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Vorwort 

In den vergangenen 20 Jahren haben in der Internationalen Naturschutzakademie mehr als 1.200 Ver-

anstaltungen und Tagungen auf der Insel Vilm stattgefunden, in denen es um konkrete Anliegen und 

Herausforderungen der internationalen und der nationalen Naturschutzpolitik ging. Komplementär 

hierzu werden seit nunmehr zehn Jahren auch grundsätzliche Fragen des Naturschutzes bei der jährli-

chen stattfindenden Vilmer Sommerakademie diskutiert. Das Jubiläum „20 Jahre Internationale Natur-

schutzakademie Insel Vilm“ in 2010 ist nun ein geeigneter Anlass, die bisherigen Ergebnisse der Vil-

mer Sommerakademien gebündelt vorzustellen. 

Von Beginn an waren die Sommerakademien geprägt durch drei Einsichten: 

• Naturschutz ist nicht lediglich angewandte Ökologie sondern darüber hinaus eine Kulturaufgabe, 

die überzeugender ökologischer, ökonomischer, sozialer und ästhetischer Fundierungen und Be-

gründungen bedarf.  

• Naturschutz erfordert stets eine sorgfältige Reflexion ethischer Argumente für einen verantwortli-

chen gesellschaftlichen Umgang mit der Natur. 

• Der Naturschutz muss lernen, die Menschen dort abzuholen, wo ihre größte Sensibilität und der 

stärkste Bezug zur Natur liegen, d.h., es geht um die Wiedereinführung eines positiv besetzten, so-

zialen Naturideals.  

Welche Impulse bisher gesetzt werden konnten, lässt sich anhand von drei Beispielen veranschauli-

chen: Die Vilmer Thesen zum Thema Heimat haben eine so intensive Diskussion ausgelöst, dass aus 

dieser Kontroverse eine eigenständige Dokumentation in der BfN-Reihe Naturschutz und Biologische 

Vielfalt als Band 47 entstanden ist. Damit ist ein wichtiger Beitrag zur Wiedergewinnung der kulturel-

len Dimension des Naturschutzes geleistet worden.  

Die Vilmer Thesen zur Thematik „Naturschutz und Biodiversität“ haben deutlich gemacht, dass die 

Erhaltung der Biodiversität nicht allein auf Grundlage biologischer Forschung, moralischer Appelle 

oder ethischer Normen gelingen kann, sondern es veränderter ökonomischer, institutioneller und kul-

tureller Rahmenbedingungen bedarf. Auch hier gibt es mit Band 48 der Reihe Naturschutz und Biolo-

gische Vielfalt einen eigenständigen Tagungsband der Sommerakademie.  

Mit den Vilmer Thesen zu „Ökonomie und Naturschutz“ konnte gezeigt werden, woher die Naturver-

gessenheit der Ökonomie kommt und wie notwendig eine Gewinnung neuer ökonomisch-

wissenschaftlicher Konzepte ist, um Natur angemessener als bisher marktwirtschaftlich zu bewerten, 

sich zugleich aber auch der Grenzen der Monetarisierung und der Bezüge zu gesellschaftlichen Werte-

fragen bewusst zu bleiben. 

Die Vilmer Thesen sind keine Konsenspapiere des Bundesamtes für Naturschutz; vielmehr dienen sie 

als eine Anregung der jeweiligen Autorinnen und Autoren, um naturschutzrelevante Diskussionen zu 

intensivieren. So wünsche ich den beiden Initiatoren, Reinhard Piechocki und Norbert Wiersbinski, 

die die Vilmer Sommerakademien bislang stets gemeinsam mit der Professur für Umweltethik an der 
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Universität Greifswald (Konrad Ott) sowie dem Ethikzentrum der Universität Tübingen (Thomas 

Potthast) planen und durchführen, weiterhin Sensibilität und Erfolg bei zukünftigen Veranstaltungen.  

 

Prof. Dr. Beate Jessel  

Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz 
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Abb. 1: Buchcover des 2007 veröffentlichten Band mit 26 kontroversen Beiträgen über  

die Bedeutung des Heimatbegriffs für den Naturschutz 
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1. Die Vilmer Thesen zu „Heimat“ und Naturschutz1 
 

REINHARD PIECHOCKI, ULRICH EISEL, STEFAN KÖRNER, ANNEMARIE NAGEL 
und NORBERT WIERSBINSKI 

 

Vorbemerkung 

Über den Begriff „Heimat“ sagte Jean Amery in seinem Essay ‚Wie viel Heimat braucht der Mensch‘ 

im Jahre 1966: „Gleich denkt, wer davon reden hört, an engen Nationalismus, an Territorialansprüche 

von Vertriebenenverbänden, an Gestriges. Heimat – ist das nicht ein verblassender Wert, ein noch 

emotionsgeladener, aber schon sinnlos werdender, aus abgelebten Tagen mitgeschleppter Begriff, der 

in der modernen Industriegesellschaft keine Realentsprechung mehr hat? Wir werden sehen.“ 

Inzwischen ist in der Tat Erstaunliches zu sehen: War der Heimatbegriff seit mehr als drei Jahrzehnten 

im Naturschutz geradezu tabuisiert, so hat es den Anschein, als stehe der Begriff vor einer Renais-

sance. Angesichts von Globalisierung und der Anonymität der industriellen Massengesellschaft 

wächst die Sehnsucht nach vertrauter Landschaft und Umgebung sowie nach menschlicher Nähe.  

Die mögliche Renaissance des Heimatbegriffs ist sowohl durch die antidemokratischen, völkischen 

Tendenzen problematisch, die in der „Heimatschutzbewegung“ des 19. Jahrhunderts stark ausgeprägt 

waren, als auch durch die rassistische Interpretation der Begriffe von „Heimat“ und „Landschaft“ in 

der Zeit des Nationalsozialismus. Das Ausmaß der damit verbundenen Menschenverachtung wird z. B. 

in der 1942 gemachten Feststellung des Landschaftspflegers Wiepking (1891-1973) deutlich: „Immer 

ist die Landschaft eine Gestalt, ein Ausdruck und eine Kennzeichnung des in ihr lebenden Volkes. Sie 

kann das edle Antlitz seines Geistes und seiner Seele ebenso wie auch die Fratze des Ungeistes, 

menschlicher und seelischer Verkommenheit sein. (…) So unterscheiden sich auch die Landschaften 

der Deutschen in allen ihren Wesensarten von denen der Polen und Russen, - wie die Völker selbst 

(…) Die Morde und Grausamkeiten der ostischen Völker sind messerscharf eingefurcht in die Fratzen 

ihrer Herkommenslandschaften.“ Unter der Metapher „Volk ohne Raum“ versuchte man, die aggressi-

ve Expansion der Vision von „deutscher Landschaft“ und „Heimat“ in den eroberten Ostgebieten zu 

verwirklichen. 

An diese Vorstellungen und Konzepte von „Heimat“ bzw. „Heimatschutz“ kann unter keinen Umstän-

den angeknüpft werden. Bedingt durch die Ambivalenz des Heimatbegriffs ist der Heimatbegriff ope-

rational eher schwach, so dass es zumindest auf den ersten Blick fraglich scheint, ob „Heimat“ in einer 

neuen, demokratiefähigen, vorwärtsweisenden Art für den Naturschutz produktiv zu machen ist.  

Die Autoren der folgenden Thesen sind sich jedoch darin einig, dass es notwendig ist, den Begriff 

Heimat zu enttabuisieren und zu entkrampfen. Dadurch würde für den Naturschutz ein Instrument 

entstehen, um auch über etwas anderes als einen rein wissenschaftlichen Arten- und Biotopschutz 

reden zu können. Allerdings ist dann wichtig, was geredet wird! In diesem Kontext sind die Autoren 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind im Jahre 2003 in Natur und Landschaft (78 Jg.) Heft 6, S. 241-244 publiziert worden. 
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der Auffassung, dass die hier vorgestellten Thesen eine konsequente Distanzierung vom Missbrauch in 

der Vergangenheit darstellen, so dass Beifall von der falschen Seite unangebracht wäre. Mit diesen 

Thesen wird keinesfalls beabsichtigt, „Heimat“ wieder zu einem „Schlüsselbegriff“ des Naturschutzes 

machen zu wollen, sondern stattdessen wird die Absicht verfolgt, „Heimat“ als ein wesentliches The-

ma wieder zu akzeptieren und zu thematisieren. Kurzum: es geht letztlich darum, zu vermeiden, das 

Thema „Heimat“ zu vermeiden.  

Die hier vorgestellten Thesen sind ein spätes Ergebnis der 1. Vilmer Sommerakademie, die im Jahr 

2001 zur Thematik „Tabu Heimat?“ gemeinsam von Bundesamt für Naturschutz und der Universität 

Greifswald (Lehrstuhl für Umweltethik) durchgeführt wurde. Der erste von Reinhard Piechocki und 

Ulrich Eisel erstellte Thesenentwurf bezieht sich wesentlich auf Vorarbeiten von Eisel (1982, 1992) 

und auf die Arbeiten von Körner et al. (2003a, b) insbesondere auf seine Promotionsschrift „Theorie 

und Methodologie der Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur und sozialwissenschaftlichen Frei-

raumplanung“ (KÖRNER 2001, vgl. Rezension von PIECHOCKI 2003). 

Die Thesen werden mit dem Ziel publiziert, die notwendige Diskussion um das Selbstverständnis von 

Natur- und Umweltschutz im 21. Jahrhundert zu intensivieren.  

 

THESEN 

 

1. „Heimat“ und „Naturschutz“ sind unauflösbar miteinander verknüpft. 

In den letzten drei Jahrzehnten ging man davon aus, der weltanschaulich belastete, ideologisch miss-

brauchte und angeblich schwer fassbare Begriff „Heimat“ sei für einen modernen, naturwissenschaft-

lich ausgerichteten Naturschutz unbrauchbar. Die politische Dominanz eines rein nutzenorientierten 

Umweltschutzes sowie eine einseitig ökologisch begründete Ausrichtung von Naturschutz und Land-

schaftsplanung sind wesentliche Gründe für die Verdrängung von „Heimat“ als Bezugspunkt für den 

Naturschutz. Beide sind Ausdruck des Versuches, Natur- und Umweltschutz auf eine sachliche und 

damit nachvollziehbare Grundlage zu stellen. Im Gegensatz hierzu wird aber immer deutlicher, dass 

„Heimat“ als ideologieanfälliger Begriff nicht durch programmatische Ignoranz zu überwinden ist. Mit 

der konsequenten Ver(natur)-wissenschaftlichung des Naturschutzes ist die Tatsache verdrängt wor-

den, dass die Ökologie als reine Naturwissenschaft keine Sinnfragen beantworten kann. Ausdruck 

dieser Verdrängung ist die weit verbreitete, aber falsche Auffassung, Naturschutz sei ausschließlich so 

etwas wie angewandte Ökologie. Trotz des bereits drei Jahrzehnte andauernden Versuches, zur Be-

gründung von Naturschutz die „weichen“ ethischen, ästhetischen und kulturhistorischen Argumente 

durch „harte“ ökologische und ökonomische Fakten zu ersetzen, zeigt sich, dass in den vermeintlich 

wissenschaftlichen Begründungen unreflektiert und unterschwellig die kulturellen Denkmuster domi-

nieren, ohne die kein Schutz von Natur- oder Kulturlandschaft begründet werden kann. Deshalb wäre 

es nur konsequent, den Naturschutz auch explizit wieder als eine Kulturaufgabe zu verstehen. 

Eine entsprechende Umorientierung des Naturschutzes erfordert aber die Wiedereinbeziehung eines in 
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seinen Widersprüchen reflektierten und ideologisch entrümpelten Begriffs von Heimat in die Natur-

schutzargumentation und Naturschutzforschung. 

 

A INHALT UND WANDEL DES HEIMATBEGRIFFS 

 

2. Heimat hat eine über tausendjährige Begriffsgeschichte und wurde erst im 19. Jahrhundert 

zum Kompensationsraum für die Verluste durch die Moderne.  

Die Entstehung des bereits vor über tausend Jahren nachweisbaren Begriffs Heimat (ahd. Heimöti) ist 

eng mit der Sesshaftwerdung der Menschen verbunden. Er leitet sich her von dem Substantiv „Heim“, 

das ursprünglich „Niederlassung“ und „Wohnsitz“ bedeutete. Seit dem Frühmittelalter wird der emoti-

onal positiv besetzte Begriff „Heimat“ zum Gegenbegriff von „Fremde“ bzw. „Elend“. Das Wort 

„Elend“ ist abgeleitet vom althochdeutschen „elilenti“ = „Fremde“ bzw. „anderes Land“. Wer seiner 

Heimat beraubt wurde, befand sich im Elend. 

Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist der Heimatbegriff konservativ besetzt: Heimat wird zur Antwort 

auf den Verlust vertrauter Umgebung und auf die Entwurzelung infolge von Revolution, Säkularisie-

rung, Industrialisierung und Urbanisierung.  

Während sich der konservative, zivilisationskritische Heimatbegriff im frühen neunzehnten Jahrhun-

dert vor allem in kleinräumigen politischen und sozialen Strukturen herausbildete, wurde er von einer 

zeitlich parallelen Gegenbewegung überrollt, die ihre Heimat im Nationalen, d. h. in der zu schaffen-

den Nation verankerte: Heimat ging weitgehend in Nation auf.  

War in Frankreich die Nation seit der Französischen Revolution geprägt durch die neue politische 

Leitkultur von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie auf den Staat und die Verfassung ausge-

richtet, so orientierte sich die Nation im territorial zersplitterten Deutschland vor allem auf Kultur, 

Abstammung und Tradition, d.h. auf vorpolitische Gemeinsamkeiten.  

 

3. „Heimat“ wurde im Nationalsozialismus im Kontext der „Blut–und-Boden“-Ideologie völ-

kisch und rassistisch uminterpretiert. 

Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im konservativen Lager die Idee des Völkischen 

dominierend und schließlich bis hin zum Rassegedanken erweitert. „Rasse“, „Vaterland“, „Mutterbo-

den“, „Volkskörper“, „Lebensraum“, „Blut und Boden“, „Volk ohne Raum“, „organischer Staat“ wur-

den zu zentralen Begriffen des völkischen Menschen- und Weltbildes, demzufolge die Befähigung zu 

kulturellen Höchstleitungen von den genetischen Eigenschaften abhängig gemacht wurde. Die deut-

sche Kulturlandschaft wurde daher als Ausdruck der Überlegenheit der nordischen Rasse interpretiert. 

Als Ursachen für die Zerstörung von Landschaft wurden mindere Rasseeigenschaften identifiziert, die 

sich nach Auffassung der nationalsozialistischen Ideologie in der „egoistischen“, „amerikanischen“ 

Wirtschaftsweise, der „ostischen“ Lebensweise und dem „jüdischen Wesen“ äußern.  
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4. Während Heimat nach dem II. Weltkrieg im Westen zum kommerziell lukrativen Objekt 

einer trivialen Massenkultur wurde, instrumentalisierte man sie im Osten zum Kampfbegriff 

gegen den Kapitalismus. 

Die Diskreditierung des Heimatbegriffs durch den Nationalsozialismus, der Verlust der Heimat von 

vielen Umsiedlern und Vertriebenen, die Trennung in zwei deutsche Staaten – dies alles bedeutete 

eine tiefe Zäsur in der Geschichte des Heimatbegriffs. Der Aufbau der beiden deutschen Staaten ging 

einher mit tiefgreifenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen, so dass eine neue 

Sehnsucht nach Heimat entstand. Die Antworten hierauf waren gemäß der konträren politischen Sys-

teme unterschiedlich: Im westlichen Teil Deutschlands produzierte die Kulturindustrie eine heile Welt 

in Form von trivialen Heimatfilmen, von Volksmusik und von Heimatromanen. 

Im östlichen Teil Deutschlands gab es ansatzweise ähnliche Tendenzen, doch dominierte die ideolo-

giegeprägte Vision von der „sozialistischen Heimat“ mit ausgeprägt militaristischen Zügen, verbunden 

mit Erziehung zum Hass gegen die kapitalistische Bedrohung dieser Heimat. 

 

5. „Heimat“ wird im Zeitalter der Globalisierung zu einer kritischen Kategorie. 

In den siebziger Jahren führte die Thematisierung der ökonomischen und ökologischen „Grenzen des 

Wachstums“ zu der Entwicklung des Umweltschutzes. Gleichzeitig fand die Rückbesinnung auf einen 

sinnstiftenden, nicht-technokratischen Umgang mit Natur und Gesellschaft statt. Die neu entstandenen 

sozialen Bewegungen setzten sich sowohl für die Erhaltung der Umwelt als auch die Erhaltung auto-

nomer lebensweltlicher sozialer Strukturen und damit letztlich für „Heimat“ ein. Um den unpoliti-

schen Heimatkitsch der 1950er Jahre sowie den Kontext des völkischen Heimatbegriffs zu vermeiden, 

wurden Heimatbewusstsein zum Regional- oder Territorialbewusstsein und die Heimatbewegung zur 

Regionalbewegung. 

„Heimat“ im Sinne von „regionaler Identität“ begann in dieser Zeit zur Metapher zu werden für 

„nichtentfremdete Existenz“, für „herrschaftsfreie Verhältnisse“ für „Partizipation und Emanzipation“ 

und zum Inbegriff des Widerstands gegen die „Kolonisierung der Lebenswelt“ durch „das System“.  

Seit Ende der achtziger Jahre die „Globalisierung“ zum dominierenden Begriff der Wirtschaft und 

einer damit verbunden Politik wurde, hat der neuere Regionalismus als politische Bewegung, insbe-

sondere auch unter dem Motto einer nachhaltigen Entwicklung, einen bedeutenden Motivationsschub 

erfahren. Die dem Nachhaltigkeitspostulat zugrundeliegende Idee, die ökonomische Entwicklung an 

die Berücksichtigung sozialer Belange und ökologischer Tragfähigkeit im Rahmen eines Gestaltungs-

auftrags zu koppeln, entspricht im Grundsatz dem Ansatz des frühen Heimatschutzes. In den raumbe-

zogenen akademischen Disziplinen, wie der ökologisch orientierten Landschaftsplanung wurde der 

„Heimatschutz“ als landschaftsarchitektonisches Gestaltungsprogramm der Landespflege gänzlich 

verdrängt, weil es den Beigeschmack künstlerischer Intuition hatte und somit als subjektiv und poli-

tisch nicht transparent galt.  
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B ENTSTEHUNG UND MISSBRAUCH DES HEIMATSCHUTZES 

 

6. Der „Heimatschutz“-Begriff, der als Reaktion auf nationale Bedrohung und Denkmalzerstö-

rung entstand, wurde zu einem Leitbegriff der konservativen Zivilisationskritik. 

Entgegen der Ansicht, Ernst Rudorff (1840-1916) habe den Begriff „Heimatschutz“ 1897 eingeführt, 

wurde dieser bereits im Jahre 1836 von dem Kirchspielschreiber Johannes Scherder (1768-1841) ver-

wendet. Es lassen sich zwei mögliche Ursachen für diese frühe Entstehung des Begriffs „Heimat-

schutz“ benennen: 

a) die Wertschätzung von Natur und Geschichte durch die Romantik und  

b) die Bedrohung nationaler Identitätsbestrebungen infolge der Napoleonischen Kriege. 

Im Anschluss daran entstand als Reaktion auf die fortschreitende Industrialisierung und Urbanisierung 

Deutschlands Ende des 19. Jahrhunderts die unabhängige Natur- und Heimatschutzbewegung als Teil 

der konservativen Zivilisationskritik. Die Bündelung aller Kräfte und Initiativen gelang 1904 mit der 

Gründung des „Bund Heimatschutz“.  

 

7. Der „Heimatschutzbewegung“ ging es nicht nur um den Schutz, sondern auch um eine funkti-

onale Entwicklung der Kulturlandschaft im Kontext einer maßvollen Nutzung der Natur. 

Die Schwerpunktsetzung auf eine funktionale Gestaltung der Kulturlandschaft nach modernen 

menschlichen Zwecksetzungen zeigt, dass der Heimatschutz selbst im konservativen Rahmen keine 

nur rückwärtsgewandte, museale Heimattümelei war. Technik und Industrie wurden prinzipiell bejaht, 

vorausgesetzt die Eigenart der Landschaft würde nicht zerstört. 

Die Kritik des Heimatschutzes an der Zerstörung vertrauter Landschaft, an der Dominanz des Nutzen-

denkens und an der Verdrängung kultureller Werte war berechtigt und hat im Kontext einer nachhalti-

gen Entwicklung einen wesentlichen Gegenwartsbezug.  

Die Heimatschutzbewegung unterschied konsequent zwischen „Kultur“ und „Zivilisation“. Kultur 

bedeutete, gemäß der konservativen Idee eines maßhaltenden Fortschritts und dem ursprünglichen 

Sinne des lateinischen Wortes „colere“, das Land zu ehren, zu pflegen und zu nutzen. Dieser einfühl-

samen Nutzbarmachung der gegebenen Naturraumpotenziale steht der bedingungslose, gleichmacheri-

sche Fortschritt ohne Berücksichtigung landschaftlicher Eigenart gegenüber, der mit Zivilisation 

gleichgesetzt wurde. 

 

8. Der „Heimatschutz“ war eingebettet in ein nationalistisches und antidemokratisches Weltbild, 

das auf einer organizistischen Vorstellung der Mensch-Natur-Beziehung aufbaute. 

Dem „Heimatschutz“ ging es nicht primär um eine vor dem Menschen zu schützende Natur, sondern – 

trivialer Weise – um die Heimat, die ein bestimmtes Verhältnis von „Land und Leuten“ beinhaltet. 

Zum zentralen Schutzobjekt wurde die Kulturlandschaft als Symbol der bedrohten Harmonie und Ein-

heit von Mensch und Natur. Das grundlegende Denkmuster war die Auffassung, der Mensch sei Teil 
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und zugleich Krone der Schöpfung, d. h. ein mit Verantwortung für die Natur versehener Teil der Na-

tur. Das sich differenzierende Ganze, d. h. die „Einheit“ von Land und Leuten – ist danach eine Art 

„Superorganismus“, der einen optimalen Entwicklungszustand kennt. In ihm sollten sowohl die Na-

turpotenziale als auch die Kulturanlagen des Volkes zur vollen Blüte gebracht werden. Für die Zerstö-

rung von Landschaft in ihrer Eigenart und Vielfalt, und für den Verlust der Bindung des Menschen an 

Landschaft und Volk wurden die industrielle Produktionsweise, die urbanen Lebensformen sowie die 

egalitären und emanzipatorischen Prinzipien der Demokratie verantwortlich gemacht. In diesen Ent-

wicklungen offenbart sich die politische Brisanz sogenannten „ganzheitlicher“ bzw. „organizistischer“ 

Vorstellungen, die unreflektiert und unterschwellig durch antidemokratische, Denkmuster geprägt 

sind.  

 

9. Der rassistisch uminterpretierte „Heimatschutz“ nationalsozialistischer Prägung sah die deut-

sche Heimat bedroht durch innere sowie äußere Feinde und propagierte die Eroberung neuer 

Räume und die Schaffung „deutscher Landschaften“. 

Von innen her fühlte sich der rassistisch ausgerichtete „Heimatschutz“ bedroht sowohl durch „rasse-

fremde Elemente“, als auch durch „genetisch degenerierte“ Teile des eigenen Volkes. Von außen her 

sah man die Heimat bedroht durch die Denk- und Wirtschaftsweisen anderer Völker wie der Juden, 

der Slawen und der Amerikaner. 

War ursprünglich die Heimatideologie durch die Propagierung der engen Bindung des Volkes an sei-

nen angestammten Raum nicht als Legitimation für die Eroberung neuer Räume geeignet, führte die 

konsequente rassistische Interpretation von „Landschaft“ und „Heimat“ zu imperialen Ansprüchen. 

Die Rassenideologie postulierte nicht nur die Höherwertigkeit der „nordischen Rasse“, sondern forder-

te auch die Eroberung neuer Räume für die Schaffung „deutscher Landschaften“. Die Expansion in 

fremde Räume, die Vertreibung bzw. die Ausrottung der dort lebenden Menschen und die Umgestal-

tung der Landschaft wurde als welthistorischer Auftrag des deutschen Volkes interpretiert. Die Be-

gründung hierfür wurde mittels einer pseudowissenschaftlichen Rassenlehre konstruiert. 

 

C FOLGEN UND KONSEQUENZEN FÜR DEN NATURSCHUTZ 

 

10. Die Interpretation von „Heimat“ im Nationalsozialismus führte nach dem Zweiten Weltkrieg 

zu deren Tabuisierung und zur Verdrängung der kulturellen Dimensionen im Naturschutz. 

Die politische Inanspruchnahme des Heimatbegriffs durch den Nationalsozialismus ist ein wesentli-

cher Grund dafür, dass nach dem II. Weltkrieg die kulturelle Aufgabenstellung des Naturschutzes 

weitgehend verdrängt wurde. Zudem galt architektonische Gestaltung in der Landespflege als irratio-

nal, subjektiv und beliebig. Man versuchte nun, um dem Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 

Transparenz gerecht zu werden, – verständlicherweise – mit der Ökologie eine rationale Grundlage als 

Voraussetzung für die Politikfähigkeit des Naturschutzes zu schaffen. So entstand in den 1970er Jah-
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ren der wissenschaftlich fundierte Arten- und Biotopschutz sowie in den 1980er Jahren der Ökosys-

temschutz mit dem Anspruch, politisches Handeln durch ökologische Sachzwänge (z. B. Tragekapazi-

tät, Ökosystemstabilität, ökologisches Gleichgewicht) zu begründen. Das primär kulturelle Interesse 

an vielfältigen, charakteristischen und schönen Landschaften wurde nunmehr mit (vermeintlich) öko-

logischen Fakten begründet. Da naturwissenschaftliche Aussagen per se als wertfrei zu betrachten 

sind, resultierte daraus ein objektiver Geltungsanspruch von Naturschutzbegründungen, der sich zum 

Teil als empirisch nicht haltbar erwies (z. B. Diversitäts-Stabilitäts-Hypothese) und darüber hinaus den 

Umfang sowie die Art der (kultur)politischen Aufgabenstellung verfehlte.  

 

11. Der Naturschutz des 21. Jahrhunderts braucht einen reflektierten und neuen, demokratiefä-

higen Umgang mit dem Thema „Heimat“. 

Obwohl sich der Naturschutz im engeren Sinn (Naturdenkmalpflege und Reservats-Naturschutz) be-

reits um 1925 institutionell (z. B. 1909 Verein Naturschutzpark, 1913 Bund Naturschutz Bayern) vom 

Naturschutz im weiteren Sinn (Landespflege bzw. nutzenorientierte Landschaftsarchitektur) getrennt 

hatte, war der Heimatgedanke das verbindende Element beider Richtungen. Eine solche Verbindung 

fehlt heute dem Naturschutz. Bedingt durch die völkische und rassistische Prägung des Heimatbegriffs 

kann nicht unbefangen an die Tradition des Heimatschutzes in Deutschland angeknüpft werden. Es 

bedarf daher eines reflektierten Umgangs mit den prekären Implikationen des Heimatbegriffs. Die 

reale Situation ist paradox: Die Distanz zu holistischen bzw. organizistischen Ideologien muss im Be-

wusstsein dessen vollzogen werden, dass die Idee der Heimat gerade von diesen Vorstellungen lebt. 

„Heimat“ als ein Symbolbegriff für gelungene Lebensverhältnisse (durch Bindung an eine Herkunft 

und durch sorgsamen Umgang mit Natur und Landschaft) basiert in der europäischen Tradition auf der 

Idee der Eigenart. Aus dieser Idee folgt für den Naturschutz ein umfassendes kulturelles Anliegen, das 

mit Mitteln der ökologischen Wissenschaft nicht thematisiert werden kann. Stattdessen ist er auf ein 

„soziales Naturideal“ verwiesen (Heimat und Landschaft). Dieses „soziale Naturideal“ entsteht im 

Gegensatz zum „ökologischen Naturideal“ (Ökosystemintegrität, Ökosystemmanagement, Biotopver-

bund) bei den Menschen im Rahmen ihrer alltäglichen Bedürfnisse und Empfindungen. 

 

12. Abschließende Kernaussagen zur notwendigen Wiedergewinnung der Heimatdimension im 

Naturschutz: 

12.1 Naturschutz ist nicht einfach als angewandte Ökologie zu verstehen, sondern als eine Kultur-

aufgabe. 

12.2 Die weitverbreitete Hoffung, dass der Naturschutz immer erfolgreicher wird, je genauer die 

Erkenntnisse ökologischer Forschung werden, ist irrig. Der Naturschutz ist als Aufgabenstel-

lung ebenso wie als Politikfeld gleichermaßen von kulturellen Werten geprägt wie von wis-

senschaftlichen Tatsachen abhängig. 
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12.3 Der Naturschutz macht sich durch die Deklaration „objektiver ökologischer Sachzwänge“ 

unglaubwürdig. Er unterschlägt die jedermann offenkundigen, für seine Legitimation relevan-

ten, emotionalen und ästhetischen Beziehungen zur Natur sowie die mit dieser symbolhaften 

Beziehung in Verbindung stehenden kulturellen Werte. 

12.4 Die notwendige Verstärkung der kulturellen Ebene des Naturschutzes wird nicht um die kriti-

sche Thematisierung des konservativen Gehalts und um eine Neuinterpretation des Heimat-

begriffs herumkommen. Deshalb ist Naturschutz nicht nur eine Sache politischer und professi-

oneller Redlichkeit sondern auch ein Problem. 

12.5 Dieses Problem kann vernünftig operationalisiert werden, wenn Heimat nicht geschichtsphilo-

sophisch und als Staatsaufgabe, sondern als persönlich sowie kollektiv wirksamer Erfahrungs-

tatbestand begriffen wird. Dafür müssen Freiräume geschaffen werden. 

12.6 Unter dieser Voraussetzung beruft sich Naturschutz im Kontext von Heimat nicht auf völki-

sche Prinzipien, sondern auf eine legitime Ambivalenz gegenüber Phänomenen wie Globali-

sierung, Fortschritt und Wachstum. 

12.7 Unter diesen Vorzeichen ist Naturschutzforschung nicht nur ökologische Wissenschaft, son-

dern auch die professionelle Reflexion der Wirksamkeit von Naturbildern als normative 

Grundlage von Planungsleitbildern und von politischen Entscheidungen und Handlungen.  

12.8 Es geht nicht um die Rettung eines Begriffs sondern um die Anerkennung eines Problems. Das 

Problem besteht in der Relevanz eines andererseits aus guten Gründen tabuisierten Begriffs für 

die Begründung und Durchsetzung von Naturschutz. Die mit dem Begriff Heimat verbunde-

nen Inhalte und Emotionen sollen einer rationalen Diskussion zugänglich gemacht werden, 

weil sie für den Naturschutz unverzichtbar sind; nicht das Wort soll verteidigt werden.  
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Abb. 2: Buchcover des Bandes über die Bedeutung des Biodiversitätsbegriffs für einen zeitgemäßen Naturschutz 
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2. Vilmer Thesen zur Biodiversität1 
 

REINHARD PIECHOCKI, UTA ESER, THOMAS POTTHAST, NORBERT WIERSBINSKI und KONRAD OTT 

 

Vorbemerkung 

Vom 22. bis 25. Juli 2002 fand auf Vilm eine Sommerakademie statt, die als gemeinsame Veranstal-

tung des Bundesamtes für Naturschutz und der Universität Greifswald (Lehrstuhl für Umweltethik) 

initiiert und vorbereitet wurde. Das Ziel dieser Veranstaltung bestand darin, mit Kultur- und Naturwis-

senschaftlern sowie Philosophen und Historikern die Tragweite des Biodiversitätsansatzes für den 

Natur- und Umweltschutz zu analysieren. Als Ergebnis dieser Sommerakademie entstanden die „Vil-

mer Thesen zur Biodiversität“, die mit dem Ziel veröffentlicht werden, die Zeitschrift „Natur Land-

schaft“ als Diskussionsforum zu nutzen. 

Die vorgestellten Thesen sind das Ergebnis eines mehrstufigen Arbeitsprozesses. Der erste Entwurf 

der von Reinhard Piechocki und Konrad Ott erstellten Thesen basiert wesentlich auf den Arbeiten von 

Eser (2001) sowie Potthast (1999) und Ott (1998, 2001). 

Die Diskussion der Thesen während der Sommerakademie wurde maßgeblich mitgeprägt durch die 

Grundsatzbeiträge von Ulrich Eisel, Ludwig Trepl, Kurt Jax und Stefan Körner sowie durch die Er-

gebnisse des BfN-Projektes „Argumentenetz für den Naturschutz“ (KÖRNER ET AL. 2003). 

Die weitere Bearbeitung durch die Redaktionsgruppe (Uta Eser, Konrad Ott, Reinhard Piechocki, 

Thomas Potthast, Norbert Wiersbinski) nahm wichtige Anregungen auf von Birgit Georgi, Martin 

Gorke, Mathias Gutmann, Stefan Körner, Horst Korn und Jutta Stadler. 

Verlauf und Ergebnisse der diesjährigen Veranstaltung über den Biodiversitätsansatz haben gezeigt, 

dass mit der jährlich stattfindenden „Vilmer Sommerakademie“ ein Forum entstand, in dem grundsätz-

liche Probleme des Natur- und Umweltschutzes intensiv analysiert und diskutiert werden können. Die 

1. Vilmer Sommerakademie fand im Jahre 2001 zur Thematik „Tabu Heimat?“ statt und zeigte, wie 

die rassistische Umdeutung von Natur und Landschaft langfristig zur Verdrängung wesentlicher kultu-

reller Dimensionen des Naturschutzes insbesondere seit den 1970er Jahren geführt hat. Neben den hier 

vorgestellten Thesen werden die Ergebnisse der 2. Vilmer Sommerakademie über „Biodiversität“ in 

einem Tagungsband zusammengefasst. Für das Jahr 2003 ist vorgesehen, die 3. Vilmer Sommeraka-

demie zur Thematik „Prozessschutz“ vom 17.-20. Juli zu veranstalten. 

Als Resultat der „Vilmer Sommerakademie 2002“ seien die folgenden Thesen den Lesern mit der 

Bitte und Aufforderung vorgestellt, sich in Form von Leserzuschriften an der notwendigen Diskussion 

um das Selbstverständnis von Natur- und Umweltschutz im 21. Jahrhundert zu beteiligen. 

 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind im Jahre 2003 in Natur und Landschaft (78. Jg.) Heft 1, S. 30-32 publiziert worden. 
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THESEN 

 

A ENTSTEHUNG UND INHALT DES BIODIVERSITÄTSKONZEPTES 

 

1. Der Begriff „Biodiversität“ wurde erfunden, um politischen Einfluss zu nehmen. 

Der Begriff „Biodiversität“, mit dem die Mannigfaltigkeit an Genen, Arten und Ökosystemen zusam-

mengefasst wird, ist von Biologen 1986 geprägt worden, um den globalen Verlust dieser Vielfalt und 

die hieraus vermutlich resultierenden Gefahren für das Wohlergehen des Menschen einer breiten Öf-

fentlichkeit bewusst zu machen und politischen Einfluss zu gewinnen. Diese bewusste Politisierung 

naturwissenschaftlicher Erkenntnis ist aus der Perspektive der Wissenschaftsforschung als „Grenzar-

beit“ zu interpretieren, mit der wissenschaftliche und politische Interessen gleichermaßen verbunden 

sind: 

 

• Innerhalb der Biologie geht es darum, die Forschung und deren Förderung wieder mehr in Rich-

tung auf die klassischen zoologischen und botanischen Felder der Taxonomie und Systematik so-

wie auf die Ökologie und die Naturschutzforschung zu lenken.  

• Den beteiligten Biowissenschaftlern soll eine wichtige Rolle in politischen Entscheidungsprozes-

sen mit Bezug auf die Biodiversität gesichert werden. 

 

Es wäre jedoch falsch, im Biodiversitätsansatz ausschließlich eine Strategie von Biologen zu sehen, 

ihre Disziplinen zu sichern und forschungspolitischen Einfluss zu gewinnen. Beide Interessen beruhen 

auf der Überzeugung und verfolgen das Ziel, der weltweit fortschreitenden Naturzerstörung wirksam 

Einhalt zu gebieten.  

 

2. „Biodiversität“ integriert wissenschaftliche und politische Belange. 

Im vergangenen Jahrzehnt ist „Biodiversität“ zu einem häufig gebrauchten Schlüsselbegriff sowohl in 

den Wissenschaften als auch in der politischen Arena geworden. Er steht zusammen mit dem Begriff 

der Nachhaltigkeit im Zentrum der nationalen und internationalen (Umwelt)-Politik.  

• Diese Karriere des Biodiversitätsbegriffs steht in engem Zusammenhang mit dem Übereinkom-

men über die Biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD), das 1992 in Rio de 

Janeiro im Rahmen der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) verabschiedet 

wurde. Bei den politischen Verhandlungen im Umfeld der Konvention hat sich gezeigt, dass der 

Begriff geeignet ist, Interessen und Belange unterschiedlicher Gruppen zu integrieren: Ökologie 

und Ökonomie, Umweltschutz und Entwicklung, Naturschutz und Naturnutzung. Er kann daher 

als ein „Grenzobjekt“ verstanden werden. "Biodiversität" bezieht sich damit nicht auf einen rein 

naturwissenschaftlich zu erfassenden Gegenstand. Vielmehr besteht ein integraler Bestandteil des 

Konzepts darin, Schutz und Nutzung der Biodiversität stets aus ökologischer, ökonomischer und 
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sozialer Sicht zu betrachten. Letzteres wird im Kontext der CBD inzwischen als „ökosystemarer 

Ansatz“ bezeichnet, wobei es auch hier wiederum um sehr viel mehr gehen soll als um Ökosyste-

me im naturwissenschaftlichen Sinne.  

 

3. „Biodiversität“ umfasst Tatsachen und Werte. 

Das breite Interesse am Schutz der Biodiversität und der erstaunliche Erfolg des Biodiversitätsansatzes 

hängen mit drei Zuschreibungen zusammen, die bei der Verwendung des Begriffs weithin akzeptiert 

werden, ohne dass diese stets ausdrücklich benannt werden: 

• Biodiversität gilt häufig als rein naturwissenschaftliche Tatsache; allerdings handelt es sich in 

Wirklichkeit um den Inbegriff für das Leben in seiner Gesamtheit, dessen vollständige naturwis-

senschaftliche Beschreibung prinzipiell nicht möglich ist.  

• Biodiversität wird oft ein moralischer „Wert an sich“ zugesprochen, so dass ihr Schutz demnach 

eine hochrangige kollektive moralische Verpflichtung darstellt.  

• Biodiversität wird als Ressource behandelt, von deren nachhaltiger Nutzung letztlich das Wohler-

gehen der heutigen und vor allem der zukünftigen Menschheit abhängt.  

Das Biodiversitätskonzept kann daher als Hybrid-Begriff aufgefasst werden, der Tatsachen und Werte 

umfasst. Zum Zwecke einer klaren Begriffsbildung und Argumentation sollte man alle normativen 

(wertenden) Anteile des Begriffs von Biodiversität deutlich heraus arbeiten. Dies dient der Vermei-

dung unzulässiger naturalistischer Fehlschlüsse und ermöglicht, Wertzuweisungen als solche kenn-

zeichnen und begründen zu können. 

 

4. Ethische Begründungen zum Biodiversitätsschutz beruhen auf unterschiedlichen Ansätzen. 

Von der beschriebenen Genese des Begriffs zu unterscheiden ist die Begründung seiner normativen 

Verbindlichkeit, die Gegenstand der Ethik ist. Auf die Frage, warum es moralisch richtig bzw. geboten 

ist, Biodiversität möglichst umfassend zu schützen, sind unter anderem folgende Antworten möglich: 

• Es ist unmittelbar einleuchtend (evident) oder intuitiv klar, dass Biodiversität zu schützen ist.  

• Biodiversität ist eine Art von Vielfalt. Vielfalt ist ein schützenswerter Wert an sich.  

• Biodiversität ist ein Oberbegriff für von Natur her Existierendes. Allem, was von Natur her exis-

tiert, kommt ein moralischer Eigenwert zu.  

• Im Rahmen der umweltökonomischen Konzeption „starker“ Nachhaltigkeit zählt Biodiversität 

zum kritischen, d.h. nicht unbegrenzt ersetzbaren und daher erhaltenswerten Naturkapital. (Dage-

gen geht die Konzeption „schwacher“ Nachhaltigkeit davon aus, dass Naturkapital prinzipiell sub-

stituierbar ist, z.B. im Rahmen technischer Innovationen) 

• Mit verschiedenen umweltethischen Argumenten können je unterschiedliche Segmente von Biodi-

versität als Schutzgüter erwiesen werden. Insgesamt führt dies zu der kollektiven Verpflichtung, 

zunächst fast die gesamte Biodiversität erhalten zu sollen, es sei denn, es sprechen existenzielle 

Gründe dagegen (prima-facie-Verpflichtung). 
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Die Plausibilität dieser Begründungsstrategien ist umstritten. Es kann aber davon ausgegangen wer-

den, dass man von unterschiedlichen Begründungen vielfach, wenngleich nicht in allen Fällen, zu 

ähnlichen Konsequenzen gelangt. Es ist umstritten, wie ausgeprägt diese Konvergenz der Begrün-

dungsstrategien angesichts vielfältiger Konflikte im Einzelfall ist. Es bestehen Unterschiede in Aus-

maß und Reichweite der Verpflichtungen zwischen den ersten drei und den beiden letzten Begrün-

dungsstrategien. Dennoch besteht eine weitgehende Übereinstimmung dahingehend, dass Biodiversität 

ein hochrangiges Schutzgut darstellt. Sie zu erhalten ist eine globale kollektive Verpflichtung. Die 

Umsetzung dieser Verpflichtung bedarf politischer Maßnahmen. 

 

B KONSEQUENZEN FÜR DEN NATUR- UND UMWELTSCHUTZ 

 

5. Die Bedrohung der Biodiversität muss als gesellschaftliches Problem verstanden werden. 

Durch die Kontroversen zwischen den Ländern des Nordens und Südens im Umfeld der Biodiversi-

tätskonvention wird deutlich, dass die Hauptkonfliktlinien im Naturschutz nicht einfach zwischen dem 

Menschen und der Natur, also zwischen zwei Abstrakta, sondern zwischen Menschengruppen mit 

ihren unterschiedlichen Interessen, Wertvorstellungen und Ansprüchen verlaufen. Als Folge dieser 

Einsicht reicht es nicht mehr aus, Naturschutz primär als wissenschaftlich begründeten Arten- und 

Biotopschutz bzw. Umweltschutz lediglich als einen auf Grenzwerte fokussierten Ressourcenschutz zu 

verstehen. Stattdessen müssen stärker als bisher die kulturellen und sozialen Dimensionen des Natur-

schutzes einschließlich der ökonomischen Dimension dauerhaft naturverträglicher Nutzungsformen 

thematisiert werden. 

 

6. Lebensweisen und Wirtschaftsformen müssen im Biodiversitätsdiskurs thematisiert werden. 

Die Auffassung, ein wirksamer Naturschutz müsse vor allem ein Schutz der Natur vor den Menschen 

sein, ist in Naturschutzkreisen weit verbreitet. Dies war aber nicht immer so, wie die Tradition des 

Heimatschutzes zeigt, der einer funktionalen Gestaltung der Landschaft entsprechend menschlicher 

Zwecksetzungen und der natürlichen Möglichkeiten verpflichtet war. Naturschutz und praktischer 

Nutzen waren damit keine Gegensätze. Kritisch ist jedoch die antidemokratische Tradition des Hei-

matschutzes zu sehen) Zugleich besteht unter vielen Ökonomen nach wie vor die Ansicht, menschli-

che Wohlfahrt könne nur auf Kosten der Natur gesteigert werden. Diese polarisierenden Denkweisen 

(Mensch versus Natur, Wohlfahrt versus Naturschutz, Schutz versus Nutzung usw.) werden der Reali-

tät kaum gerecht. Im Verlauf der Biodiversitätsdiskussion zeigte sich deutlich, dass sie unzulässige 

Verallgemeinerungen darstellen, wenn entscheidende Unterschiede in Art und Ausmaß der Beein-

trächtigung von Natur, die mit unterschiedlichen Lebensweisen und Wirtschaftsformen verbunden 

sind, vernachlässigt werden. Der Biodiversitätsdiskurs bietet eine Chance, solche abstrakten Polarisie-

rungen zu überwinden.  
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7. In der Debatte um Nachhaltigkeit kommt der Erhaltung von Biodiversität großes Gewicht zu. 

Schließt man sich, ausgehend von einer allgemeinen Leitidee der Verantwortung für zukünftige Gene-

rationen, der Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung an, so ergibt sich die Forderung nach 

einem umfassenden Schutz der Biodiversität unter zwei Voraussetzungen, für die jeweils gute Gründe 

sprechen:  

• Im Sinne des Konzeptes starker Nachhaltigkeit ist die Erhaltung des verbliebenen Naturkapitals 

als oberste Nachhaltigkeitsregel zu akzeptieren. 

• Biodiversität ist als wesentlicher Bestandteil des Naturkapitals zu begreifen. 

In der Rede von Naturkapital treten die sozialen und ökonomischen Aspekte von Natur deutlich her-

vor, der auch integraler Bestandteil des umfassenden Biodiversitätsansatzes ist. Es besteht dabei aller-

dings die Gefahr eines einseitig instrumentellen Verständnisses von Biodiversität, dem auch in der 

CBD durch den Begriff des „intrinsic value“ entgegen gewirkt werden sollte.  

Darüber hinaus bietet die ästhetische Erfahrungsdimension von Biodiversität das große Potential, grö-

ßere Teile der Bevölkerung für das bisher wenig bekannte Nachhaltigkeitskonzept durch mobilisieren-

de Bilder von einem „guten“, sinnerfüllten Leben zu begeistern. 

 

8. Die einseitige naturwissenschaftliche Ausrichtung im Verständnis von Biodiversität muss er-

weitert werden zu einer integrativen Forschungsperspektive. 

Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftsplanung haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten 

eine solide ökologische Basis geschaffen. Von der Ökologie erhofft man sich wertfreies Wissen in 

Form harter Fakten, die zu einer effizienten Problemlösung beitragen können. Solches Sachwissen ist 

zwar essentiell, täuscht aber über die Tatsache hinweg, dass eine naturwissenschaftliche Disziplin 

definitionsgemäß keine Aussagen zu gesellschaftlichen Wertentscheidungen treffen kann. Zudem hat 

nicht zuletzt die Beschäftigung mit der Biodiversitätsforschung die vielfältigen Ungewissheiten öko-

logischen Wissens aufgedeckt.  

In einer demokratischen Gesellschaft ist auch für Naturschutz, Umweltschutz und Landschaftsplanung 

die beständige Reflexion und öffentliche Debatte der Werte und Normen essentiell. Eine solche Refle-

xion ist jedoch nicht durch verstärkte ökologische Forschung zu gewinnen, sondern durch die Wieder-

besinnung auf die ethisch-moralische, die soziale, die kulturelle und die symbolische Ebene des Natur-

schutzes. Die diesbezüglichen kultur- und sozialwissenschaftlichen Ansätze einschließlich der Forde-

rung nach partizipativen und diskursiven Verfahren sind komplementär zur naturwissenschaftlichen 

Erforschung von Biodiversität notwendig. 

Natur- und Umweltschutz sind infolge der zunehmenden Dominanz der Naturwissenschaften in der 

Gefahr, sich allein auf Versuche zur Effizienzsteigerung ihrer Instrumente zu beschränken. Stattdessen 

müsste sich Natur- und Umweltschutz zunehmend an gesellschaftlichen Diskursen und Lernprozessen 

beteiligen, um den gesellschaftlichen Wertewandel und die damit zusammenhängende Veränderung an 

Werthaltungen, Einstellungen und Leitbildern mit voranzutreiben. Dies ist aber nur dann möglich, 
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wenn sich Natur- und Umweltschutz vorbehaltlos den Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften 

öffnen. 

 

9. Abschließende Kernaussagen zu einem notwendigen Wandel im Natur- und Umweltschutz 

9.1 Die Begründung eines umfassenden Schutzes der Biodiversität ist ohne Rückgriff auf die kulturel-

le und soziale Dimension des Naturschutzes unmöglich.  

9.2 Die Erhaltung der Biodiversität kann nicht allein auf Grundlage biologischer Forschung, morali-

scher Appelle oder ethischer Normen gelingen. Er bedarf veränderter ökonomischer, institutioneller 

und kultureller Rahmenbedingungen.  

9.3 Wechselseitiges Lernen im Natur- und Umweltschutz erfordert Beteiligung der Betroffenen und 

einen Abbau von Akzeptanzdefiziten, die oft durch falsche abstrakte Gegensatzpaare („Mensch oder 

Natur“), aber auch durch die Verdrängung kultureller Argumentationsmuster aufgebaut wurden. 

9.4 Eine umfassende Konzeption von Nachhaltigkeit schließt die Erhaltung von Biodiversität ein. 

9.5 Die Konzepte des Kulturlandschaftsschutzes, des Arten- und Biotopschutzes und des Prozess-

schutzes sind gleich berechtigte Strategien, bestimmte Naturschutzziele zu erreichen und somit unter-

schiedliche Bestandteile der Biodiversität zu erhalten.  

9.6 Die Erhaltung der Biodiversität bedarf eines übergreifenden, integrativen Ansatzes der neben den 

Elementen der biologischen Vielfalt selbst den Schutz der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft / 

Klima einschließt. Natur- und Umweltschutz müssen daher intensiver als bisher  kooperieren. 

9.7 Anknüpfend an die Novellierung des BNatSchG sollte in einem nationalen Naturschutz- und Bio-

diversitätsdiskurs das vielfach geforderte Zielsystem des Naturschutzes entwickelt werden, das eine 

wesentliche Grundlage für die Entwicklung einer nationalen Biodiversitätsstrategie wäre, zu der sich 

Deutschland verpflichtet hat.  

9.8 Die Erhaltung der Biodiversität muss zu einer hochrangigen Querschnittsaufgabe bei der anste-

henden EU-Osterweiterung werden. 

9.9 Anstrengungen zum Schutz von Biodiversität in den Ländern des Südens erfordern entsprechende 

Kompensationen, die von den Ländern des Nordens aufzubringen sind.  

9.10 Eine glaubwürdige Forderung nach der globalen Erhaltung der Biodiversität verlangt von den 

Industrieländern eine Vorreiterrolle im Natur- und Umweltschutz und bei der Entwicklung ökologisch 

und sozial verträglicher Lebens- und Wirtschaftsformen.  
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Abb. 3: „Natur Natur sein lassen“ – Vilm im Winter 
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3. Vilmer Thesen zum „Prozessschutz“1 
 

REINHARD PIECHOCKI, NORBERT WIERSBINSKI, THOMAS POTTHAST und KONRAD OTT 

 

Vorbemerkung 

In seinem Buch „Naturschutz“ schrieb Hermann Remmert im Jahr 1988 auf S. 152: „Würden wir die 

Möglichkeit zum Ablauf der natürlichen ökologischen Prozesse in allen Schutzgebieten schaffen kön-

nen, würden wir die Naturschutzsorgen los sein: Wir könnten sogar einiges an Reinigungskraft für 

Luft, Wasser und Boden von den Schutzgebieten erwarten. Das eigentliche Ziel des Naturschutzes 

muss also heute sein, die natürlichen ökologischen Prozesse zu schützen und sie wieder in Gang zu 

bringen. Besondere Pflanzen und Tiere können dabei Indikatoren für das Fehlen oder das Funktionie-

ren solcher Prozesse sein.“ Viele andere Autoren haben seither gefordert, zukünftig Rahmenbedingun-

gen zu schaffen, die den Ablauf -natürlicher Prozesse ermöglichen (Übersicht bei Scherzinger 1990). 

Eine besondere Rolle bei der Durchsetzung des „Prozessschutzgedankens“ kommt der WWF Tagung 

„Ungestörte Natur – was haben wir davon?“ zu, die im September 1991 in Husum stattfand. Hans 

Bibelriether stellte in seinem Beitrag die viel zitierte Forderung auf: „Natur Natur sein lassen!“ 

Das Wort „Prozessschutz“ tauchte im deutschsprachigen Raum erstmals in -einem publizierten Vor-

trag von Anton -Fischer (1992) auf, der unter dem Thema „Sammeln und Pflegen von Schutzgebieten“ 

die bisherige Naturschutzarbeit einer kritischen Beurteilung unterzog. Er kam zu dem Fazit: „Ein Pro-

zeß-Schutz ist das der Natur wohl am besten entsprechende Verfahren, naturadäquate Ökosysteme 

einschließlich ihrer Dynamik langfristig zu sichern“ (S. 87). Ein Jahr später erschien die Publikation 

von Knut Sturm (1993), der den Prozessschutzgedanken auf die Forstwirtschaft übertrug und die The-

se entwickelte, „ökologische Waldnutzung“ brauche sich nur an die walddynamischen Prozesse der 

Natur zu halten, um geradezu zwangsläufig nachhaltig zu wirtschaften. Dieser Vorschlag „Naturschutz 

durch Nutzung“ auf der ganzen Waldfläche durch einen „Prozessschutz“ zu verwirklichen, hat nicht 

nur einen „Mordswirbel in der gesamten deutschen Forstwirtschaft“ (Bode 1997: 84) ausgelöst, son-

dern die „Prozessschutz-Diskussion“ wesentlich intensiviert. 

Als Anfang der 1990er-Jahre die Idee des Prozessschutzes in der Naturschutz-literatur begeistert dis-

kutiert wurde, haben nicht wenige Naturschützer diese Vision – „Natur Natur sein lassen!“ – als einen 

Durchbruch begrüßt. Es erscheint so, als sei mit der historischen Entwicklung, ausgehend von der 

Naturdenkmalpflege über den Artenschutz, Biotopschutz, Ökosystemschutz hin zum Prozessschutz, 

ein vorläufiger Höhepunkt erreicht. Naturschutzansätze werden so implizit in eine Art „Überwin-

dungs-Modell“ einsortiert, in dem neue Konzepte die alten jeweils ablösen – gleichsam eine „Kli-

maxtheorie“ von Konzepten des Naturschutzes. Diese Vorstellung einer fast zwangsläufigen Sequenz 

von fünf Phasen kollidiert allerdings mit der tatsächlichen historischen Entwicklung, und sie ist dar-

über hinaus wenig geeignet, Widersprüche, Defizite und Fehlentwicklungen zu erkennen und zu ana-

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind in Natur und Landschaft (79. Jg.) Heft 2, S. 53-56 publiziert worden. 
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lysieren (Piechocki 2002). Eine kritische Naturschutztheorie ist angehalten, Probleme zu reflektieren, 

die solche „Überwindungsmodelle“ mit sich bringen. 

Die 3. Vilmer Sommerakademie, die diesmal der Thematik „Die Vision vom Prozessschutz – Entste-

hung – Inhalte – Begründungen“ gewidmet war, fand vom 13. bis 16. Juli 2003 an der Internationalen 

Naturschutzakademie INA/Insel Vilm statt und wurde gemeinsam mit der Professur für Umweltethik 

der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und dem Interfakultären Zentrum für Ethik der Univer-

sität Tübingen vorbereitet und durch-geführt. Gemäß der Zielsetzung dieser Sommerakademien, 

Grundsatzprobleme des Naturschutzes mit Naturschutzpraktikern und -theoretikern aus den Gebieten 

der Natur-, Kultur- sowie Geisteswissenschaften zu diskutieren, standen dabei die folgenden Fragen 

im Mittelpunkt:  

• Was sind die Ursachen gegenwärtiger Konflikte im Prozessschutz in Deutschland? 

• Welche kulturellen Denkmuster werden mit der Vision vom Prozessschutz transportiert?  

• Wie lässt sich die Forderung nach Prozessschutz umweltethisch begründen?  

• Welchen Stellenwert sollte Prozessschutz im Naturschutz haben? 

• Wie verhalten sich die verschiedenen Leitlinien des Naturschutzes zueinander? 

• Welche spezifischen Forderungen verbinden sich mit der Prozessschutz-Idee? 

• Welche Eingriffe sind mit der Prozessschutz-Idee unvereinbar? 

 

Die im Folgenden vorgestellten Thesen beziehen sich vor allem auf die Arbeiten von Remmert (1988, 

1991), Scherzinger (1990, 1997) sowie Bibelriether (1992) und basieren wesentlich auf den Ergebnis-

sen der Forschungsarbeiten von Potthast (1999, 2000) sowie den Arbeiten zur ethischen Begründung 

des -Naturschutzes von Ott (1998, 1999). 

Mit den Thesen soll deutlich gemacht werden, dass der Prozessschutz zwar keinen Paradigmenwech-

sel im Naturschutz darstellt und auch nicht das alleinige Ziel des Naturschutzes sein kann, sondern 

vielmehr als ein wichtiges, mindestens gleichberechtigtes Konzept neben anderen Naturschutzansät-

zen, wie z. B. dem Arten- und Biotopschutz sowie dem Kulturlandschaftsschutz, zu verstehen ist.  

In Zusammenhang mit der Sommerakademie ist eine Fragebogenaktion zum Prozessschutz gestartet 

worden, an der sich bereits mehr als 120 Naturschützer beteiligten. Die Auswertung dieser Fragebo-

genaktion wird in einem der folgenden Hefte ebenso publiziert wie eine Übersicht und Auszüge aus 

den Meinungsäußerungen zu den Thesen. Diese Stellungnahmen sind sehr willkommen und sollten an 

den korrespondierenden Autor geschickt werden. 

 

Zusammenfassung 

Der „Prozessschutz“ ist – so lautet unsere bewusst provokant formulierte These, die eine Ablehnung 

von Naturalismus und Holismus voraussetzt – kein alleiniges und kein oberstes Naturschutzziel, son-

dern eine sinnvolle und berechtigte Leitlinie des Naturschutzes unter mehreren. Zugleich bietet die 

Vision vom Prozessschutz Ansätze dafür, die natürliche Dynamik und das -natürliche Evolutionsge-
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schehen stärker als bisher zu berücksichtigen. Diese Aspekte müssen jedoch mit einer Reflexion des 

kulturellen Verständnisses solcher Naturkonzepte verbunden werden. Der Prozessschutz ist in den 

Naturschutz „einzubürgern“.  

 

THESEN 

 

A ENTSTEHUNG UND INHALT DER IDEE VOM PROZESSSCHUTZ 

 

1. Die unter dem Signum „Natur Natur sein lassen!“ populär gewordene Vision vom Prozess-

schutz ist Ausdruck eines neuen „Dynamik“-Denkens im Naturschutz. 

In der Ökologie wurde im Lauf der letzten Jahrzehnte die auch im Naturschutz lange vorherrschende 

Auffassung vom „natürlichen Gleichgewicht“ sowie von der Stabilität der Ökosysteme als einfache 

lineare Funktion der Artenvielfalt relativiert bzw. aufgegeben. Immer mehr -Befunde sprechen dafür, 

dass ökologische Systeme nicht vorwiegend stabil und im Gleichgewicht, sondern dynamisch und weit 

entfernt von Gleichgewichten sind. Zwischen Diversität auf der Artebene und Resilienz auf der Sys-

temebene sind unterschiedliche Beziehungen möglich. Als Folge dieser Diskussionen wurde vorge-

schlagen, das klassische „Statik-Konzept“ des Naturschutzes, in dem es um Bewahrung bestimmter 

Zustände geht, durch ein „Dynamik-Konzept“ zu ersetzen. Seither hat sich in der Naturschutzdiskussi-

on die Vision -etabliert, natürliche Prozesse zu schützen, bzw. wieder zu ermöglichen. Der Prozess-

schutz wird mithin als Ausdruck eines notwendigen allgemeinen Bewusstseinswandels im Naturschutz 

verstanden. Begreift man die Natur als wesentlich dynamisches, sich selbstständig entwickelndes Ge-

schehen, so kann man den Prozessschutz als diejenige Leitlinie des Naturschutzes ansehen, die dem 

Wesen der Natur am ehesten entspricht und in diesem Sinne „naturgemäß“ ist. 

 

2. Mit Verweis auf den Prozessschutz ist die Kritik am bisherigen Naturschutz verbunden, ein 

Schutz gegen das Naturgeschehen zu sein; Prozessschutz wird daher bisweilen geradezu als Al-

ternative zu den tradierten Naturschutzzielen aufgefasst. 

Die Forderung nach Prozessschutz ist häufig mit der Kritik verbunden, der Großteil der bisherigen 

Naturschutzbemühungen sei museal ausgerichtet, weil historisch entstandene Kulturlandschaft durch 

Imitation alter Nutzungsformen erhalten werden sollen. Diese Ablehnung „herkömmlicher“ Natur-

schutzziele ist aber strittig, denn die Schutzwürdigkeit von Arten oder der Kulturlandschaft lässt sich 

nicht einfach mit dem Verweis auf „Prozesse“ zurückweisen. So kann es Schutzgüter geben, die durch 

den ungestörten Ablauf natürlicher Prozesse gefährdet sind. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass 

Prozessschutz als oberste Leitlinie für die Kernzonen von Nationalparken und Biosphärenreservaten 

gilt. Dann aber handelt es sich um ein relationales und spezifisches Konzept, dessen Anwendbarkeit 

auf bestimmte geschützte Flächen beschränkt ist. Die Prozessschutzidee wäre dann nicht weniger, aber 

auch nicht mehr als Teil der Definition eines Nationalparks bzw. bestimmter anderer Naturschutzflä-
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chen. Prozessschutz würde also den Kanon des Naturschutzes nicht ersetzen, sondern erweitern. Auch 

bei diesem Verständnis wird man die Möglichkeiten offen halten wollen, in Einzelfällen (etwa bei 

natürlich durch Blitzschlag entstandenen Waldbränden in Nationalparken) eine Ausnahme von der 

Regel machen zu dürfen. 

 

3. Der Prozessschutz gilt als „Evolutionsschutz“, indem Freiräume für natürliche Evolution ge-

schaffen werden sollen. 

Seit den 1970er-Jahren sind die großräumigen Zerstörungen natürlicher und naturnaher Lebensräume, 

verbunden mit einem erheblichen Verlust an Arten- und Lebensgemeinschaften, weltweit ins Bewusst-

sein geraten. Manche Autoren haben deshalb die Möglichkeit eines „Endes der Evolution“ themati-

siert. Begründet wird die These mit der Annahme, dass die Zerstörungsrate der Lebensräume wesent-

lich höher ist als das Anpassungspotenzial der übrig gebliebenen Spezies an die völlig veränderten 

ökologischen Rahmenbedingungen. Auf Grund solcher (evolutionsbiologisch fragwürdigen) Szenarien 

entstand die neue Vorstellung vom „Evolutionsschutz“, d. h. von einer moralischen Pflicht zur Auf-

rechterhaltung und Sicherung der Evolutionsprozesse. Im Prozessschutz dient „Evolution“ als Syn-

onym für alle vom Menschen unbeeinflussten Vorgänge und Veränderungen in der Natur. Diese Auf-

fassungen sind aus philosophischer und auch aus ethischer Sicht höchst fragwürdig. Evolution und 

Evolutionsprozesse finden immer statt, seien sie anthropogen beeinflusst oder nicht. Zugleich bedeutet 

nicht jede Veränderung eines Zustands zugleich „Evolution“ im biologietheoretischen Sinne. Die 

simple Gleichsetzung von „Evolution“ mit „unbeeinflussten Naturprozessen“ ist daher nicht haltbar. 

„Natürliche Prozesse“ oder „Evolution“ sind zudem auch nicht per se und -grundsätzlich moralisch 

wertvoll (siehe Punkt 5). Es muss daher deutlicher gemacht werden, was genau gemeint ist, wenn da-

von die Rede ist, „evolutive“ Prozesse oder Potenziale sichern zu wollen. 

 

4. Der Prozessschutz im engeren Sinn schließt per Definition dauerhafte menschliche Eingriffe 

aus, räumt aber zeitweilige Pflegemaßnahmen zur Einleitung natürlicher Prozesse ein. 

Bei der Etablierung des Prozessschutzgedankens in Deutschland zeigte sich, dass es den Prozess-

schutzbefürwortern um natürliche, d. h., anthropogen ungestörte Prozesse geht. Mit dem Zulassen von 

natürlichen Prozessen in Form von Sukzessionen soll eine größtmögliche „Naturnähe“ (idealiter: 

Wildnis) erreicht werden. Gemäß dieser Prozessschutzkonzeption machen die zahlreichen Effekte und 

Langzeit-wirkungen menschlicher Aktivitäten sowie die bestehenden anthropogenen Überformungen 

und Umgebungsaktivitäten Eingriffe zur Herstellung eines natürlichen Startpunkts der Entwicklung 

möglich. Beispiele hierfür sind die Entfernung „fremder“ Arten, die Wiederansiedlung von Beutegrei-

fern oder auch die Simulation natürlicher Dynamik, wie z. B. die Herstellung eines Überflutungsre-

gimes. Aus Prozessschutzsicht handelt es sich also um begründungspflichtige (!) Ausnahmen von der 

Regel, nicht in das Naturgeschehen einzugreifen. Die Prozessschutzidee ist mit einer Verteilung der 
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Begründungslasten verbunden. Es fragt sich daher, mit welchen Gründen man überall dort, wo der 

Prozessschutz zur Anwendung gelangen soll, Ausnahmen von der Regel begründen kann. 

 

B BEGRÜNDUNGEN FÜR EINEN PROZESSSCHUTZ 

 

5. Die Argumentation, natürliche Prozesse seien „besser“ und „wertvoller“ als anthropogen be-

einflusste Prozesse, ist ethisch ebenso wenig stichhaltig wie die Forderung, mit dem Prozess-

schutz solle der Natur zurückgegeben werden, was der Mensch ihr genommen habe. 

Der Prozessschutz beruht häufig auf einer bisher zu wenig reflektierten, normativen Prämisse, nach 

der die natürlichen Prozesse als positiv, die von Menschen beeinflussten dagegen stets als negativ 

bewertet werden. Natürliche Abläufe erscheinen aus dieser Sicht prima facie „besser“ als menschliche 

Eingriffe in die Natur; die Natur „macht es richtig“ und der Mensch erscheint als „Störenfried“. Diese 

naturalistische Begründung basiert auf der nicht haltbaren Gleichsetzung des Natürlichen mit dem 

Guten und des Unnatürlichen mit dem Schlechten. Hinter der Wertung des Prozessschutzes, „Natür-

lichkeit“ zähle im Abwägungsfall mehr als „Vielfalt“, verbirgt sich die metaphysische Vorstellung von 

einer Natur, die ohne den Menschen optimal oder zumindest besser funktioniere. Dies aber bedeutet, 

dass mit „Prozessen“ letztlich die Abwesenheit jeglichen menschlichen Einflusses gemeint ist. Die 

Natur der Kulturlandschaft wird so per se als zweitrangig abqualifiziert. 

 

6. Der Prozessschutz hat einen instrumentellen Charakter, wenn durch den Schutz natürlicher 

Prozesse erwünschte Zustände angestrebt werden. 

Häufig geäußerte Prozessschutzziele – wie z. B. die Wiederherstellung natürlicher Überflutungsregime 

in Auen – zeigen, dass man als Naturschutzziele nicht abstrakte ökologische und evolutionäre Prozes-

se, sondern die Vorstellung einer natürlichen bzw. naturnahen Auenlandschaft im Kopf hat. Hier wird 

die instrumentelle Ausrichtung deutlich, weil Prozesse nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck 

sind. Dies gilt auch für Prozessschutz zum Zweck wissenschaftlicher Beobachtung (Referenzflächen-

Argument). Dieser instrumentelle Charakter zeigt sich weiter in der Vorstellung, dass die schützens-

werte natürliche Dynamik keineswegs als eine völlig offene und ungerichtete Kraft zu verstehen sei. 

Vielmehr sei nur die Dynamik zu schützen, die zur Vervollkommnung regionaler Eigenart führe – wie 

z. B. ein Buchenurwald mit spezifischer Artenkombination. Wenn man Prozesse schützt, um Habitate 

für gefährdete Arten zu erhalten, ist der Artenschutz die eigentlich verfolgte Leitlinie. Dieses instru-

mentelle Verständnis des Prozessschutzes ist unproblematisch, scheint aber dem Kerngedanken der 

Prozessschutzidee nicht angemessen. Es ist daher immer darauf zu reflektieren, ob man Prozessschutz 

aus instrumentellen oder aus inhärenten Gründen („um der Prozesse willen“) befürwortet. 

 



36 

7. Prozessschutz lässt sich mit der zunehmenden Sehnsucht nach vom Menschen kaum gepräg-

ten bzw. nur wenig überformter Natur vor allem eudaimonistisch begründen. 

Das kontemplative Betrachten und Bestaunen ungelenkter Naturprozesse löst bei vielen Menschen 

starke Emotionen aus (Faszination in Ansehung der Naturdynamik). Dadurch, dass sich in den ver-

gangenen Jahrzehnten die Begründungsdebatte im Naturschutz vor allem auf die instrumentellen 

Nutzwerte einerseits und die moralischen Eigenwerte andererseits konzentrierten, wurden Schönheit, 

Erhabenheit und Eigenart von Natur und Landschaft als Begründungen vernachlässigt. Inzwischen 

billigt man der Kategorie eudaimonistischer Werte, bei der es um die Grundzüge eines guten mensch-

lichen Lebens geht, eine besondere und eigenständige Bedeutung zu. Neben der Erhaltung des Natur-

schönen kommt dem so genannten Differenz-Argument eine besondere Bedeutung als eudaimonisti-

sches Argument zu: Es ist die Differenz-Erfahrung, die zivilisationsgeprägte Menschen in der – sei es 

nur vermeintlich – „wilden“ oder „freien“ Natur machen, die ihnen etwas Wichtiges für ihr Leben 

bedeutet. In eudaimonistischer Perspektive ist der Prozessschutz eine dem Landschaftsschutz, dem 

Arten- und Biotopschutz sowie dem Schutz der Umweltmedien durchaus ebenbürtige Leitlinie des 

Naturschutzes. 

 

8. Die Forderung, natürliche Prozesse um ihrer selbst willen zu schützen, ist streng genommen 

nur aus einer holistischen Position begründbar. 

Der Schutz natürlicher Prozesse um ihrer selbst willen bedeutet, Prozessen – also Abläufen zwischen 

einem Ausgangs- und seinen Folgezuständen, die wiederum Ausgangszustand für neue Prozesse sind 

– einen moralischen Selbstwert zuzuerkennen. Das aber bedeutet die Verpflichtung, alle Prozesse als 

Naturerscheinungen, sofern sie unter Verlaufsaspekten betrachtet werden können, unabhängig von 

jeglichen menschlichen Ansprüchen und Neigungen moralisch gleichermaßen zu berücksichtigen. Von 

den Ethikpositionen, die bestimmten Naturerscheinungen einen Selbstwert zuerkennen, sind weder die 

Pathozentrik (Selbstwert für alle leidensfähigen Kreaturen) noch die Biozentrik (Selbstwert für alle 

belebten Organismen) noch die Ökozentrik (Selbstwert von ökologischen Systemen) zu einer strikt 

moralischen Begründung des Prozessschutzes geeignet. Sowohl Sentientismus (Mitleidsethik) als auch 

die „Ehrfurcht vor dem Leben“ verpflichten zum Schutz von  individuellen Organismen; Prozess-

schutz kann und muss in diesen Konzeptionen demnach instrumentell begründet werden (beispiels-

weise mit dem Schutz von Habitaten). Selbst die Ökozentrik kann natürlichen Prozessen als solchen 

nur einen instrumentellen Wert beimessen. Der eigentliche moralische Maßstab des Ökozentrismus ist 

die „Integrität“ oder das „Wohlergehen“ von Ökosystemen. Einzelne Prozesse sind dieser Integrität 

entweder förderlich oder abträglich. Dieser moralische Maßstab führt zu einer differenzierten Bewer-

tung von Prozessen im Hinblick auf das „Wohl“ von Ökosystemen. 

Nur unter einer holistischen Position lässt sich der Selbstwert aller natürlichen Prozesse begründen: 

Der Holismus schreibt allen belebten und unbelebten Naturerscheinungen einen prinzipiell gleichen 

moralischen Wert zu, woraus sich als eine moralische Pflicht und oberstes Ziel allen menschlichen 
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Handelns in Bezug auf die nicht menschliche Natur ergibt, so wenig wie irgend möglich in die Natur 

einzugreifen (Prinzip der minimalen Interferenz bzw. der geringstmöglichen Instrumentalisierung,). 

Für einen Holisten ist daher das oberste Ziel allen menschlichen Handelns (und die „first-best“-

Lösung) stets der Prozessschutz, so dass jegliche Eingriffe in die Natur mit überzeugenden morali-

schen Gründen zu rechtfertigen sind. Dies gilt nicht nur für Nationalparke und Biosphärenreservate, 

sondern als umfassende Ethik an sämtlichen Raum-Zeit-Stellen. In seinen Konsequenzen ähnelt der 

Holismus der in These 5 zurückgewiesen naturalistischen Position, während er sich in seiner Begrün-

dung diametral von dieser unterscheidet. Der Begründungsansatz des Holismus ist daher auf Grund 

seiner großen Bedeutung für die Prozessschutzidee gründlich zu durchdenken bzw. metaethisch zu 

reflektieren. 

 

C PROBLEME UND STELLENWERT DES PROZESSSCHUTZES 

 

9. Obwohl im Prozessschutz stark auf naturwissenschaftliche Argumente verwiesen wird, sind 

die Ziele geprägt von kulturellen Denkmustern, die jenseits naturwissenschaftlicher Fragen 

thematisiert werden müssen. 

Prozessschutz bedeutet, den Entwicklungen ihren freien Lauf zu lassen. Dieser dynamische Natur-

schutzansatz ist allerdings oft gekoppelt mit sehr präzisen Erwartungen, wohin eine natürliche Dyna-

mik nach konsequenter Nutzungseinstellung führen wird (z. B. Stadien in der Sukzession eines Bu-

chenwald-Ökosystems). Vertrauend in die Selbstheilungskräfte der Natur, hofft man auf die Entfal-

tung des natürlichen, standortgemäßen Lebensraum-Potenzials, auf die automatische Entwicklung hin 

zur (potenziell) natürlichen Vegetation und Fauna und damit auf die Wiedereinstellung der natürlichen 

Artenvielfalt. Insofern liegt auch dem Prozessschutz bei denen, die ihn nicht konsequent zu Ende den-

ken, bestimmte deterministische ökologische Sukzessions- oder Klimaxvorstellungen einer wohl ge-

ordneten, natürlichen Ordnung zu Grunde. Zugleich wird oftmals behauptet, das Interessante am Pro-

zessschutz sei die Ergebnisoffenheit und man wolle keine Endzustände anstreben oder bewerten, son-

dern „laufen lassen“. Hier steht eine Diskussion über die Basisannahmen des Prozessschutzes noch 

aus. Insofern müssen Vertreter des Prozessschutzes darauf reflektieren, ob sie Prozesse qualitativ be-

werten (etwa „ob die Richtung stimmt“) oder Prozesse strikt unqualifiziert zulassen wollen. Das Kon-

zept des konsequenten Prozessschutzes impliziert, dass man mit allen Ergebnissen einverstanden sein 

muss. Ein solcher vorbehaltloser Prozessschutz i. e. S. dürfte in der Praxis des Naturschutzes oftmals 

weder intendiert sein noch auf Akzeptanz stoßen (beispielsweise bei der Diskussion um die Ausbrei-

tung von Neobiota). Daher sollte auch dort, wo die Leitlinie des Prozessschutzes umgesetzt werden 

soll, diese nur „prima facie“ gelten, und die konkreten Ziele oder Schutzgüter sind jeweils im Einzel-

fall zu erwägen. Dazu gehört auch die Reflexion dessen, was jeweils mit „natürlichen Prozessen“ ge-

meint ist. 

 



38 

10. Der Prozessschutzgedanke ist Ausdruck einer Sehnsucht nach Wildnis. 

Während „Wildnis“ in anscheinend „unberührten“ Landschaftsgebieten Nordamerikas oder Afrikas 

noch heute als Realität gilt, ist sie für Mitteleuropa inzwischen als intensiv diskutiertes Wunschbild 

erkannt. Wurde Wildnis über Jahrhunderte hinweg als Bedrohung des Menschen erachtet, entsteht die 

neue Sehnsucht nach ursprünglicher, ungestörter Natur just in dem Moment, wo (mit Ausnahme ver-

schwindend geringer Reste) die Wildnis verschwunden ist. Die Hoffnung, dass sich durch konsequen-

ten Prozessschutz die ursprüngliche Wildnis wieder einstellt, ist trügerisch: Ungelenkte Entwicklung 

infolge von „Nichts-Tun“ kann weder das Fehlen der großen Pflanzenfresser noch die Abwesenheit 

der großen Beutegreifer kompensieren; und sie findet unter Bedingungen von Schadstoffeintrag und 

anthropogen -induziertem Klimawandel statt. Die Erwartungen auf eine Rückentwicklung hin zur 

„Wildnis“ sind daher von Spekulationen und Idealisierungen geprägt. Aus evolutionsbiologischer 

Perspektive ist die Wiederherstellung ursprünglicher Wildnis unmöglich, da evolutive Entwicklungen 

nicht umkehrbar sind. Hier ist eine Reflexion auf unterschiedliche Wildnis-Konzepte angeraten, da 

eine „sekundäre“ bzw. „relative“ von einer „ursprünglichen“ bzw. „absoluten“ Wildnis unterschieden 

werden kann. Ursprüngliche Wildnis ist ein natürlicher Zustand ohne menschliche Beeinflussung. 

Absolute Wildnis ist ein Grenzbegriff der vom Menschen völlig unbeeinflussten Natur. Sekundäre 

Wildnis ist ein aktueller natürlicher Zustand, der sich aus einem anthropogen überformten Zustand 

entwickelt hat. Relative Wildnis ist ein Zustand, in dem menschliche Eingriffe das Naturgeschehen 

nicht prägen. Beide Unterscheidungen lassen sich in eine 4-Feld-Matrix überführen. Eine breite Über-

einstimmung besteht dahingehend, dass große Naturschutzgebiete für die Entwicklung sekundär-

relativer Wildnis einzurichten sind. Divergenzen bestehen hinsichtlich der Ausweisung von Gebieten, 

in denen der Grenzfall absoluter Wildnis als Idealzustand zu betrachten ist. Der Prozessschutz muss in 

Mitteleuropa darauf reflektieren, ob und aus welchen Gründen dieser Zustand anzustreben ist. 

 

Fazit 

Der „Prozessschutz“ ist – so lautet unsere bewusst provokant formulierte These, die eine Ablehnung 

von Naturalismus und Holismus voraussetzt – kein alleiniges und kein oberstes Naturschutzziel, son-

dern eine sinnvolle und berechtigte Leitlinie des Naturschutzes unter mehreren. Zugleich bietet die 

Vision vom Prozessschutz Ansätze dafür, die natürliche Dynamik und das natürliche Evoluti-

ons-geschehen stärker als bisher zu berücksichtigen. Diese Aspekte müssen jedoch mit einer Reflexion 

des kulturellen Verständnisses solcher Naturkonzepte verbunden werden. Der Prozessschutz ist in den 

Naturschutz „einzubürgern“. 
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Abb. 4: Der Neophyt Tatarenlattich (Laetuca tatarica) auf Vilm 

(erstmals 1902 am Greifswalder Bodden entdeckt hat sich der Tatarenlattich in die Strandvegetation der südlichen Ostsee fest eingebürgert) 
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4. Vilmer Thesen zu Neobiota und Naturschutz1 
 

REINHARD PIECHOCKI, THOMAS POTTHAST, KONRAD OTT und NORBERT WIERSBINSKI 
 

Vorbemerkung 

Neobiota gelten im Naturschutz als eines der drängendsten Probleme. Die seit Jahrzehnten geführte 

Diskussion hat mit dem Begriff „invasive Arten“, der aus der internationalen Naturschutzdiskussion 

stammt und u.a. über das „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ (CBD) in die deutsche 

Sprache eingeführt wurde, einen neuen Akzent erhalten: Es wird ausdrücklich auf die (wenigen) Neo-

biota fokussiert, die schwerwiegende umwelt- bzw. ökonomische Schäden verursachen. Die Thematik 

wurde in einem Positionspapier des BfN (KLINGENSTEIN ET AL. 2005) sowie einem Schwerpunktheft 

von „Natur und Landschaft“ (Heft 9/10 2008) ausführlich und grundlegend hinsichtlich der Hand-

lungskonzepte des Naturschutzes dargestellt.  

Mit den „Vilmer Thesen zur Neobiota-Problematik“ wird die wesentlich weiter zurückreichende 

grundsätzlich geführte Diskussion aufgegriffen. Ziel ist dabei, die Ursachen für die oft sehr emotionale 

und ideologisch aufgeladene Diskussion um fremde und heimische Arten zu reflektieren und einen 

Beitrag zum besseren Verständnis einer ausgesprochen komplexen Debattenlage zu leisten.  

Bei der Vilmer Sommerakademie 2004 zur Neobiota-Problematik wurde zum einen erneut deutlich, 

wie groß das naturschutzinterne Konfliktpotential ist. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass oft unklar 

ist oder bleibt, worin genau das generelle Problem mit Neobiota besteht, welche konkreten Ausmaße 

es derzeit hat und in Zukunft haben kann. Zum anderen zeigte sich wiederum, dass im Umgang mit 

dem Thema Neobiota die Herausarbeitung und Unterscheidung der unterschiedlichen naturwissen-

schaftlichen, kulturhistorischen, gesellschaftspolitischen, ästhetischen und moralischen Aspekte eben-

so notwendig und schwierig ist wie eine angemessene integrierende Betrachtungsweise. 

Seit Beginn der Vilmer Sommerakademien über Grundsatzfragen im Naturschutz im Jahre 2001 haben 

die Veranstalter immer wieder hervorgehoben, dass es sich bei den „Vilmer Thesen“ weder um ein 

abgestimmtes Papier des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) noch um ein Konsensergebnis der Ta-

gungsteilnehmenden, sondern um einen ausschließlich in der Verantwortung der Autoren liegenden 

Beitrag zu grundsätzlichen Naturschutzfragen handelt. Im Falle der Neobiota war die ausgelöste natur-

schutzinterne Diskussion derart kontrovers, dass die Autoren von einer Publikation unmittelbar nach 

der Sommerakademie absahen und nunmehr mit dem Abstand von einigen Jahren die aktuelle überar-

beiteten Thesen als Impuls für eine Fortführung der grundlegenden Diskussion vorlegen. 

 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen zu Neobiota und Naturschutz sind zuvor noch nicht publiziert worden. 
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THESEN 

 

A BEGRIFFSKLÄRUNG  

 

1. Das für die Definition von Neobiota wichtige Kriterium der von Menschen verursachten 

Verbreitung ist problematisch sowohl aufgrund des empirischen Zuschreibungsproblems als 

auch aufgrund ihrer suggestiven wertenden Nebenbedeutung. 

Der Ausdruck „Neobiota“ ist als ein neutraler Terminus eingeführt worden, um die eindeutig negati-

ven Konnotationen in Ausdrücken wie „invaders“ zu vermeiden. Das Attribut „invasiv“ ist doppeldeu-

tig. Einerseits ist damit gemeint, eine starke Ausbreitungstendenz deskriptiv zu erfassen – in diesem 

Sinne spricht man auch von „Invasionsbiologie“; andererseits jedoch wird „invasiv“ als Bezeichnung 

dafür verwendet, dass bestimmte Neobiota ökonomische, gesundheitliche oder ökologische Schäden 

verursachen können, also eindeutig negativ wertend. Die letztere Definition findet sich auch in der 

CBD. Ihr schließen wir uns an. Dann aber sollte zugleich der Ausdruck „Invasionsbiologie“ konse-

quenterweise durch Formulierungen wie „Ausbreitungsbiologie von Neobiota“ ersetzt werden.  

Als Neobiota werden alle Organismengruppen (Arten, Unterarten etc.) bezeichnet, die erstens seit 

1492 aus dem Gebiet ihrer Entstehung in ein anderes Gebiet gelangt sind. Das jeweilige Gebiet ist in 

seiner räumlichen Skalierung zu konkretisieren (Biome, biogeographische Regionen, Nationalstaaten 

usw.). Die mehrheitlich verwendete Definition schließt darüber hinaus zweitens das Definitionsmerk-

mal ein, dass Neobiota nur solche sind, die durch direkte oder indirekte Wirkung von Menschen in das 

neue Gebiet gelangt sind. Diese Verbindung ist unglücklich. Zum einen können indirekte menschliche 

Einwirkungen empirisch nicht immer trennscharf von natürlichen Einwanderungsprozessen abge-

grenzt werden, was sich im Zuge des Klimawandels noch weiter erschweren dürfte. Zum zweiten sug-

geriert dieses Definitionsmerkmal unausgesprochen und indirekt, dass Vorgänge, an denen Menschen 

beteiligt sind, a priori problematischer sind als natürliche Abläufe. Die erklärenden Bestandteile, auf 

welche Weise eine Art in ein neues Gebiet gelangt ist (Einwanderung, absichtliche Einbringung, un-

beabsichtigte Einschleppung) sollten daher nicht Teil der Neobiota-Definition sein.  

Der § 10 (2) des BNatSchG definiert als „gebietsfremde Art“ eine wildlebende Tier- oder Pflanzenart, 

„wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr 

vorkommt.“ Daraus folgt, dass alle in freier Natur fest etablierten Neobiota nicht als gebietsfremd 

gelten.  

 

B EMPIRISCHE DIMENSIONEN DER NEOBIOTA-PROBLEMATIK 

 

2. Die Einführung bzw. Einwanderung gebietsfremder Arten, die sich in Mitteleuropa seit dem 

Neolithikum vollzieht, hat wesentlich zur Erhöhung der Artenvielfalt in Deutschland beigetra-

gen. 
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Von den 3062 Pflanzenarten der Flora Deutschlands sind 22,4% Archäo- bzw. Neophyten (KOWARIK 

2003). Damit übersteigt die Zahl der neu etablierten Arten bei weitem die Zahl ausgestorbener Arten. 

Während sich der größte Teil der Neophyten in der Kulturlandschaft angesiedelt hat, haben sich auch 

in naturnaher Vegetation etwa 120 neophytische Arten etabliert (LOHMEYER & SUKOPP 1992).  

Trotz oder gerade wegen der insgesamt größeren Zahl von Tierarten ist das vorhandene Datenmaterial 

für Neozoen weniger detailliert. In einer Datenbank wurden 1322 Neozoen erfasst, von denen 262 als 

etabliert anzusehen sind (KINZELBACH ET AL. 2002). Den größten Anteil hiervon haben die Insekten 

mit 536 Arten sowie den Vögeln mit 162 Arten. Die genannte Zahl von invasiven Neozoen ist schwie-

riger abzuschätzen als die Zahl an invasiven Neophyten. Auch hier steht eine große Zahl an unauffäl-

ligen Neozoen einer geringen Zahl an Arten gegenüber, die Schäden verursachen. 

 

3. Invasive Neobiota werden als die zweitwichtigste Ursache des Artensterbens weltweit angese-

hen. Die Übertragung dieser globalen Perspektive auf die mitteleuropäische Situation ist aber 

aufgrund der postglazialen Floren- und Faunengeschichte problematisch.  

Der weltweite Artenschwund als Folge invasiver Arten hängt meist damit zusammen, dass die ver-

drängten bedrohten Arten oftmals hochspezialisiert und endemisch sind. Im Zuge der europäischen 

Kolonisierung sind viele Pflanzen- und Tierarten in die „neue Welt“ eingebracht worden, die oft zu 

drastischen Veränderungen der ursprünglichen Lebensräume und damit zur Ausrottung heimischer 

Arten führten (vgl. bereits ELTON 1958). 

In Mitteleuropa ist die Situation eine andere. Infolge der Eiszeit kam es zu drastischen Artenverlusten 

und neben wenigen eiszeitlichen Reliktarten sind die meisten der heutigen Arten nach der Eiszeit ein-

gewandert. Die mitteleuropäische Artenausstattung ist daher vergleichsweise gering und es gibt in 

Deutschland nur wenig endemische Taxa. Das Aussterben einer Art durch die Konkurrenz mit Ne-

ophyten wurde in Deutschland bisher nicht beobachtet, allerdings gibt es zahlreiche Beispiele für die 

Verdrängung (und Introgression) naturschutzrelevanter Arten, Unterarten und Sippen (u.a. Stauden-

knöteriche, Vielblättrige Lupine, Krebspest; vgl. KOWARIK 2003).  

 

4. Neben ökologischen Schäden verursachen manche Neobiota gesundheitliche und ökonomische 

Schäden. 

Der Anteil an Schäden verursachenden Neophyten ist, bezogen auf die Gesamtzahl bisher eingeführter 

Pflanzen, sehr gering. Von den schätzungsweise 12 000 nach Mitteleuropa eingeführten Pflanzen ist 

mit 687 nichteinheimischen Sippen nur einem kleinen Anteil die Einbürgerung gelungen. Von diesen 

gelten wiederum knapp 5% als invasiv. Gemessen an der geschätzten Gesamtzahl bisher eingeführter 

und etablierter Pflanzen liegt der Anteil an problembereitenden Neophyten bei weniger als einem hal-

ben Prozent (KOWARIK 2003).  

Bezüglich der gesundheitlichen Risiken ist der Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum), der 

bei Berührung schwere phototoxische Hautreaktionen verursacht, das bekannteste Beispiel. Die Beifu-
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ßambrosie (Ambrosia artemisiifolia) kann starke allergene Reaktionen auslösen. Die spätblühende 

Traubenkirsche (Prunus serotina) wird in der Forstwirtschaft zuweilen als Problemart angesehen. Das 

Indische Springkraut (Impatiens glandulifera) sowie die Staudenknöteriche (Fallopia japanica, bohe-

mica, sacchalinensis) sind Problemarten der Bach- und Flußauen. Die ökonomischen Schäden, die 

deutschlandweit durch 20 Arten verursacht werden, werden auf 108 bis 262 Mio. Euro pro Jahr ge-

schätzt (REINHARDT ET AL. 2003).  

 

C BEWERTUNG VON NEOBIOTA: ZWISCHEN „HEIMISCH“ UND „FREMD“ 

 

5. Die Tatsache, dass Archäophyten von Biologen als heimisch, Neophyten aber als fremd einge-

stuft werden, offenbart die historische und kulturelle Dimension der Neobiota-Problematik in 

den biologischen Wissenschaften. 

Die Archäophyten, die zwischen dem Neolithikum und der „Entdeckung“ des amerikanischen Konti-

nents 1492 aus benachbarten geographischen Räumen auf das Gebiet des heutigen Deutschlands ge-

langten, werden von Biologen als heimisch betrachtet, weil sie in einer organisch-koevolutionären 

Weise in die regionalen Artengemeinschaft integriert wurden und damit die  landschaftlichen Eigenart 

weiter ausgestalteten. Die Arten, die nach dem Jahre 1492 infolge der beginnenden der Globalisierung 

des Tier- und Pflanzentransfers „eingeschleppt“ wurden, werden in der Regel abgelehnt, weil sie die 

gewachsene Eigenart der Landschaft bedrohen bzw. verändern. Diese Art von Unterscheidung ist kei-

ne ökologische, sondern eine kulturelle. 

 

6. Die Unterscheidung von „heimischen“ und „fremden“ Arten fußt primär auf der kulturellen 

Vorstellung von „Heimat“ und „Fremde“ und nicht auf naturwissenschaftlichen Kriterien. 

In der Natur- und Heimatschutzbewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde „Heimat“ emotional 

aufgeladen und zum Symbolbegriff für gelungene Lebensverhältnisse durch Bindung an Tradition, 

Herkunft und durch sorgsamen Umgang mit Natur und Landschaft. Heimat wurde so zur Antwort auf 

den Verlust vertrauter Umgebung und auf die Entwurzelung infolge von Revolution, Säkularisierung, 

Industrialisierung und Urbanisierung (z.B. OTT ET AL. 1999).  

Bereits im frühen 19. Jahrhundert entstanden die Begriffe „Naturdenkmal“ (1815), „Heimatschutz“ 

(1837), „Vogelschutz“ (1854), und auch die Vorstellung von schützenswerten „heimischen“ Arten. 

Diese Unterscheidung von schützenswert und nicht-schützenswert korrelierte mit dem Symbolgehalt 

der Arten: heimische Arten sind Teil gewachsener Kulturlandschaft und Symbol für ein gelungenes 

Mensch-Natur-Verhältnis, fremde Arten sind „Eindringlinge“ und Symbol für die zerstörerische Kraft 

der Moderne (vgl. ESER 1999 KÖRNER 2000). Ausdruck dieser Einstellung ist auch das Reichsnatur-

schutzgesetz von 1935, das nur heimische Arten für schutzwürdig erklärt. „Fremdländische“ Gewäch-

se wurden während des Nationalsozialismus als Bedrohung der deutschen Heimatnatur empfunden 

und bekämpft. Anklänge an solche xenophoben Motive gibt es auch heute noch bzw. wieder. 
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7. Sprachliche Ausdrücke wie „fremdländische“, „gebietsfremde“, „nichtheimische“ Arten sind 

bewertend negativ besetzt. Die Sprache zu Neobiota in den Medien bildet dabei nur den Ex-

trempunkt eines Kontinuums negativ konnotierter Ausdrücke. 

Beispiele für solche Ausdrücke in der Presse sind „wuchernde Walze“, „Russen-Krähe“, „Kaukasus-

Monstrum“, „grüne Würger“, „botanische Bomber“, „Stalins Rache“ u.a. Auch die Wissenschaft be-

dient sich teilweise einer militanten Sprache („Invasionsbiologie“, „Kolonisationsfähigkeit“, „Faunen-

verfälschung und -verschmutzung“). Ähnliches gilt für den Naturschutz („Eroberung“, „Eliminie-

rung“, „Ausrottung“, „Ausmerzen“, „grüne Besatzer“). Neophyten werden durch Eigenschaften wie 

„triebhaft“, „unkontrollierbar“ und „rücksichtslos“ die bei den Menschen Angst auslösen können und 

die der zivilisierte Mensch unter Kontrolle halten muss. Ohne eine nähere Begründung vermittelt be-

reits die Sprache, dass die Verdrängung heimischer Arten durch fremde unerwünscht ist und dies auch 

unmittelbar einleuchtend sei (vgl. ESER 1999). Diese intuitive Plausibilität gilt es zu hinterfragen, weil 

in die Bewertung Natur- und Menschenbilder eingehen, die in der Regel unterschwellig wirken und 

wenig reflektiert sind.  

 

8. Dass Neobiota eher als Bedrohung, denn als Bereicherung angesehen werden, hängt auch mit 

der im Naturschutz dominierenden biologisch-ökologischen Perspektive auf „Lebensgemein-

schaften“ bzw. „Pflanzengesellschaften“ zusammen.  

Die Bewertung fremder Arten ist abhängig von der Auffassung, was unter einer Lebensgemeinschaft 

zu verstehen ist. Die „Wissenschaft von den Lebensgemeinschaften“, der erstmals um 1900 als „Sy-

nökologie“ bezeichnet wurde, hat die Vergesellschaftung von Arten als überorganismische Ganzheiten 

mit Ausdrücken wie „Formation“ (1836), „Biozönose“ (1877), „Biosystem“ (1916) und „Holozön“ 

(1927) beschrieben. 

Der Pflanzensoziologe Clements fasste die Pflanzengesellschaften in Analogie zu menschlichen Ge-

sellschaften als organische Einheiten auf und prägte die Vorstellung vom „Superorganismus“. Nach 

dieser Auffassung wächst, reift und stirbt eine Pflanzengesellschaft „als“ Organismus. Diesem organi-

zistischen Ansatz steht ein individualistischer Ansatz nach Gleason gegenüber, nach dem die Mitglie-

der einer Lebensgemeinschaft mehr oder weniger zufällige Kombinationen von Arten in einem Gebiet 

und keine festgefügte „ganzheitliche“ Einheit sind (vgl. TREPL 1987).  

Das organizistische Denkmodell legt eine holistische Ökosystemtheorie nahe: Die Mitglieder einer 

Lebensgemeinschaft sind Teil einer harmonischen, sich wechselseitig bedingender und daher unteilba-

ren Gemeinschaft. Es erscheinen alle ökologischen Nischen als Folge eines langfristigen gemeinsamen 

Entwicklungsprozesses besetzt, so dass „Eindringlinge“ Harmonie und Gleichgewicht bedrohen. 

Fremde Arten sind daher eine Bedrohung für die historisch gewachsene Gemeinschaft. 

Im individualistischen Denkmodell werden Lebensgemeinschaften nicht als Superorganismus, sondern 

als mehr oder weniger zufällige Kombination der Arten in einem begrenzten Gebiet aufgefasst. Frem-
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de Arten können in diesem Modell Ökosysteme weder schädigen noch zerstören, weil Ökosysteme 

prinzipiell nur fortlaufend veränderbar sind.  

Uta ESER (1999) hat mit Blick auf den Einfluss organizistischer Gesellschaftskonzeptionen, sowohl in 

der zentraleuropäischen Vegetationsökologie als auch in den Vorstellungen von „Heimat“, vier Hypo-

thesen zur Wahrnehmung und Bewertung der Neobiota aufgestellt: 

• Das Bild des Organismus impliziert, dass ein Eindringling von außen schädlich ist. Damit liegt 

eine negative Bewertung in die Gesellschaft eindringender Arten nahe. 

• Nichtheimische Arten gefährden die „Heimatlichkeit“ der Natur. 

• Neophyten schädigen die (vermeintliche) Unberührtheit der Natur. 

• Die Unkontrollierbarkeit problematischer Neophyten bedroht die Grundlage des Naturschutzge-

dankens. 

 

9. Die seit Jahrzehnten dominierende Vorstellung, die natürliche Lebensgemeinschaft befinde 

sich in einem Gleichgewicht, das durch fremde Arten bedroht werde, ist mit den Erkenntnissen 

der modernen Ökologie nicht kompatibel. 

Im Klassiker der biologischen Invasionsliteratur hat CHARLES ELTON (1958) die Diversitäts-

Stabilitäts-Theorie formuliert, nach der die Vielfalt der Arten die Stabilität der Ökosysteme garantiere. 

Er postulierte ein Gleichgewicht, das sich zwischen Standortpotential und Arteninventar entwickle. Da 

infolge der langen Entwicklungszeiten alle möglichen ökologischen Nischen besetzt seien, existiere 

für Zuwanderer kein geeigneter Platz. Ausgehend von diesem Verständnis müssen Neobiota geradezu 

zwangsläufig zu Unordnung und Zerstörung führen. Das Einbringen fremder Arten kommt demnach 

einem (Zer)Störungsprozess gleich. In der „Invasionsbiologie“ spielt der Begriff der Resistenz, der die 

Abwehrkräfte der natürlichen Gesellschaft gegen fremde Eindringlinge bezeichnet, eine Schlüsselrol-

le. Neophyten überwinden in diesem Denkmuster die „Resistenz“ einer „Pflanzengesellschaft“ durch 

besondere Fertilität und Aggressivität. 

Diese biologische Auffassung verweist auf eine organismisch-holistische Gesellschaftskonzeption 

(EISEL 1997, TREPL 1990, KÖRNER 2000), nach der sich der Einzelne behutsam in das Ganze (Land-

schaft, Heimat, Volk, Gemeinschaft) ein- und unterordnen müsse. Die Parallelität dieses Gesell-

schaftsbildes mit den frühen pflanzensoziologischen Arbeiten ist auffällig. So ist das pflanzensoziolo-

gische System nach BRAUN-BLANQUET (1921) geprägt durch die normativ besetzten Begriffe wie 

Treue, Stetigkeit und Charakterart. Im Gegensatz zu diesen, jahrzehntelang dominierenden Gleichge-

wichts- und Harmonievorstellungen werden heute Störung und ständige Veränderung als konstitutive 

Wesensmerkmale der Natur aufgefasst (Z.B. REMMERT 1988; vgl. POTTHAST 1999). Gleichwohl darf 

hier nicht ins Gegenteil verfallen werden und nach dem Motto „alles fließt“ jede Veränderung 

umstandslos als „natürlich“ und damit gar „wünschenswert“ oder „unvermeidlich“ bezeichnet werden. 

Empirisch ist zu ermitteln, welche spezifischen und ggf. unterschiedlichen Veränderungsdynamiken 

bestehen und inwiefern sie (ir)reversibel sind. Und aus normativ-wertender Perspektive ist zu klären, 
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welche Veränderungen wünschenswert und welche nicht sind und wo entsprechendes Handeln (mög-

lich und) geboten ist.  

 

10. Da anthropogen eingeführte Neobiota als unnatürlich erscheinen und der Naturschutz Natur 

schützen will, ist die Auffassung weit verbreitet, dass Neobiota keine Schutzobjekte des Natur-

schutzes sein könnten; dies ist zu differenzieren. 

Im Naturschutz wird häufig die Ansicht vertreten, dass das Natürliche sei per se besser und wertvoller 

als das Unnatürliche. Das Natürliche gilt als besonders schützenswert im Gegensatz zu anthropogen 

überformter Natur. Ein Maß für die Natürlichkeit bzw. Unnatürlichkeit von Lebensgemeinschaften 

wird durch die Anzahl gebiets-, gesellschafts- oder standortfremder Arten charakterisiert. Je mehr 

Neobiota, umso unnatürlicher erscheinen dann sowohl Natur- als auch Kulturlandschaften. Allerdings 

zeichnen sich gerade die invasiven Neobiota durch natürliche Ungezähmtheit aus. So entsteht die pa-

radoxe Situation, dass Neobiota abgelehnt werden, weil sie zugleich „unnatürlich“ (d. h. anthropoge-

nen Ursprungs) und zu „natürlich“ (weil ungezähmt und wild) sind (ESER 1999). Hier ist zwischen 

dem Kriterium des Ausmaßes menschlicher Einwirkung (Hemerobie; „Natürlichkeit“) und dem Krite-

rium der Ursprünglichkeit aus kulturhistorischer Perspektive zu unterscheiden. Beide haben ihre Be-

rechtigung, dürfen aber nicht durcheinandergeworfen werden.  

 

11. Kernaussagen zum Umgang mit Neobiota im Naturschutz 

 

11.1 Der Neobiota-Diskurs ist von jeder Art auch unterschwelliger Fremdenfeindlichkeit  frei zu 

halten. Im Naturschutz und im Alltag sollte auf eine Sprache verzichtet werden, die einen sol-

chen grundsätzlich xenophoben Eindruck weckt oder bestärkt. 

11.2 Der Neobiota-Diskurs sollte sich insbesondere in Mitteleuropa der „Haltet-den-Dieb“-Gefahr 

bewusst sein, wo die Debatte dazu beiträgt, von anderen, gravierenderen Problemfeldern im 

Naturschutz (Zersiedlung, Intensivlandwirtschaft, Verkehr) abzulenken. 

11.3 Pauschalurteile über „alle“ Neobiota sind durch eine stets art-, raum- und zielspezifische Ein-

zelfallbetrachtung zu ersetzen, die sich an ökologischen Erkenntnissen und normativen Krite-

rien der Bewertung orientiert. Die erforderliche einzelfallbezogene Risikoanalyse, aufgrund 

derer die spezifische Invasivität von Neobiota beurteilt werden soll, bedarf der Orientierung 

durch Kriterien und Maßstäbe. 

11.4 Der Naturschutz muss deutlich machen, dass sich Bewertungen und Maßnahmen auch mit 

Bezug auf Neobiota nicht direkt aus den Erkenntnissen der Ökologie ergeben können, sondern 

stets das Ergebnis eines gesellschaftlichen Verständigungsprozesses sind.  

11.5 Werturteile sollten nicht über die Wortwahl suggeriert, sondern stets konkret benannt und 

begründet werden. Die Neobiotaforschung sollte sich einer Sprache bedienen, die dem Wert-
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freiheitspostulat der Wissenschaft gerecht wird und den Übergang zu Bewertungen deutlich 

ausweisen.  

11.6 Bekämpfungsmaßnahmen sind gerechtfertigt, wenn ökonomische oder gesundheitliche Schä-

den verursacht bzw. wenn die „Eigenart, Vielfalt und Schönheit“ der Landschaften oder aber 

schützenswert eingestufte Arten und Biotoptypen bedroht werden. Bei Bekämpfungsmaßnah-

men ist stets auf die Angemessenheit der Mittel mit Blick andere Umwelt- und Naturschutzziel 

sowie auch auf Tierschutzaspekte zu achten. 

11.7 Auf Bekämpfungsmaßnahmen sollte verzichtet werden, wenn eindeutig abzusehen ist, dass 

das angestrebte Ziel praktisch unerreichbar ist, damit in der Öffentlichkeit der Eindruck von 

Naturschutz-Alibiveranstaltungen vermieden wird.  

11.9 Angesichts des oft geringen Erfolgs von Bekämpfungsmaßnahmen sollte verstärkt auf Vorsor-

gemaßnahmen orientiert werden. Auf der Ebene von Vorsorgemaßnahmen ist insbesondere 

der kommerzielle Import von ausbreitungsfähigen Neobiota kritisch zu prüfen (Gartenpflan-

zen, Terrarien, Heimtiere, Saatgut usw.). Handelsrechtliche Regeln der WTO sollten derarti-

gen Vorsorgemaßnahmen nicht prinzipiell übergeordnet werden. 

11.10 Mit Blick das Vorsorgeprinzip erscheint das Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Orga-

nismen (GVO) für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Zwecke aus der Perspektive des 

Naturschutzes problematisch.  

11.11 Der Klimawandel wird die Neobiota-Diskussion vor neue Herausforderungen stellen, denn es 

ist sowohl mit zunehmenden biogeographischen Veränderungen zu rechnen als auch mit zu-

nehmenden Aktivitäten, bereits vorsorgend solche gebietsfremden Nutztier- und Pflanzenarten 

inkl. Forstbäume einzuführen, die langfristig besser gedeihen könnten.  
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5. Vilmer Thesen zum Natur- und Umweltschutz1 
 

REINHARD PIECHOCKI, ULRICH EISEL, WOLFGANG HABER und KONRAD OTT 

 

Vorbemerkung 

„Umweltschutz ist es, den Schaffhauser Rheinfall zur CO2-Vermeidung in die Röhre zu stecken. Na-

turschutz ist es, ihn weiter völlig unnütz herunterdonnern zu lassen“ (UHRMEISTER ET AL 1998). Diese 

provokante Formulierung wird an Radikalität noch übertroffen von dem Historiker und Philosophen 

Reinhard Falter (1994: 4): „Umweltschutz ist eine Formel für die Effektivierung der Naturzerstörung 

geworden. Wir retten das Klima und nehmen in Kauf, dass die letzten Reste von Wildflusslandschaf-

ten verschwinden“. Der Ökologe Hermann Remmert (1984), der große Verdienste hinsichtlich der 

wissenschaftlichen Fundierung des Naturschutzes hat, ging sogar so weit, einen Artikel zu publizieren 

mit dem Titel: „Gott schütze uns vorm Umweltschutz“. Der Grund für seinen Zornesausbruch war die 

Empörung darüber, zu welchen Zwecken die Begriffe „Umweltschutz“ und „Ökologie“ missbraucht 

würden.  

Es gibt eine Vielzahl vergleichbar provokativer Äußerungen von Umweltschützern über die Natur-

schützer. So hat z.B. Kai Tobias (1998: 11) auf der Tagung „Vom Krisenmanagement zum vorsorgen-

den Umweltschutz“ die Behauptung aufgestellt, der Naturschutz habe zukunftsfähige Lösungen inner-

halb der Umweltpolitik verhindert, weil er „immer eine Extrawurst gebraten bekommen wollte und 

nicht in der Lage war, seinen angemessenen Platz in der Umweltpolitik einzunehmen“. In analoger 

Weise hat die Bioethikerin Regina Kollek als Initiatorin des Kongresses „Natur im Kopf“ den Natur-

schützern den guten Rat gegeben, auf den Begriff „Natur“ zu verzichten und sich auf „Umwelt“ zu 

beschränken (zit. FALTER 1997: 6). Heinrich von Lersner (1991: 10) kritisiert in seinem Buch über 

„Die ökologische Wende“, dass „es in Kreisen des amtlichen Naturschutzes immer wieder separatisti-

sche Bestrebungen (gibt) mit dem Ziel, den die Natur um ihrer selbst willen schützenden Naturschutz 

vom angeblich anthropozentrischen Umweltschutz auch organisatorisch zu trennen. Sie verkennen, 

dass das Wort Umweltschutz längst zu einem Oberbegriff geworden ist, der den Schutz der Lebens-

grundlagen des Menschen und der übrigen Natur einbezieht“.  

Diese wenigen Beispiele wechselseitiger scharfer Kritik sind symptomatisch für die konfliktbeladenen 

Beziehungen zwischen Naturschutz und Umweltschutz.  

In den letzten zwei Jahrzehnten hatte es den Anschein, als seien sich Naturschutz und Umweltschutz 

im Zuge einer zunehmend soliden wissenschaftlichen Fundierung konzeptionell immer ähnlicher ge-

worden. Waren anfänglich Boden, Wasser und Luft die wesentlichen Schutzgüter des Umweltschut-

zes, so trat in den 1980er Jahren immer mehr das „Ökosystem“ als zentrales Schutzgut in den Mittel-

punkt. In analoger Weise verdrängte das „Ökosystem“ auch im Naturschutz die ehemals dominieren-

den Schutzgüter wie „Naturdenkmäler“, „Heimat“ und „Landschaft“. Wenn also beide – Umwelt-

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind in Natur und Landschaft (79. Jg.) Heft 12, S. 529-533 publiziert worden. 



54 

schutz und Naturschutz – das „Ökosystem“ als zentrales Schutzgut ansehen, ist das dann nicht ein 

Indikator dafür, dass Umweltschutz und Naturschutz zu Synonymen geworden sind?  

Die Notwendigkeit einer soliden naturwissenschaftlichen Fundierung von Natur- und Umweltschutz 

ist unbestritten. Doch der Trend zur „Ökologisierung“ ging einher mit der Fehlentwicklung, Natur-

schutz und Umweltschutz mit „angewandter Ökologie“ gleichzusetzen. Die Ökologie als eine Natur-

wissenschaft kann aber nur das Sein beschreiben, gegebenenfalls auch Prognosen machen, aber prin-

zipiell nicht vom Sein auf das Sollen schließen. Ökologie als Naturwissenschaft hat sich, streng ge-

nommen, der moralischen Bewertung von Naturzuständen zu enthalten, während Naturschutz und 

Umweltschutz ohne Wertungen nicht denkbar sind. Im Zuge der sinnvollen und notwendigen Profes-

sionalisierung von Naturschutz und Umweltschutz mit den Mitteln der Naturwissenschaften hat man 

immer wieder versucht, ökologische Sachzwänge herzuleiten, indem man aus tatsächlichen oder ver-

meintlichen ökologischen Erkenntnissen unmittelbar schlussfolgerte, was politisch zu tun sei. Auf 

diese Weise wurden kulturelle und gesellschaftliche Werthaltungen als objektive, ökologische Er-

kenntnisse ausgegeben. „So geschah es z. B. mit ‚Gleichgewicht der Natur’, ‚Stabilität durch Arten-

vielfalt’, ‚small is beautiful’ (Dezentralisierung), ‚Schließung von Stoffkreisläufen’, ‚Umweltqualität’, 

‚Grenzen des Wachstums’, um nur einige dieser – gerade auch theoretisch anspruchsvollen – Konzep-

te zu nennen“ (HABER 1993, 97). Diese Konzepte haben in den 1970er und 1980er Jahren – und teil-

weise auch noch heute – große öffentliche Aufmerksamkeit genossen, obwohl sie keine wissenschaft-

liche Geltung erlangen konnten. 

Die weitgehend unreflektierte Gleichsetzung ökologischer Erkenntnisse mit kulturellen Werthaltungen 

ist jedoch nur eine der Ursachen für Konflikte. Die offensichtlich zunehmende Zahl an Konflikten 

zwischen Naturschutz und Umweltschutz wie z. B. bei den Problemfeldern Windkraft, Wasserkraft, 

Ökolandbau und nachwachsende Rohstoffe scheint ein Symptom für tiefer liegende und vielfältigere 

Ursachen zu sein. 

Ziel der hier vorgelegten Thesen ist es, nicht nur die Ursachen für diese Konflikte herauszuarbeiten, 

sondern auch aus historischer, juristischer und umweltethischer Sicht aufzuzeigen, in welcher Bezie-

hung Naturschutz und Umweltschutz zueinander stehen.  

Die Herleitung dieser Thesen ist wesentlich geprägt worden durch die Erfahrungen der Autoren bei 

folgenden Vorhaben bzw. Tätigkeiten: 

• Veranstaltung der jährlichen „Vilmer Sommerakademie“ an der Internationalen Naturschutzaka-

demie Insel Vilm zu Grundsatzproblemen des Naturschutzes (2001 Heimat, 2002 Biodiversität, 

2003 Prozeßschutz, 2004 Neobiota); 

• Aufbau eines umweltethischen Forschungsschwerpunktes an der Universität Greifswald (Profes-

sor für Umweltethik, Konrad Ott); 

• Durchführung des BfN-Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Argumentenetz für den Natur-

schutz“ an der TU Berlin (Ulrich Eisel). 
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• Mitwirkung im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU) sowie im 

Deutschen Rat für Landespflege (DRL) (Wolfgang Haber und Konrad Ott). 

 

THESEN  

 

1. Die konzeptionellen Konflikte zwischen Naturschutz und Umweltschutz sind Folge A) unzu-

reichender Kenntnisse der historischen Entwicklung, B) unreflektierter, politischer Weltbilder 

und C) eines wenig durchdachten Umganges mit Begriffen.  

 

A Geschichte: Naturschutz und Umweltschutz werden häufig wechselseitig als begriffliche Synonyme 

verwandt. Die Gründe für die Entstehung dieser Praxisfelder waren jedoch unterschiedlich: Die ersten 

Umweltschutzbestrebungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden mit dem Ziel, Gefahren für 

Menschen, vor allem für deren Gesundheit abzuwenden, die aus der zunehmenden Belastung der 

Umweltmedien Wasser, Boden, Luft während der Hochindustrialisierung resultierten. Die ersten Be-

strebungen, die es unter dem Begriff „Naturschutz“ Ende des 19. Jahrhunderts gab, galten der Bewah-

rung vertrauter Kulturlandschaft als Heimat und den Resten ursprünglicher Natur. 

 

B Weltbilder: Die Herausbildung von Natur- und Umweltschutz Ende des 19. Jahrhunderts war ge-

prägt durch konträre Weltbilder, die auf unterschiedlichen Theorien über den Zusammenhang von 

Mensch, Gesellschaft und Natur basieren. Der Naturschutz des ausgehenden 19. Jahrhunderts war 

Bestandteil einer konservativen Zivilisationskritik, die eine behutsame Einordnung des Menschen in 

die Natur und in traditionelle Lebensformen forderte. Die Umweltschutzbestrebungen des 19. Jahr-

hunderts waren dagegen beeinflusst durch eine liberale Gesellschaftskritik, die geprägt wurde von der 

Vorstellung, der Mensch könne sich von den Zwängen der Natur befreien und gleichzeitig die negati-

ven Folgen der Naturnutzung mit technischen Mitteln soweit reduzieren, dass Gesundheit und allge-

meines Wohlbefinden nicht unerträglich stark beeinträchtigt würden. Diese konträren Weltbilder wir-

ken bis heute nach und prägen auch – häufig unreflektiert – das gegenwärtige Selbstverständnis von 

Naturschutz und Umweltschutz. So stand bspw. die „Ökologiebewegung“ am Ende des vorigen Jahr-

hunderts vor dem Problem, das Ziel der individuellen Emanzipation (Selbstverwirklichung) und wert-

konservative Appelle an die Vernunft, Verzicht zu üben und Maß zu halten, konzeptionell verknüpfen 

zu müssen. 

 

C. Begriffe: Die unzureichende Kenntnis der historischen Entwicklung im Kontext konträrer Weltbil-

der hat eine Begriffsinflation sowie einen  unreflektierten Umgang mit den Begriffen begünstigt. Dies 

zeigt sich u.a. am Schutzgut „Ökosystem“, das beide – Naturschutz und Umweltschutz – für sich be-

anspruchen (vgl. These 7), wobei die konkreten Inhalte und die immanenten Weltbilder oft völlig ver-

schieden sind. So ist z. B. mit dem Begriff „Ökosystem“ meist die Erhaltung der lebensweltlich er-
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fahrbaren, pflegebedürftigen Landschaft gemeint, während demgegenüber im Begriff „Ökosystemma-

nagement“ der Anspruch auf Naturbeherrschung dominiert.  

 

2. „Natur“ und „Umwelt“ sind philosophische Reflexionsbegriffe, deren Inhalte im Kontext un-

terschiedlicher Philosophien variieren. 

Kulturgeschichtlich lässt sich rekonstruieren, dass über einen großen Zeitraum der Menschheitsge-

schichte, insbesondere im christlichen Mittelalter, die Vorstellung von der Natur als Bedrohung und 

Gefahrenquelle dominierte. In der Zeit zwischen Renaissance und Aufklärung setzte sich die Vision 

von der beherrschbaren Natur durch. Erst im 19. Jahrhundert entstand die Vorstellung von einer „ver-

letzlichen“ und „zerstörbaren“ Natur. Diese historischen Phasen weisen auf vier verschiedene Ideen 

von der  Naturbeziehung des Menschen hin. Mit jeder dieser Ideen von Natur geht auch eine entspre-

chend veränderte Vorstellung von Umwelt einher. 

 

A Natur als Bedrohung: Als Wildnis haben die Menschen die Natur als ein Bedrohungspotenzial für 

ihr Leben und ihre Reproduktion angesehen. Die Zivilisation entstand im Kampf gegen die Wildnis. 

Dieser Schutz vor der Natur spielt auch im heutigen Natur- und Umweltschutz z. B. als Hochwasser-

schutz oder Küstenschutz noch eine wichtige Rolle. Daraus erklären sich Konflikte mit Naturschutz-

vorstellungen, die der „freien Naturdynamik“ wieder größeren Raum geben wollen. 

 

B Natur als Ressource: Die Menschen benötigen die Natur zur Befriedigung ihrer materiellen Bedürf-

nisse. Natur muss daher geschützt werden, um genutzt werden zu können, weil nur so menschliches 

Überleben möglich ist. Wenn man Natur übernutzt, so dass die natürlichen Lebensgrundlagen des 

Menschen zerstört oder beeinträchtigt werden, ist nicht „die Natur“ zerstört, sondern nur eine be-

stimmte Verfassung der Natur, die geschützt werden muss, um menschliche Existenz zu ermöglichen. 

Dies gilt zudem nur für die modernen Formen der menschlichen Existenz, denn das Ressourcenprob-

lem stellte sich in den vorindustriellen Epochen in dieser Form und Größenordnung nicht. Gegenwär-

tig zeigt sich, dass weniger die Rohstoffe, sondern die sich erneuernden Bestände des Naturkapitals 

und auch die Senken- und Assimilationskapazitäten zunehmend verknappen. 

 

C Natur als Landschaft: Neben den materiellen Bedürfnissen hat der Mensch auch so etwas wie „me-

taphysische Bedürfnisse“, d. h., er ist bezüglich seiner geistigen Entfaltung auf eine ganz andere als 

die materielle Natur angewiesen. In diesem Kontext wird Natur sinnlich und emotional als Landschaft 

erfahren. Ein Naturschutz, der Landschaften bewahren will, kann daher nicht nur Ressourcenschutz 

sein, sondern er ist primär eine gestalterische Kulturaufgabe. Wird Landschaftsschutz als Ressourcen-

schutz betrachtet, so wird der Sinngehalt von Natur (Landschaft) auf die Funktionsweise von Natur 

(Ökosystem) reduziert. Auch deren Schutz ist ein gesellschaftliches Anliegen, aber es ist auf materiel-

le Überlebensbedingungen bezogen, nicht auf psychische Lebensqualität. 
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D Natur als Mitwelt: Nicht eindeutig dem liberalen oder dem konservativen Weltbild lässt sich die 

Perspektive zuordnen, die die belebte Mitwelt weder als Bedrohung, noch als Ressource oder Land-

schaft betrachtet, sondern als eine Sphäre, die auch „um ihrer selbst willen“ zu schützen sei. So kann 

man die Natur auch als Lebensraum für höher entwickelte, empfindungsfähige Tiere betrachten, denen 

gegenüber direkte Verpflichtungen in Ansehung ihrer natürlichen Habitate bestehen. Die vielfältigen 

Versuche, diese Perspektive zu verdeutlichen und zu begründen, führten zu unterschiedlichen Konzep-

ten physiozentrischer Umweltethiken, die auch im Naturschutz intensiv rezitiert werden. Diese spezi-

fischen Konzeptionen sind dann wieder einer Interpretation vor dem Hintergrund politischer Philoso-

phien zugänglich. 

 

3. Der paradigmatische Auffassungswandel von einer beherrschbaren Natur hin zu einer zer-

störbaren und daher pflegebedürftigen Natur führte bereits im 18. und frühen 19. Jahrhundert 

zu ersten Schutzvorstellungen als Vorläufern von Naturschutz bzw. Umweltschutz. 

Der Staatsmann, Jurist und Physiker Francis Bacon (1561-1626) formuliert als Erster den bis heute 

gültigen Ausspruch, die Wissenschaft habe vornehmlich dazu zu dienen, den Menschen aus seiner 

Naturabhängigkeit zu befreien, sein Wohlergehen zu steigern und seine Gesundheit zu sichern. Der 

populäre Spruch „Wissen ist Macht“, der sich auf Bacon zurückführen lässt, wurde in den folgenden 

vierhundert Jahren zum Leitmotiv, die Natur zu erkennen und immer besser zu verstehen, um so mit 

Hilfe von technologischen Innovationen eine völlig neue und für den Menschen insgesamt bessere 

Welt aufbauen zu können. Hatte man Natur seit der Renaissance als Objekt uneingeschränkter techni-

scher Nutzung gesehen, so zeichneten sich bereits im 18. und 19. Jahrhundert die Grenzen der Nut-

zung und Beherrschung ab.  

Ausdruck früher Schutzvorstellungen sind die Einführung neuer Begriffe wie „nachhaltig“ im Jahre 

1713 durch H. C. von Carlowitz (1645-1714), „Forstschutz“ 1754 durch W.G. Moser (1729-1793), 

„Heimatschutz“ 1836 durch J. Scherder (1768-1841), „Tierschutz“ 1837 durch A. Damm (1768-1837) 

sowie „Vogelschutz“ 1858 durch C. Gloger (1803-1863). 

 

4. Der Begriff „Naturschutz“ wurde erst 1888 von Ernst Rudorff (1840-1916) als Reaktion auf 

die zunehmende Landschaftszerstörung eingeführt. Die frühe Naturschutzbewegung war ge-

prägt durch einen kulturellen Naturzugang und eingebettet in ein konservatives Weltbild. 

Ende des 19. Jahrhunderts entstand als Reaktion auf die fortschreitende Industrialisierung und Urbani-

sierung Deutschlands die Natur- und Heimatschutzbewegung als Teil einer konservativ ausgerichteten 

Zivilisationskritik. Der Heimatschutzbegriff, der als Reaktion auf nationale Bedrohung sowie auf 

Landschafts- und Denkmalzerstörung entstanden war, entwickelte sich zum Leitbegriff dieser konser-

vativen Zivilisationskritik. Die divergierenden Kräfte und Initiativen wurden 1904 mit der Gründung 

des „Bundes Heimatschutz“ gebündelt. Der Natur- und Heimatschutzbewegung des frühen 20. Jh. 
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ging es aber nicht nur um den Schutz, sondern auch um eine funktionale Entwicklung der Kulturland-

schaft mittels moderner Technik, dies jedoch immer im Kontext einer maßvollen Nutzung der Natur 

und der Bewahrung der Eigenart von Landschaft. Die Schwerpunktsetzung auf eine funktionale Ges-

taltung der Kulturlandschaft nach modernen menschlichen Zwecksetzungen zeigt, dass der Heimat-

schutz nach dem ersten Weltkrieg und insbesondere im Kontext der entstehenden Landespflege keine 

nur rückwärtsgewandte, museale Heimattümelei war. Technik und Industrie wurden prinzipiell bejaht, 

vorausgesetzt die Eigenart der Landschaft würde nicht zerstört. Diese Auffassung prägte die „gestalte-

rischen“ Ansätze der Landespflege u.a. von P. Schultze-Naumburg (1869-1949), H. Schwenkel (1886-

1956) und E. Mäding (1909-1998). 

Die kulturelle Programmatik des Naturschutzes wird auch heute noch deutlich in den Schutzzielen 

„Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ von „Natur und Landschaft“ im §1 des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

5. Der Begriff „Umweltschutz“ entstand erst 1969 als Reaktion auf die Wahrnehmungen einer 

„Umweltkrise“. Der Umweltschutz war und ist geprägt durch einen instrumentellen Naturzu-

gang und der damit verbundenen Betrachtung von Natur als Ressource. 

Obgleich seine Wurzeln weit über ein Jahrhundert bis hin zu den Anfängen der Sozialhygienebewe-

gung zurückreichen, wird der Beginn des Umweltschutzes oft in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts 

gelegt. In dieser Zeit wurde zunehmend bewusst, dass durch die stofflichen und energetischen Schad-

stoffemissionen die menschliche Gesundheit gefährdet wird. Ein wesentliches Ziel des (technischen) 

Umweltschutzes war von Beginn an, Risiken für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Verbes-

serung der „Umweltqualität“ bedeutete deshalb die Reduzierung von Schadstoffen. Von Beginn an 

verfolgte der Umweltschutz daher drei Hauptziele: 

A) Beseitigung bereits eingetretener Umweltschäden; 

B) Ausschaltung oder Minderung aktueller Umweltgefährdungen; 

C) Vermeiden künftiger Umweltgefährdungen durch Vorsorgemaßnahmen. 

Der frühe Umweltschutz war geprägt durch die Vision einer technischen Lösbarkeit der Probleme 

basierend auf der Überzeugung von der Beherrschbarkeit der Natur. Der heutige, vorsorgeorientierte 

Umweltschutz erkennt jedoch die Grenzen eines technizistischen Umwelt- und Ökosystem-

Managements zunehmend an.  

 

6. Die in den 1970er Jahren entstehende „Ökologiebewegung“ versuchte die Natur- und Um-

weltschutzbestrebungen und damit sowohl konservative als auch liberale bzw. aufklärerische 

Denkmuster zusammenzufügen, was – unerkannt und unreflektiert – bis heute ständig zu neuen 

Konflikten führt. 

Bei der Diskussion von Konflikten zwischen Natur- und Umweltschutz wie z. B. bei der Anwendung 

der Windkraft, der Nutzung nachwachsender Rohstoffe oder dem Ausbau des Ökolandbaus wird häu-

fig verkannt, dass eine wesentliche Ursache der Differenzen zwischen den Positionen des Umwelt- 
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und Naturschutzes in konträren politischen Weltbildern liegt. In der Tradition konservativer Weltbil-

der ist die „richtige“ Nutzung der Natur als Ressource eingebettet in die Idee der Bewahrung von „his-

torisch gewachsenen Ganzheiten“ wie „Landschaften“, „Lebensräumen“ bzw. Sinnganzheiten wie 

„Heimat“. In der Tradition liberaler und aufgeklärter Weltbilder geht es um die marktgerechte und 

rationale Nutzung der Naturgüter gemäß ökonomischem Kalkül und verteilungspolitischen Prinzipien. 

Das Konzept der Landespflege, in das Elemente der konservativen Tradition ebenso wie Prinzipien 

und Methoden kapitalistischer und demokratischer Infrastrukturplanung eingingen, bemühte sich be-

reits früh um eine Überwindung und Vermittlung dieses Gegensatzes. Der anfängliche Optimismus 

der 1970er und 1980er Jahre hinsichtlich einer „rationalen Planung“ der Landschaft, der für die Lan-

despflege charakteristisch war, entspricht insgesamt eher dem Weltbild des „progressiven Lagers“, in 

dem sich mit verschiedenen Schwerpunkten Vertreter aufgeklärter, liberaler und sozialistischer Positi-

onen verbündeten. 

In einer politischen Bewegung wie der Umweltbewegung konnten solche widersprüchlichen Entwick-

lungsziele im Umgang mit Natur diffus überbrückt und durch strategische Widerspruchsbindung zwi-

schen Fundamentalisten und Realpolitikern aufgefangen werden. Aber gerade dieser zweite Aspekt 

verweist auch auf die Differenz des politisch-philosophischen Hintergrundes. Diese Differenzen füh-

ren in Institutionen und Verwaltungen des Natur- und Umweltschutzes fortgesetzt zu Zielkonflikten. 

Um solche Konflikte konstruktiv zu lösen, ist es notwendig, die tieferen kulturellen Denkmuster offen 

zu legen, denen die differierenden, aber gleichermaßen vernünftigen Strategien folgen. Dies geschieht 

noch zu wenig. Stattdessen wird in einer „Flucht nach vorn“ das eigene kulturelle und politische An-

liegen mit Naturtatbeständen zu begründen versucht. Daher wird im Naturschutz häufig die angestreb-

te Bewahrung von Landschaften bzw. die Bewahrung letzter Reste von Wildnis mit ökologischen Ar-

gumenten (wie z. B. Verbreitungsschwerpunkte von Arten) begründet. Das heißt: Es werden – unter 

dem Druck einer wissenschaftsgläubigen Kultur – kulturelle Ziele nicht kulturell, sondern (pseudo-

)ökologisch begründet, indem bspw. die schöne Landschaft mit ökologisch „intakter“ Natur gleichge-

setzt wird. Damit werden sie zu naturgesetzlichen Sachzwängen stilisiert und dem politischen Diskurs 

entzogen. 

 

7. Die einseitige Ver(natur)wissenschaftlichung des Natur- und Umweltschutzes hat zur Aus-

blendung der kulturell bedingten Naturzugänge geführt, die aber für die Schutzbegründungen 

und für die Akzeptanz von entscheidender Bedeutung sind.  

Die primären Schutzgüter des Umweltschutzes waren die Ressourcen Boden, Wasser, Luft. Die primä-

ren Schutzgüter des Naturschutzes waren die lebensweltlich erfahrbaren sogenannten Naturdenkmäler, 

die lebendigen Organismen des Tier- und Pflanzenreiches sowie die Landschaften. Im Zuge der Ver-

wissenschaftlichung des Natur- und Umweltschutzes in den vergangenen drei Jahrzehnten sind jedoch 

die „Arten“, „Biotope“ und „Ökosysteme“ zum zentralen übergeordneten Schutzobjekt avanciert. Bei 

der inflationären Verwendung des Begriffs vom „Ökosystem“ wird häufig nicht berücksichtigt, dass 
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Ökosysteme im eigentlichen Sinne keine lebensweltlich erfahrbaren Realitäten, sondern naturwissen-

schaftliche Konstrukte sind, die – je nach Schutzzielen – sehr unterschiedlich definiert werden können. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die im Ökosystembegriff suggestiv angelegte, einseitige Fo-

kussierung auf die naturwissenschaftliche Ebene zur Ausblendung aller emotionalen, moralischen und 

ästhetischen Naturbezüge führt, die für die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen in der Bevölke-

rung von herausragender Bedeutung sind. Dass man ethischen Begründungsproblemen nicht auswei-

chen kann, zeigt sich auch im Arten- und Biotopschutz anlässlich der Frage, warum sämtliche Arten 

als hochrangige Schutzgüter betrachtet werden sollen. 

 

8. Die historisch gewachsenen Unterschiede zwischen Natur- und Umweltschutz werden beson-

ders deutlich in den unterschiedlichen Auffassungen von „Umweltqualität“ und „Naturquali-

tät“. 

Wie stark der erst Mitte der 1980er Jahre entstandene und sich sehr schnell etablierende Begriff der 

„Umweltqualitätsziele“ inhaltlich durch die Denkweise des technischen Umweltschutzes geprägt ist, 

wird in der Definition von „Umweltqualität“ sichtbar, die der „Rat von Sachverständigen für Umwelt-

fragen“ (RSU) 1987 vorgegeben hat: „Umweltqualität ist unter den Bedingungen industrieller Produk-

tionstechniken in erster Linie Resultat oder Implikat von Struktur und Niveau der Emissionen, die in 

die Medien Luft, Wasser und Boden gelangen und deren Qualität nachhaltig bestimmen.“ (Tz 278) 

Mit dieser Definition wird Umweltqualität nicht nur auf das Messbare beschränkt, sondern es werden 

z.B. ästhetische Aspekte von Landschaftsqualität völlig ausgeblendet. Eine vergleichende Betrachtung 

aller bisherigen Aussagen und Definitionen zur „Umweltqualität“ zeigt aus der Perspektive des Natur-

schutzes drei entscheidende Defizite: 

Natur wird lediglich als materielle Lebensgrundlage des Menschen verstanden. Natur als psychische 

Lebensgrundlage spielte im Umweltschutz bisher keine bedeutende Rolle. 

Umweltqualität wird überwiegend als messbare Größe aufgefasst. Landschaftsqualität als eine sinnlich 

und sinnhaft verarbeitete Erfahrung wird nicht berücksichtigt oder selbst wieder in ein Messprogramm 

eingefügt (sogenannte Landschaftsbildanalyse). 

Tiere und Pflanzen als Mitwelten des Menschen werden nicht thematisiert, weil die Umwelt als physi-

sche Lebensgrundlage des Menschen im Zentrum steht. 

 

9. Während sich der Umweltschutz ausschließlich auf die Nutzwerte der Natur bezieht, kommt 

im Naturschutz neben diesen Werten auch den sogenannten „Eigenwerten“ und „Selbstwerten“ 

eine wesentliche Bedeutung zu.  

Natur- und umweltschützerische Entscheidungen und Maßnahmen sind in der Regel das Ergebnis von 

Konflikten, bei denen die verschiedenen Werte gegeneinander abgewogen werden. Da Werte im Un-

terschied zu Rechten keine juristische Geltung haben, ist es notwendig, den Wertbegriff zu differen-

zieren. Dadurch wird sichtbar, wie sie sich dem Umweltschutz und dem Naturschutz different zuord-



61 

nen lassen. Kategorial ist zwischen a) Nutzwerten (instrumentelle Werte) b) „Eigenwerten“ (inhärente 

Werte) und c) „Selbstwerten“ (intrinsische Werte) zu unterscheiden. 

 

A) Nutzwerte sind Werte der Natur, aus denen ein direkter oder indirekter Nutzen zu ziehen ist. Sie 

entsprechen dem im BNatSchG formulierten Ziel, „Natur als Lebensgrundlage des Menschen zu 

schützen“. Es lassen sich „Waren“, „Dienstleistungen“ und „Informationen“ unterscheiden. In der 

modernen, „szientistischen“ Landschaftsplanung wurde das entsprechende Instrumentarium zur 

„Nutzwertanalyse“ entwickelt. 

 

B) „Eigenwerte“ der Natur liegen immer dann vor, wenn man Naturerscheinungen um ihrer selbst 

willen schätzt, bewundert oder verehrt. Sie werden in der Umweltethik als „eudaimonistische Werte“ 

bezeichnet, weil sie für das gute, sinnerfüllte Leben der Menschen wesentlich sind. Vielfältige Natur-

kontakte werden hier als Grundoption eines guten menschlichen Lebens aufgefasst. Bestimmte Natur-

erfahrungen sind „um ihrer selbst willen“ lohnend. Derartige Eigenwerte lassen sich nicht angemessen 

als Nutzwerte umdeuten. 

 

C) „Selbstwerte“ unterscheiden sich von den „Eigenwerten“ dadurch, dass den Naturwesen ein „Wert 

an sich“ bzw. eine Würde zuerkannt wird. Dies impliziert, dass jedermann diesen Wesen gegenüber zu 

moralischem Respekt verpflichtet ist, d. h. diesen Wesen gegenüber moralische Pflichten anzuerken-

nen sind. Die Zu- oder Aberkennung moralischer Selbstwerte beruht letztlich auf der Frage, welche 

(potenziellen) Eigenschaften eines Wesens konstitutiv sind für das Verbot, dieses Wesen rein als In-

strument oder Ressource nutzen zu dürfen.  

Der Naturschutz hat von Beginn an Nutzwerte, (eudaimonistische) Eigenwerte und (moralische) 

Selbstwerte thematisiert. Im Gegensatz hierzu hat sich der Umweltschutz nicht auf Eigen- und Selbst-

werte, sondern auf die Nutzwerte konzentriert, bedingt durch seinen spezifischen Ansatz, Gefahren für 

den Menschen abzuwenden und das materielle Überleben zu sichern und zu optimieren. Es ist aber 

dessen ungeachtet nicht zu verkennen, dass der technische Umweltschutz auch unter Eigenwert- und 

Selbstwert-Perspektive de facto Erfolge vorzuweisen hat (Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Altlasten-

sanierung etc.) 

 

10. Sowohl aus historischer, als auch aus juristischer und ethischer Sicht ist der Naturschutz im 

Vergleich zum Umweltschutz das umfassendere Konzept, weil er neben den Nutzwerten auch 

die Eigenwerte und Selbstwerte der Natur thematisiert. Der Umweltschutz konzentriert sich 

dagegen ausschließlich auf die Nutzwerte von Natur, indem er die Natur als Ressource und als 

Senke betrachtet. 
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Aus praktischer und politischer Sicht ist eine solche Hierarchie jedoch wenig sinnvoll. Der gleichbe-

rechtigte Diskurs über das Verhältnis von Natur- und Umweltschutz, kann nur rational geführt werden, 

wenn er ohne definitorische Vorentscheidungen geführt wird. 

Neben der Auffassung, Umweltschutz sei ein Teilbereich eines umfassenderen Naturschutzes, gibt es 

die nicht minder verbreitete Auffassung, Naturschutz sei ein Teilbereich des Umweltschutzes. Die 

Ursachen hierfür liegen u. a. darin, dass je nach Definition „Umwelt“ als Teil der „Natur“, oder aber 

„Natur“ als Teil der „Umwelt“ aufgefasst werden kann, so dass entweder „Naturschutz“ oder aber 

„Umweltschutz“ zum integrativen Oberbegriff werden kann. Im Rahmen dieser begrifflichen Ambiva-

lenz hat vermutlich die größere Akzeptanz von Umweltschutz, bedingt durch das unmittelbare Interes-

se der Menschen an Gesundheit und Risikovermeidung, die Auffassung begünstigt, von Umweltschutz 

als dem eigentlichen Oberbegriff auszugehen. Diese Auffassung widerspricht jedoch den historischen, 

juristischen und auch umweltethischen Entwicklungen. Erkennbar wird dies u. a. im §1 des 

BNatSchG. Dort werden Inhalt, Zweck und Gegenstand der Staatsaufgabe „Naturschutz und Land-

schaftspflege“ beschrieben als die Gesamtheit der Maßnahmen zum Schutz sowie zur Pflege, Entwick-

lung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft mit dem Ziel  

• der dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,  

• der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

• der Tier- und Pflanzenwelt (einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume),  

• der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.  

Der Rechtsbegriff „Naturschutz und Landschaftspflege“ umfasst alle zum Erreichen der genannten 

Ziele geeigneten Maßnahmen – unabhängig davon, welchem Politikfeld oder Rechtsbereich sie prima 

vista angehören. Vom Wortlaut des BNatSchG ausgehend erscheint es korrekt zu sein, Naturschutz als 

Oberbegriff zu verwenden. Die Ziele und Leitlinien von medialem Umweltschutz, Arten- und Biotop-

schutz, Prozessschutz, Landschaftsschutz, Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung sind dem-

nach thematisch spezifizierte Aspekte eines umfassend verstandenen Naturschutzes. Der Umwelt-

schutz ist – orientiert an seinem Selbstverständnis von Risikoreduzierung – an der Umsetzung der 

genannten Ziele beteiligt, in denen Natur ausschließlich instrumentell betrachtet und so als Ressource 

aufgefasst wird. Allerdings ist im BNatSchG der umfassende Ansatz und Anspruch auf Schutz der 

physischen und psychischen Lebensgrundlagen nur im §1 und 2 thematisiert, so dass sich die spezifi-

schen Aufgaben des Umweltschutzes nicht direkt aus dem BNatSchG ergeben. Das führt zu einer 

zweiten, ergänzenden Sichtweise. 

Der hier vorgenommene Versuch aufzuzeigen, wieso Naturschutz aus historischer, juristischer und 

ethischer Sicht das umfassendere Konzept ist, ist begriffslogisch schlüssig, jedoch programmatisch nur 

die eine Seite der Medaille. Begriffsbildung ist für die Wahrnehmung und praktische Lösung aktueller 

Konflikte nicht ausreichend. Ausgehend von der Tatsache, dass sich in Deutschland zwei Bundesämter 

mit den zugehörigen Politikfeldern herausgebildet haben – eines für Naturschutz, eines für Umwelt-

schutz – sollte bei Zielkonflikten nicht von definitorisch festgelegten Hierarchien ausgegangen wer-
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den. Statt dessen sollte der Dissens herausgearbeitet und stets der offene, politisch-philosophische 

Diskurs gesucht werden unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Vision vom pfleglichen Um-

gang mit der Natur auf konträren, aber gleichermaßen berechtigten politischen Weltbildern und 

Grundanliegen beruht. 
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Abb. 6: trügerische Idylle auf Vilm?  
(Nährstoffeinträge aus der Luft und Schadstoffeinträge in das Meer verändern signifikant die terrestrischen und marinen Ökosysteme) 
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6. Vilmer Thesen zu „ökologischen Schäden“1 
 

THOMAS POTTHAST, REINHARD PIECHOCKI, KONRAD OTT und NORBERT WIERSBINSKI 

 

Vorbemerkung 

Rein intuitiv scheint oftmals klar zu sein, was unter einem „ökologischen Schaden“, „Umweltschaden“ 

oder „Schaden an der Natur“ zu verstehen ist, nämlich die unerwünschte Zerstörung oder schwer wie-

gende Veränderung bestehender ökologischer Systeme in ihrer Zusammensetzung, Struktur, Funktion 

und Dynamik. Doch wie können solche Schäden genau definiert und ermittelt werden? Der Sachver-

ständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat 1987 folgende Definition vorgeschlagen: 

„Als Schäden im ökologischen Sinne werden solche Veränderungen angesehen, die über das natürli-

che Schwankungsmaß der betroffenen Populationen oder Ökosysteme hinausgehen und sich oft nur 

über größere Zeiträume manifestieren, sowie Veränderungen, die entweder überhaupt nicht oder oft 

erst Jahrzehnte nach der toxischen Einwirkung und mit hohem Aufwand rückgängig gemacht werden 

können“ (SRU 1987, 460 Tz 1691).  

Diese Definition bleibt jedoch unbefriedigend: Zum einen erscheint auf Grund der Vielzahl an ökolo-

gischen Organisa-tionsebenen und Skalen sowie der komplexen raumzeitlichen Dynamik eine Erfass-

barkeit von Schwankungsbreiten in einer quantifizierenden Weise kaum praktikabel zu sein. Zum 

zweiten bestehen „natürliche Schwankungsbreiten“ mit extremem Ausmaß als Resultat von Naturer-

eignissen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüchen, die bestehende Ökosysteme stark verändern können. 

Nimmt man einen solchen (hypothetischen) Maßstab, würden viele anthropogen bedingte Verände-

rungen erheblich geringere als natürliche Schwankungen aufweisen, was die Zuschreibung einer zu-

lässigen Schwankungsbreite anhand des „natürlichen Maßes“ unplausibel erscheinen lässt. Oder aber 

man müsste postulieren und begründen, dass und warum Zustandsschwankungen von Populationen 

und Ökosystemen nur genau dann etwas Schlechtes sind, wenn sie anthropogen (mit)verursacht sind. 

Die Problematik einer Schadensdefinition betrifft besonders auch die Folgen der Freisetzung und des 

kommerziellen Inverkehrbringens gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Hier stellen sich 

grundsätzliche Fragen – sowohl hinsichtlich der vorausschauenden Konzeptionalisierung möglicher 

Schäden, und damit verbunden einer Risikobewertung (vgl. SCHOLLES 2001), als auch hinsichtlich der 

notwendigen Maßnahmen, faktisch auftretende Schäden im Rahmen eines langfristigen Monitorings 

feststellen zu können (vgl. LOHMEYER u. SUKOPP 1992). Ferner ist die Frage nach möglichen, spezi-

fisch mit der Gentechnik zusammenhängenden Schadenspotenzialen zu erörtern. In seinem Umwelt-

gutachten 2004 hat sich der SRU angesichts der Brisanz und Aktualität natur- und umweltschutzrele-

vanter Fragen der Agro-Gentechnik („Grüne Gentechnik“) um eine Präzisierung der Definition und 

ei-ne Konzeptionalisierung bemüht. Nunmehr wurde im Rahmen eines primär an Schutzgütern orien-

tierten Ansatzes die Überschreitung der natürlichen Schwankungsbreiten nicht mehr als Schaden, son-

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind im Jahre 2007 in Natur und Landschaft (82. Jg.) Heft 6, S. 253-261 publiziert worden. 
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dern lediglich als ein Indikator für (mögliche) ökologische Schäden verstanden (SRU 2004, 648 TZ 

877).  

Die zunehmende Intensität, mit der die Problematik „ökologischer Schäden“ diskutiert wird, ist we-

sentlich durch die bisher unzureichenden juristischen Instrumente zur Bewältigung anthropogen verur-

sachter Schäden an der Natur mitbedingt. Das Problem besteht darin, Schäden an Schutzgütern von 

Natur und Umwelt sowie deren Vermeidung, Kompensation und Sanktionierung im Rechtskontext zu 

präzisieren. Auf europäischer Ebene ist hier vor allem die Diskussion um die Europäische Haftungs-

richtlinie zu erwähnen (Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden – vgl. dazu Schumacher et al. 

2005). 

Obwohl „Umweltschäden“ oder „ökologische Schäden“ sowohl in den Umweltwissenschaften als 

auch in der Umweltpolitik zu einem Schlüsselbegriff geworden sind, gibt es bis heute weder in der 

Wissenschaft noch im Naturschutz oder der Rechtsprechung ausreichende Klarheit darüber, was genau 

darunter zu verstehen und wie ein solches Konzept zu operationalisieren ist. Neuere Diskussionen des 

Themas finden sich in Kowarik et al. (2006); Bartz et al. (2005); Potthast (2004); SRU (2004) sowie 

Kokott et al. (2003).  

Unter Berücksichtigung der genannten Publikationen entstanden die hier vorgestellten Thesen als ein 

Resultat der 5. Vilmer Sommerakademie über Grundsatzfragen im Naturschutz, die vom 10. bis 14. 

Juli 2005 stattfand. Es sei betont, dass die Thesen weder als abgestimmte Meinung des BfN noch als 

Konsens aller Tagungsteilnehmer aufzufassen sind, auch wenn sie auf einer intensiven gemeinsamen 

Diskussion beruhen. Stattdessen liegt die inhaltliche Verantwortung ausschließlich bei den Autoren.* 

Die Thesen werden mit dem Ziel publiziert, die notwendige Diskussion über „ökologische Schäden“ 

unter den Praktikern und Theoretikern des Naturschutzes zu forcieren – Leserzuschriften sind daher 

sehr erwünscht und willkommen. 

 

THESEN 

 

A GENESE UND INHALT VON SCHADENSKONZEPTEN IM NATURSCHUTZ 

 

1. Mit der im 18. Jahrhundert eingeführten Unterscheidung zwischen „nützlichen“ und „schäd-

lichen“ Arten entstand ein erstes Schadenskonzept, das sich auf Naturgüter als materielle Res-

sourcen bezieht. 

Der die Neuzeit kennzeichnende Siegeszug einer, wie es um 1800 hieß, „rationellen“ Staats- und Wirt-

schaftsführung ging auch einher mit der stärkeren Beachtung und Wertschätzung der Nutzbarkeit der 

Naturgüter. Die Rationalisierungsbestrebungen in der Forst- und Landwirtschaft im 18. und 

19. Jahrhundert sind Ausdruck dieses Bestrebens, die Natur so konsequent wie möglich zu nutzen und 

verlässlich möglichst hohe Erträge zu erzielen. Alles, was sich hierbei als hinderlich erwies, wurde 
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negativ bewertet. Hiervon zeugen die Begriffe wie „Unland“, „Ödland“, „Unkräuter“, „Ungeziefer“, 

„Raubzeug“ und „Schädlinge“. Als nützlich galten dagegen beispielsweise Singvögel, die das schädli-

che Ungeziefer vertilgten und damit höhere landwirtschaftliche Erträge sicherten. 

 

2. Ende des 19. Jahrhunderts erscheint die Zerstörung von Natur als gesellschaftliches Krank-

heitssymptom. Die hieraus folgende Unterscheidung zwischen „gesunder“ und „kranker“ Land-

schaft ist Ausdruck eines Schadenskonzepts im Kontext der Wahrnehmung von Natur als sym-

bolischer Ordnung und als Sinngeber. 

Zerstörung und „Verschandelung“ vertrauter Landschaften erschienen Ende des 19. Jahrhunderts als 

die Folge von land- und forstwirtschaftlicher Rationalisierung, Industrialisierung und Urbanisierung, 

der Dominanz des Nutzendenkens sowie einer zunehmenden Transformation kultureller Wertorientie-

rungen; eine Gegenbewegung dazu bildete in Deutschland die Natur- und Heimatschutzbewegung als 

Teil einer konservativen Zivilisationskritik. Die Landschaft diente hierbei als Projektionsfeld und 

Identifikationsraum jenseits der unmittelbaren Nützlichkeit von Natur. Die Heimatschutzbewegung 

unterschied zwischen der den Menschen „gesunderhaltenden“ Kultur und der „krankmachenden“ Zivi-

lisation. Unter Kultur wurde gemäß der ursprünglichen Bedeutung des lateinischen Wortes „colere“ 

im Sinne von „das Land ehren, pflegen und nutzen“ ein maßhaltender Fortschritt verstanden. Als Zivi-

lisation verstand man dagegen den maßlosen, gleichmacherischen Fortschritt, der die neuen Schutzgü-

ter – Naturdenkmäler, Kulturlandschaft und Heimat – schädigte und letztlich zerstörte. In vielen Tex-

ten sind implizite Schadenvorstellungen nachweisbar, die sich in Ausdrücken wie „verunstalten“, 

„verhunzen“, „verunzieren“ oder „beeinträchtigen“ äußern. 

Seit etwa 1920 wurde zunehmend Landschaft nicht mehr nur als (Menschen) krank machend oder 

(zivilisatorisches) Krankheitssymptom gesehen, sondern selbst als krank bzw. gesund dargestellt. Die-

se stark wertende Übertragung der Begriffe ist problematisch. Sie setzt Landschaft mit einem Lebewe-

sen gleich und fällt anhand letztlich ästhetischer und politischer Kategorien Urteile über einen nur 

scheinbar objektiven Zustand. Dies eröffnete im völkischen und nationalsozialistischen Denken die 

Möglichkeit, Landschaften und die sie bewohnenden Menschen als „entartet“ zu kategorisieren.  

In den USA ist Aldo Leopolds „land ethic“ maßgeblich für die Auffassung, „das Land“ könne krank 

sein. Aktuell wird der Begriff „Ecosystem Health“ (synonym gelegentlich auch „Ecosystem Integri-

ty“) im englischen Sprachraum breit verwendet. Auf Grund der metaphorischen Geladenheit wird 

diese Begrifflichkeit im deutschen Sprachraum fachwissenschaftlich aber kaum benutzt. 

Für den Naturschutz in einem demokratischen Staat soll gelten, dass Schäden nicht allein mit Blick auf 

die unmittelbare wirtschaftliche Nützlichkeit konzeptualisiert werden, sondern zugleich durch kultu-

relle, ästhetische und moralische Naturbezüge geprägt sind. Bei deren Berücksichtigung ist stets die 

mögliche Tendenz einer – nicht nur begrifflichen – Ideologisierung zu vermeiden. 
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3. Mit der seit den 1970er-Jahren weltweit bewusst werdenden „Umweltkrise“ etablierte sich 

der Begriff des „Umweltschadens“. 

Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Kontext einer zunehmenden Industrialisierung und 

Urbanisierung die resultierenden Schäden als Folge der Verschmutzung und Belastung von Boden, 

Wasser und Luft zum öffent-lichen Thema. So führten in der Umgebung früher Industrieareale 

„Rauchschäden“ zum lokalen Absterben der Vegetation, verschmutzte Luft und Gewässer zudem zu 

erheblichen Gesundheitsrisiken für die Menschen und die Belastung der Flüsse zu schwer wiegenden 

ökonomischen Schäden für traditionelle Gewerbe wie z. B. Fischerei, Bierbrauerei und Ausflugsgast-

stätten. Als Folge dieser Entwicklung wurden Wasser, Boden und Luft bereits ab den 1870er-Jahren 

als Schutzgüter wahrgenommen und gesetzliche Regelungen zu ihrer Reinhaltung verabschiedet. Als 

sich ein Jahrhundert später die lokalen Belastungen flächendeckend und global erweitert hatten, ent-

standen die -Begriffe „Umweltschutz“, „Umweltpolitik“ und auch „Umweltschäden“. In diesem Kon-

text steht die funktionale Bedeutung ökologischer Systeme in Vordergrund. Seit den 1970er-Jahren 

kam es in der Öffentlichkeit und in der Politik zu einer begrifflichen Gleichsetzung von „Umwelt-

schutz“ und „Ökologie“ (sowie teilweise auch „Nachhaltiger Entwicklung“), so dass seither der „Öko-

logie“ eine Doppeldeutigkeit zwischen Naturwissenschaft und (Umwelt)Politik zukommt. 

 

4. Der Begriff „ökologischer Schaden“ findet sich seit den 1980er-Jahren in juristischen Diskus-

sionen im Kontext des Umwelthaftungsrechts. Damit verbunden ist die Forderung, das rechtlich 

relevante Schadens- bzw. Haftungsspektrum über die Beeinträchtigung individueller Rechtsgü-

ter hinaus zu erweitern. 

Mit der zunehmenden Zahl schwerer, durch den Menschen verursachter „Umweltkatastrophen“ wurde 

offenbar, dass gegen die entstandenen Schäden mit den verfügbaren rechtlichen Instrumenten nicht 

adäquat vorzugehen war. Die Ursache hierfür war, dass im Zivilrecht (§§ 823, 249 ff. BGB, Umwelt-

haftungsgesetz, UmweltHG, sowie den speziellen Tatbeständen der Gefährdungshaftung, etwa §§ 32 

ff. Gesetz zur Regelung der Gentechnik, GenTG) Umweltschäden nur dann als Schäden relevant sind, 

wenn eine individuelle Rechtsposition verletzt ist. Haftungsrechtlich unerfasst blieben in diesem Zu-

sammenhang alle Beeinträchtigungen von Naturgütern, an denen keine individuellen Rechtspositionen 

bestehen (z. B. Biodiversität, ökosystemare Dienstleistungen u. a.). Anders gelagert sind Bußgeldtat-

bestände im Öffentlichen Recht, mit denen Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz der Natur sankti-

oniert werden; diese können keine individuellen Ansprüche, z. B. auf Schadensersatz, begründen. Da 

die Allgemeinheit an solchen vom Zivilrecht nicht geschützten Naturgütern ein großes Interesse hat, 

ergab sich die Notwendigkeit einer erweiternden Betrachtung, ob und unter welchen Bedingungen ein 

Verursacher solcher Schäden verantwortlich gemacht werden kann. Als „ökologische Schäden“ wur-

den in diesem Zusammenhang nunmehr allein die Schäden an der Natur oder Teilen der Natur aufge-

fasst, die nicht zugleich Individualrechtsgüter betreffen. Während es im geltenden deutschen Recht 

bisher an adäquaten und einheitlichen Regelungen für alle wesentlichen betroffenen Naturgüter fehlt, 
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gibt es derzeit infolge der EG-Umwelthaftungsrichtlinie erste – wenn auch umweltpolitisch strittige 

und nur im Rahmen des Öffentlichen Rechts geltende – Entwicklungen der Festlegung, um welche 

Objekte es bei einem Umweltschaden gehen soll. 

 

B DER BEGRIFF DES „ÖKOLOGISCHEN SCHADENS“ 

 

5. Die Begriffskombination „ökologischer Schaden“ stellt ein Hybridkonzept dar, das eine im 

Ideal wertfreie naturwissenschaftliche Perspektive mit einer ausdrücklich moralischen Bewer-

tung verknüpft (epistemisch-moralische Hybride).  

Einerseits ist die begriffliche Verknüpfung wertfreier und wertender Perspektiven auf Grund ihrer 

Ambivalenz problematisch, weil sie oftmals als rein naturwissenschaftliches Konzept missverstanden 

werden kann; andererseits kommt darin die für den Naturschutz unumgängliche Kombination dieser 

Aspekte deutlich sichtbar zum Ausdruck. Die Bewertung einer Veränderung als „ökologischer Scha-

den“ lässt sich nicht allein aus der Betrachtung bzw. der Analyse von Naturzusammenhängen ableiten, 

sondern bedarf einer normativen Setzung, die Schutzgüter festlegt und Schadwirkungen an diesen 

Schutzgütern definiert. Sie bezieht sich auf erwünschte Aspekte der natürlichen Umwelt für Men-

schen. Daher erfordert eine Definition des „ökologischen Schadens“ stets notwendig den Bezug auf 

ein Schutzgut. Dies gilt aber analog auch bei der Verwendung anderer Termini wie „Umweltschaden“ 

oder „Schaden an der Natur“, wo es um die Kombination empirischer Beschreibungen mit wertenden 

Aussagen geht. Streng -genommen ist der Begriff des „ökologischen“ Schadens insofern eine Irrefüh-

rung, als Schäden mit ihrer normativen Wertperspektive sich nicht auf die Ökologie als Naturwissen-

schaft beziehen. 

 

6. „Ökologische Schäden“ sollten besser entweder als „Schäden an der Natur“ oder als „Um-

weltschäden“ bezeichnet werden.  

Definitorische und klassifikatorische Festlegungen sowie begriffliche Unterscheidungen sind nicht 

wahr oder falsch, sondern geeignet oder ungeeignet, um sachliche Unterschiede hervorzuheben.  

In einer Klassifikation möglicher naturbezogener Schadenstypen kann man Schäden für Menschen 

und menschliche Gesundheit (z. B. Smog), wirtschaftliche Schäden (z. B. im Tourismus), Schäden an 

gesellschaftlichen Institutionen sowie die Beeinträchtigung der Lebensqualität von Menschen auf der 

einen Seite den direkten Schäden an „der Natur“ oder an bestimmten „Natur-Stücken“ auf der anderen 

Seite gegenüberstellen. Konkrete Schadensereignisse dürften zumeist Aspekte mehrerer Schadensty-

pen aufweisen. Zudem ist die wechselseitige Bedingtheit der oben genannten Schadenstypen zu be-

denken: Schäden an der Natur können Ursache anderer Schäden sein, oder umgekehrt können gesell-

schaftspolitische Probleme die Umwelt negativ beeinflussen. 

Eine in der deutschsprachigen Fachliteratur vorgeschlagene mögliche erste begriffliche Unterschei-

dung von „Umweltschäden“ allein als Schäden der Umweltmedien (Wasser, Boden, Luft) und von 
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„ökologischen Schäden“ als über Ressourcenschutz hinaus gehende Schäden an Natur-Stücken ist 

nicht sinnvoll: Zum einen ist diese Trennung selbst strittig, zum anderen umfasst der Begriff „Um-

weltschäden“ in nationalen und vor allem internationalen rechtlichen Zusammenhängen (z. B. der EG-

Umwelthaftungsrichtlinie) ausdrücklich beide Aspekte.  

Ob eine zweite (in These 4 erwähnte), speziell für das zivile Haftungsrecht zugeschnittene begriffliche 

Auftrennung von Umweltschaden in Umweltschäden i. e. S. (Individualrechtsgüter) und ökologische 

Schäden (keine Individualrechtsgüter) sinnvoll ist, dürfte zumindest für den außerrechtlichen Sprach-

gebrauch bezweifelt werden. 

Fasst man dagegen – mit Bezug auf die Geschichte der Begriffe in Deutschland – den Umweltschutz-

begriff als Teil eines umfassenderen Begriffs des Naturschutzes, so wäre „Schäden an der Natur“ der 

geeignetere übergreifende Ausdruck. Dies allerdings wird wiederum vielfach genau andersherum ge-

sehen: „Natur“ erscheint als ein Teil der Umwelt, nämlich die von Menschen unbeeinflusste, während 

die agrarische oder urbane, die kulturelle und soziale Umwelt darüber hinausgehen. Hier ist eine un-

strittige Interpretation nicht in Sicht. 

Ein anderer Vorschlag lautet, den Schadensbegriff anhand der Differenzierung in instrumentelle, eu-

daimonistische und moralische Werte zu differenzieren. Dies ist insofern konsequent, als Schäden 

generell als Wertverletzung verstanden werden können. „Naturschaden“ wäre dann der Oberbegriff. 

Ein Schaden an instrumentellen Werten würde demnach „Umweltschaden“, ein Schaden an eudaimo-

nistischen Naturwerten würde „eudaimonistischer Naturschaden“ und ein Schaden an Naturwesen, 

denen moralischer Selbstwert zuerkannt wird, würde „moralischer Naturschaden“ genannt werden. 

Mit Blick auf die internationale rechtliche Debatte, die den Begriff „environmental damage“ in einem 

umfassenden Sinne etabliert hat, würde man aus pragmatischen Gründen dafür plädieren, die Begriffe 

„Umweltschaden“ und „Schaden an der Natur“ gleichbedeutend zu verwenden; entsprechend verfah-

ren wir auch in den folgenden Thesen. In jedem Fall kann der eventuell missverständliche Ausdruck 

„ökologischer Schaden“ aufgegeben werden. 

 

7. Die Ökologie als eine im Ideal wertfreie empirische Wissenschaft kann nicht vorgeben, wel-

cher ökologische Zustand als Schaden beurteilt werden soll. 

Im Haftungsrecht basiert der Schadensbegriff auf einer Differenzhypothese, d. h., es geht um die Fest-

stellung bzw. Quantifizierung einer nachteiligen Abweichung der tatsächlichen Güterlage von einem 

hypothetischen Zustand, der ohne das haftungsbegründete Ereignis vorherrschen würde. Es ist somit 

stets eine Bewertung erforderlich. In analoger Weise erfordert die Ermittlung eines „ökologischen 

Schadens“ den Vergleich des Zustands eines Schutzguts, wie z. B. eines Ökosystems, vor und nach 

einem das Schutzgut verändernden Ereignis. Jenseits von Haftungsfragen basieren naturschutzfachli-

che Bewertungen nicht immer auf einem (hypothetischen) Vorher-nachher-Vergleich. Vielmehr wird 

im Bereich der Landschaftsplanung in den meisten Fällen empfohlen, den Zustand nach dem (hypo-

thetischen) Schadenseintritt mit einem Zielzustand abzugleichen. Wenn beispielsweise eine Straße 
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über einem abgetorften Hochmoor gebaut werden soll, ist das Entwicklungspotenzial einer Wieder-

vernässung bei der -Bewertung einzubeziehen. In jedem Fall jedoch kann die Ökologie als eine pro-

grammatisch wertfreie empirische Wissenschaft lediglich die Zustände des Schutzguts beschreiben, 

jedoch nicht beurteilen, welcher Zustand besser oder schlechter ist oder einen Schaden darstellen soll. 

Sie kann jedoch zu den Implikationen bestimmter Vorstellungen über Schutzgüter möglichst neutral 

Stellung beziehen und so auch zu einer Wertedebatte potenziell entscheidende Argumente beitragen. 

Letztlich geht es stets darum, dass die Gesellschaft bzw. der Staat auf Grund allgemein anerkannter 

Vorgaben, wie z. B. denen des Schutzes der menschlichen Gesundheit, des Naturschutzes sowie der 

Landnutzung, bewerten und rechtlich festlegen muss, welcher Zustand nachteilig und für Menschen – 

bzw. deren gesellschaftliche und rechtliche Ordnung – nicht hinnehmbar ist. 

 

8. Schäden an der Natur sind – sieht man von dem Problem moralischer Selbstwerte in der Na-

tur einmal ab – die Veränderungen an einem Schutzgut, die dessen Wert für Menschen min-

dern.  

Schäden an der Natur lassen sich nicht aus der Betrachtung bzw. der Analyse von Naturzusammen-

hängen allein ableiten, sondern beziehen sich stets auf ein Schutzgut, das Menschen festlegen. Solche 

Schutzgüter mit Blick auf Natur sind ausweislich der bestehenden Gesetze unter anderem: Wasser, 

Boden und Luft als Ressourcen, die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit von Natur und Landschaft sowie die biologische Vielfalt. Hierbei sind drei prinzipielle 

Wertkategorien zu berücksichtigen: 

• Gebrauchswerte („use values“): Diese Wertkategorie umfasst die aktuelle und künftige Nutzung 

von Ökosystemen zur Gewinnung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Neben diesen direkten 

Gebrauchswerten („direct use values“) gibt es indirekte Gebrauchswerte („indirect use values“), 

wie z. B. Klima, Wasserhaushalt, Sauerstoff, Filterfunktionen usw., die die Voraussetzung bzw. 

den Rahmen für die Gewinnung von Gebrauchswerten bilden. Dieser Bereich firmiert oft unter 

dem Oberbegriff der „ökosystemaren Dienstleistungen“ („ecosystem services“). 

• Potenzial-Werte („option values“): Diese Wertkategorie betrifft mögliche zukünftige, noch nicht 

konkret abseh-bare Nutzungen und beinhaltet daher Entwicklungspotenziale für die Zukunft. Bio-

diversität in all ihren Facetten ist – auch – ein solcher Potenzialwert. 

• Nichtinstrumentelle bzw. nichtkommerzielle oder eudaimonistische Werte („non-use values“ bzw. 

„existence values“): Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft zählen zu dieser 

Wertkategorie. Natur wird hier als kultureller und sozialer Indikationsraum aufgefasst und bildet 

somit eine wesentliche Grundlage für ein gutes, sinnerfülltes Leben. 

 

9. Strittig ist, ob natürliche Ereignisse Schäden an der Natur verursachen können oder ob die 

Rede davon nur sinnvoll ist, wenn anthropogene Verursachung vorliegt. Konsistent mit einem 
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schutzgutbezogenen Ansatz ist es, die Frage der Verursachung zunächst nicht als Kriterium 

eines Schadens aufzunehmen. 

Eine Definition von Schäden ungeachtet der Frage ihrer Verursachung hat den großen Vorteil, dass 

bestimmte Veränderungen von Schutzgütern als Schäden gelten, unabhängig davon, ob sie durch 

menschliche Handlungen oder durch Naturereignisse hervorgerufen werden. Dagegen wird oft einge-

wandt, dass die Rede von Schäden nur sinnvoll ist, wenn Menschen dafür ursächlich sind, dass also 

beispielsweise das natürliche Aussterben von Arten oder ein durch Blitzschlag verursachter Wald-

brand keinen Schaden darstellen könne. Wenn man allerdings einen schutzgutbezogenen Ansatz für 

Schadensbegriffe zu Grunde legt, dann ist das Aussterben einer geschützten Art auf Grund natürlicher 

Prozesse ein möglicher Schaden, weil ein Schutzgut, nämlich die Artenvielfalt, beeinträchtigt wurde. 

Auch Schäden durch die Natur sind also Schäden – nur kann man den Verursacher eben nicht zur Ver-

antwortung ziehen. Konsistent mit einem schutzgutbezogenen Ansatz ist es, die Frage der Verursa-

chung zunächst nicht als Kriterium eines Schadens aufzunehmen.  

Das Problem der kausalanalytischen und rechtlichen Differenzierung zwischen natürlicher und anthro-

pogener Schadensursache besteht allerdings unabhängig von der Wahl einer der beiden Auffassungen. 

Und diese Notwendigkeit wirft fundamentale Schwierigkeiten auf, wie die Diskussion um den globa-

len Klimawandel in aller Deutlichkeit gezeigt hat. 

 

10. Für die Ermittlung und Festlegung eines Schadens an der Natur sind folgende Schritte er-

forderlich: 1. Schutzgutfestlegung, 2. naturwissenschaftliche Beschreibung von Zuständen des 

Schutzguts, 3. Beurteilung des Schutzguts und 4. Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträch-

tigung. 

1. Jede Ausweisung von Schutzgütern ist ethisch und politisch zu begründen sowie rechtlich zu kodi-

fizieren. Einerseits ist im Rahmen der Vollzugspraxis zu fragen, wie im Einzelnen die rechtlich festge-

legten Schutzgüter zu berücksichtigen bzw. zu konkretisieren sind. Andererseits kann man auch kri-

tisch fragen, inwiefern bestehende rechtliche Regelungen Schutzgüter vollständig benennen bzw. wo 

Diskussions- und Änderungsbedarf gesehen werden. Die Schutzgüter – also das, was (potenziell) ge-

schädigt werden kann – sind bei den folgenden Schritten bereits zu Grunde zu legen. Es sei ausdrück-

lich betont, dass auch Kriterien, Grenzwerte und Erheblichkeitsschwellen dem Festlegungsprozedere 

unterliegen sollten. 

2. Empirische Bestimmung der Veränderungen von Schutzgütern mit natur- oder auch sozialwissen-

schaftlichen -Methoden: Ökologische Untersuchungen müssen beispielsweise im Rahmen eines Moni-

torings so angelegt werden, dass Schutzgutveränderungen überhaupt erfasst werden. 

3. Bewertung einer Veränderung eines Schutzguts als Beeinträchtigung: Dies ist sowohl empirisch 

auszuweisen als auch in seiner Wertdimension zu bestimmen. Es sei darauf hingewiesen, dass außer-

halb des rechtlichen Sprachgebrauchs (siehe nächster Schritt) oft jede Beeinträchtigung eines Schutz-

guts als Schaden bezeichnet wird, was zu Missverständnissen führen kann. 



75 

4. Bewertung der Erheblichkeit einer Schutzgutbeeinträchtigung: Auch hier spielen Messungen und 

Bewertungen zusammen: einerseits eine empirisch ermittelte Quantifizierung der (negativen) Verän-

derung eines Schutzguts und andererseits eine Bewertung hinsichtlich der Frage der Hinnehmbarkeit 

der Beeinträchtigung. Juristisch gilt zumeist nur eine „erhebliche Beeinträchtigung“ als „Schaden“, 

der nicht hinnehmbar ist und der Gegenmaßnahmen, Restitution oder Kompensation verlangt. Ent-

scheidend ist daher der Schritt, durch den eine Beeinträchtigung eines Schutzguts als erheblich, d. h. 

als Schaden beurteilt wird. Dies schließt nicht aus, dass der Gesetzgeber im Einzelfall jede Schutzgut-

beeinträchtigung als erheblich einstufen kann. 

 

Schema zur Festlegung und Ermittlung eines Schadens an der Natur 
Aktivität Element Bezug: Schaden … 
1a – Festlegung und Legitimation I Schutzgüter: Wasser, Luft, Boden, Bio-

diversität, Landschaft etc. 
„ … an … “ 

1b – Festlegung und Legitimation II Kriterien, Grenzwerte, Erheblichkeits-
schwellen 

 

2 – Beobachtung und Analyse Umweltveränderungen/ökologische 
Effekte 

„ … durch … “ 

Orientierung sowohl im Rahmen von 
3 als auch vor allem von 4 

Kriterien, Grenzwerte, Erheblichkeits-
schwellen Politische und rechtliche 
Abwägung 

 

3 – Bewertung Schutzgut-Beeinträchtigung = negative 
Veränderung des Schutzguts 

„ … für … “ 

4 – Beurteilung Schaden an einem Schutzgut = erhebli-
che Beeinträchtigung des Schutzguts = 
Umweltschaden („ökologischer Scha-
den“) 

„ … für … “ 

 

11. In der Diskussion um den Begriff des Umweltschadens werden die Ebenen der Definition 

und der Operationalisierung von Schäden oft vermischt, was zu Missverständnissen hinsichtlich 

der normativen Gültigkeit der Konkretisierung des Schadensbegriffs führen kann. 

In einer Definition von Umweltschäden erfolgt eine Festlegung der Bedeutung dieses Begriffs, mit der 

Operationalisierung wird der Begriff hingegen konkretisiert und somit anwendbar gemacht. Die Defi-

nition von Umweltschäden ist dabei unabdingbare Voraussetzung für eine Operationalisierung, da die 

Auswahl von Kriterien und Indikatoren zur Bewertung von Umweltschäden nur mit Bezug auf die 

vorab formulierte Definition stichhaltig begründet werden kann. Erst wenn eine anerkannte Schadens-

definition und eine Konkretisierung von Schutzgütern vorliegen, können in einem Folgeschritt Krite-

rien zur Operationalisierung abgeleitet werden. Dieser Schritt muss transparent und nachvollziehbar 

dargestellt werden, um die Akzeptanz des Schadensbegriffs und der Operationalisierung zu gewähr-

leisten. Eine Trennung zwischen den Ebenen der Definition und der Operationalisierung ist aus heuris-

tischen und praktischen Gründen notwendig, da sie Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der For-

mulierung und Anwendung von Schadenskonzepten fördert. 
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12. Die Operationalisierung eines schutzgutbezogenen und wirkungsorientierten Konzepts zu 

Umweltschäden ist ein aufwändiges Verfahren, das folgende Anforderungen erfüllen muss: 

Rechtskonformität, Umsetzbarkeit, Transparenz, Validität sowie normative Absicherung und 

Konsistenz. 

Die Operationalisierung eines Konzepts von Umweltschäden sollte zumindest folgende Anforderun-

gen erfüllen: 

• Rechtskonformität: Bei der Operationalisierung eines schutzgutbezogenen Schadenskonzepts müs-

sen alle in einschlägigen Gesetzen genannten Schutzgüter abgedeckt werden. Die Operationalisie-

rung sollte darüber hinaus dazu beitragen, Schäden in einer dem Gesetzeszweck angemessenen 

Weise zu bewerten und die Voraussetzungen zu schaffen, die im Rahmen der Umweltgesetzge-

bung vorgesehenen Rechtsfolgen einzuleiten. 

• Umsetzbarkeit: In vielen umweltpolitischen Handlungsfeldern werden Schäden an der Natur er-

mittelt. Dabei dienen Schadensprognosen oder Aussagen über Schadensereignisse, die im Nachhi-

nein festgestellt werden, als Grundlage für politische, administrative und gerichtliche Entschei-

dungen. Die Anwendbarkeit eines wirkungsorientierten Schadenskonzepts wird dabei dadurch ge-

währleistet, dass bewertungsrelevante Auswirkungen auf Schutzgüter über Kriterien und Indikato-

ren ermittelt und bewertet werden. Das Bewertungsverfahren sollte sowohl die naturschutzfachli-

che Bedeutung betroffener Schutzgüter als auch das Ausmaß der Beeinträchtigung dieser Schutz-

güter berücksichtigen – ein Standard der ökologischen Risikoanalyse. Die Schadwirkungen auf 

bewertungs-relevante Schutzgüter stellen dabei eine Auswahl aus der Gesamtheit aller möglichen 

Umweltwirkungen dar und werden auf Grund normativer Festsetzungen für bewertungsrelevant 

erachtet. Notwendige – empirisch ermittelte – Daten für die Operationalisierung müssen verfügbar 

oder mit angemessenem Aufwand erfassbar sein. 

• Transparenz: Bei einer Operationalisierung eines schutzgutbezogenen Ansatzes werden Wirkun-

gen auf Schutzgüter oft nicht direkt gemessen, sondern indirekt unter Verwendung von Kriterien 

und Indikatoren abgebildet. Dabei muss der Zusammenhang zwischen Kriterien und Indikatoren 

auf der einen Seite und bewertungsrelevanten Wirkungen auf der anderen Seite nachvollziehbar 

dargestellt werden. Außerdem muss transparent gemacht werden, auf welchen normativen Prämis-

sen die Auswahl von Bewertungskriterien beruht und vor welchem normativen Hintergrund ent-

schieden wird, welche Auswirkungen als Schäden betrachtet werden. 

• Validität: Die Abbildung bewertungsrelevanter Wirkungen durch Kriterien und Indikatoren sollte 

mit größtmöglicher Validität erfolgen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn eine möglichst enge Kor-

relation zwischen Indikatoren, Kriterien und Schadwirkungen besteht. 

• Normativ-rechtliche Absicherung und Konsistenz: Die Maßstäbe zur Bewertung von Umwelt-

schäden müssen auf normativer Ebene (international, EU, national, Bundesländer) abgesichert 

sein. Für den konkreten Gesetzesvollzug kann dies durch die Ableitung von Bewertungsmaßstäben 
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aus übergeordneten naturschutzfachlichen Zielvorgaben erfolgen oder durch die Übertragung von 

Bewertungsmaßstäben aus anderen Bewertungsverfahren. Eine andere Möglichkeit liegt in der Le-

gitimation von Bewertungsmaßstäben durch Konsensbildung, beispielsweise in einer Experten-

gruppe oder mit Vertretern einer informierten Öffentlichkeit. Die Bestimmung von Bewertungs-

maßstäben ist die Grundlage für eine Relevanzprüfung von Bewertungskriterien. 

 

C PRAXISRELEVANZ UND KONKRETE PROBLEMFELDER 

 

13. Eine Präzisierung von Schäden an der Natur kann und muss anhand folgender Aspekte vor-

genommen werden:  

• Verantwortlichkeit für Schäden – kausal, moralisch, juristisch; 

• Schaden von Individual- versus kollektiven Gütern; 

• Festlegung der Übergänge von (neutralen) Veränderungen über Beeinträchtigungen zu Schäden 

durch Schwellen- und Grenzwerte; 

• räumliche und zeitliche Skalen, Nähe und Ferne (Diskontierung); 

• Ausmaß, Höhe von Schäden; 

• Persistenz, Irreversibilität von Schäden; 

• Eingriff und Ausgleich von Schäden: Kompensation, „Wiedergutmachung“. 

 

14. Prioritäres Ziel einer nachhaltigen Umweltpolitik muss die Vermeidung von Umweltschäden 

sein. Für bereits eingetretene Schäden sollte eine Pflicht zur Sanierung vorgesehen werden.   

Dies bedeutet, dass zumindest für Vorhaben, die mit erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

verbunden sein können, mögliche Umweltschäden nach Maßgabe des Vorsorgeprinzips vermieden 

werden und bei erkannter Gefahr des Eintritts eines Umweltschadens Abwehrbefugnisse und -

pflichten bestehen. Sind Umweltschäden eingetreten, müssen diese nach Maßgabe des Verursacher-

prinzips vom Verantwortlichen saniert werden. Trotz aller Schwächen im Detail geht die Umwelthaf-

tungsrichtlinie hierbei einen richtigen Weg, weil Gefahrenabwehr und Sanierungspflichten vorgesehen 

werden. Sie muss auf europäischer Ebene entsprechend fortentwickelt und durch die Mitgliedstaaten 

konkretisiert werden. Gleichzeitig fehlt es aber nach wie vor an wirksamen Instrumenten zur Vermei-

dung von Umweltschäden (einige positive Ansätze sind jedoch im Rahmen der FFH-Richtlinie ver-

wirklicht worden). 

 

15. Der auf dem Verursacherprinzip basierenden Haftung bei Schäden an der Natur kommt in 

einer präventiv orientierten Umwelt- und Naturschutzpolitik eine entscheidende Rolle zu.  

Die Wirkungslogik einer Umwelthaftung basiert auf der Annahme, dass die Anreize für vorbeugende 

Maßnahmen zur Schadensverhütung steigen, wenn die Schäden an natürlichen Ressourcen dem Verur-

sacher in Form von -Schadensersatzzahlungen oder Sanierungspflichten angelastet werden. Trotz die-
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ser überzeugenden Logik ist es bisher weder im nationalen noch im internationalen Maßstab gelungen, 

ein effektives und alle wesentlichen Umweltgüter erfassendes Umwelthaftungsregime zu etablieren. 

Ein wesentlicher Grund hierfür besteht darin, dass Schäden an der Natur, die nicht die Beeinträchti-

gung bestimmter Rechtsgüter Dritter betreffen, entweder nicht oder nur sehr lückenhaft erfasst und 

berücksichtigt werden. 

 

16. Die Legitimation normativer Setzungen im Zusammenhang mit Umweltschäden erfolgt in 

der Gesellschaft auf zwei unterschiedlichen Wegen: einem etatistischen und expertenbasierten 

Verfahren staatlicher Institutionen und einem dezentralen, zugleich individuellen und kollekti-

ven Prozess in der Bevölkerung.  

Unabhängig von den schwierigen inhaltlichen Fragen einer Definition von Umweltschäden sollte der 

gesellschaftlichen Legitimation der Normenbildung im Zusammenhang mit Umweltschäden besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es können dabei zwei völlig unterschiedliche, sich im Idealfall 

ergänzende Verfahren angewandt werden: Im etatistischen und expertenbasierten Verfahren verab-

schiedet das Parlament als legislative staatliche Institution Gesetze, in denen wichtige, aber oft nur 

sehr allgemein formulierte Normen zu Umweltschäden festgelegt werden (z. B. die explizite Nennung 

bestimmter Schutzgüter im Gentechnikgesetz). Sollen diese normativen Vorgaben für das administra-

tive Handeln konkretisiert werden, so bedarf es der Ausarbeitung detaillierter Verordnungen und Leit-

fäden, womit oftmals Expertengremien von staatlicher Seite beauftragt werden. Gemäß umweltöko-

nomischer Theorien findet aber zugleich in der Bevölkerung eine dezentrale und individuell geprägte 

Normenbildung statt, welche im ökonomischen Verhalten der Marktteilnehmer zum Ausdruck kommt, 

wenn sich diese in der Produktion und im Konsum für oder gegen bestimmte Güter (beispielsweise 

gentechnikfreie Nahrungsmittel) entscheiden. Hierbei spielen die – in der Ökonomie selten berück-

sichtigten – kollektiv basierten Wertsetzungsprozesse von Interessengruppen eine erhebliche Rolle. 

Idealerweise konvergieren die beiden Prozesse inhaltlich, so dass es zu weithin akzeptierten Auffas-

sungen kommt. Selbst wo dies der Fall ist, erübrigt sich damit aber nicht der Diskurs um die inhaltli-

che Konkretisierung einer allgemein akzeptierten Norm oder der Frage der Beeinträchtigung eines 

konkreten Schutzguts. 

 

17. Die Feststellung von Schäden an der Natur ist nur im Rahmen einer Einzelfallprüfung mög-

lich, bei der die räumlichen und zeitlichen Skalen, der Zeitpunkt des Schadensereignisses, die 

Art und Zahl betroffener Ökosysteme und die Nutzergruppen mit deren unterschiedlichen Nut-

zungsinteressen berücksichtigt werden.  

Eine allgemein gehaltene Definition von Schäden an der Natur – etwa als erhebliche nachteilige Ver-

änderung eines Schutzguts (z. B. der biologischen Vielfalt) – reicht für eine Schadensdiagnose im 

Rahmen konkreter Einzelfälle nicht aus. Ohne einen Bezug auf räumliche und zeitliche Skalen sind 

Aussagen zu Schäden an der Natur nicht möglich. So hat sich etwa das einjährige Drüsige Springkraut 
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(Impatiens glandulifera) als Neophyt in die Auenvegetation Mitteleuropas eingefügt. Betrachtet man 

kleine Flächen in einzelnen Jahren, so kann auf Grund der Dominanz dieser Art der Eindruck eines 

Schadens an der einheimischen Natur entstehen. Da in Flussauen aber die Wuchssorte der Bestände 

einjähriger Pflanzen wegen der hohen Dynamik von Wasser und Sedimenten von Jahr zu Jahr schnell 

wechseln, wird bei Betrachtung größerer Auenräume über mehrere Jahre hinweg deutlich, dass andere 

Arten nicht dauerhaft verdrängt werden. Die Schäden an der Natur sind in diesem Fall nicht persistent.  

Zugleich wird in historischer Perspektive deutlich, dass gesellschaftliche Normen einem zeitlichen 

Wandel unterliegen. Insofern bestimmen Zeitpunkt und Ort eines Ereignisses auch über die Frage, 

welche Normen gerade gelten.  

So wurde z. B. in Schweden die Roggen-Trespe (Bromus secalinus) noch bis in das 19. Jahrhundert 

hinein als Brotgetreide genutzt, während sie in anderen Teilen Europas bereits als lästiges Getrei-

deunkraut bekämpft wurde. Wichtig ist weiterhin die Frage, welche Ökosysteme von einer bestimmten 

Umweltwirkung betroffen sind. So gilt z. B. die Einwanderung der Robinie (Robinia pseudoacacia) in 

Magerrasen oftmals als schädlich, wohingegen ihre Ausbreitung im Zuge des Aufbaus artenreicher 

Pioniergehölze auf Stadtbrachen als unschädlich bewertet wird. Zuletzt muss bedacht werden, dass 

hinter einer großen Vielfalt menschlicher Nutzungsinteressen verschiedene Nutzergruppen (z. B. Na-

turschützer, Bauern, Jäger, Förster, Fischer) stehen, deren Normen und Interessen sich im Einzelfall 

direkt widersprechen können – und dies sogar innerhalb der genannten Gruppen. 

 

18. Langfristige ökologische Untersuchungen (Monitoring) sind als Grundlage für ein Urteil 

über die Gefährdung und mögliche Schädigung insbesondere der biologischen Vielfalt notwen-

dig.  

Massenvermehrungen eingebürgerter Organismen in einer etablierten Biozönose gelten als ein Unter-

suchungsgegenstand, der an vielen Beispielen studiert, aber bis heute nicht zu prognostischen Zwe-

cken operationalisiert werden kann. Es ist seit längerem bekannt, dass nur langjährige Untersuchungen 

eine Differenzierung der Aussagen erlauben. Dies gilt sowohl für Neobiota (meist anthropogen ausge-

breitete Organismen aus anderen biogeographischen Regionen) als auch für freigesetzte und kommer-

ziell in Verkehr gebrachte gentechnisch veränderte Organismen. 

 

19. Die Gentechnik bringt grundlegend neue Aspekte für die Abschätzung von Schäden an der 

Natur mit sich, weil sie auf neuartige Weise in den genetischen Teil von Lebensprozessen ein-

greift und im Vergleich zu anderen technologischen Anwendungen zeitlich und räumlich weiter 

reichende Wirkungspotenziale besitzt. 

Die Landnutzung im Allgemeinen und die Bewirtschaftungsweise des Agrarraums im Besonderen 

verändern sich im Rahmen der technologischen Entwicklung. Dies kann in vielfältiger Weise Schutz-

güter berühren, beispielsweise die Biodiversität. Das Ausbringen gentechnisch veränderter Organis-

men in natürliche und anthropogene Ökosysteme beinhaltet die Möglichkeit der Verursachung von 
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Schäden. Ein Teil des Schadenspotenzials ist strukturell analog mit Schäden, wie sie auch aus der 

Anwendung konventioneller Technologien resultieren können. Da die Gentechnik -fundamental – und 

zwar in einer evolutionär und konventionell-züchterisch bislang so nicht realisierbaren Weise – in den 

genetischen Teil von Lebensprozessen eingreift und auf vererbbare Eigenschaften und Wirkungsmus-

ter abzielt, besitzt sie darüber hinaus zeitlich und räumlich weiter reichende Wirkungspotenziale, die 

durch andere technische Anwendungen nicht vergleichbar verursacht werden können.  

Zunächst können Wirkungen von GVO oft strukturell verglichen werden mit Effekten, wie sie auch 

aus anderen Veränderungen der Bewirtschaftung resultieren. Derartige Effekte sind meist indirekt, z. 

B. als GVO-induziertes Resultat des Einsatzes von Agro-Chemikalien, der Bodenbearbeitung, Frucht-

folgen usw.  

Ein prinzipieller Unterschied zwischen konventionellen und gentechnikspezifischen Veränderungen 

basiert auf dem gentechnischen Eingriff in das molekulare Potenzial organismischer Selbstorganisati-

on, insofern hier isolierte Transgene bzw. Gensequenzen stammesgeschichtlich weit entfernter Taxa 

neuartig in einem Genom kombiniert werden. Auf Grund von Selbstreproduktion und Vererbung kön-

nen unerwünschte Effekte unter Umständen eine selbstverstärkende Dynamik gewinnen. Diese Mög-

lichkeit besteht bei der Anwendung von anderen Technologien nicht in dieser Art. Bei der konventio-

nellen Züchtung können zwar auch verschiedene Möglichkeiten genutzt werden, um unwahrscheinli-

che genetische Konstitutionen zu erreichen. Eine gezielte Einbringung von Erbinformation außerhalb 

eines bestehenden biologischen Kreuzungsspektrums ist aber nicht in der Weise und in dem Ausmaß 

wie mittels der Gentechnik möglich. Das Persistieren transgenen Genmaterials in Wildpopulationen 

(Übergang von Kulturarten in Wildarten) verbunden mit der Möglichkeit einer evolutionären Fortent-

wicklung ist ein spezifisches Wirkungspotenzial der Gentechnik, das mit spezifischen Schadensmög-

lichkeiten verbunden sein kann. Die Selbstvermehrung potenziell unerwünschter Effekte ist als spezi-

fische Schadensoption der Gentechnik zu beachten, zu analysieren, zu bewerten und antizipativ zu 

regulieren. 

 

20. Keiner der bisherigen Ansätze über Schäden an der Natur als Folge der Ausbringung gen-

technisch veränderter Organismen (GVO) kann alle Anforderungen an eine geeignete Scha-

densdefinition und deren Operationalisierung erfüllen, da entweder nicht alle Schutzgüter ab-

gedeckt werden, Defizite in der praktischen Umsetzbarkeit bestehen oder die normative Gültig-

keit bestimmter Annahmen umstritten ist.  

Das Konzept der evolutionären Integrität zielt auf den Schutz der evolutionären Dynamik bzw. auf die 

Erhaltung der evolutionären Selbstorganisation, letztlich also auf die Natürlichkeit von Prozessen als 

Schutzgut. Kriterium für die Ermittlung eines Schadens ist hier die Vermehrung von Transgenen in 

sich selbst reproduzierenden Freilandpopulationen. Nach dem Konzept des Selektionsvorteils ist dann 

von einem Schaden auszugehen, wenn ein GVO durch die gentechnische Veränderung in der Natur 

einen Selektionsvorteil erlangt und dadurch in der Lage ist, andere Arten zu verdrängen. Das anzu-
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wendende Kriterium ist in diesem Fall die Verdrängung von Arten. Gemäß dem Konzept der natürli-

chen Variationsbreite wird ein möglicher Schaden dadurch angezeigt, dass die Auswirkungen von 

GVO Veränderungen der Schutzgüter jenseits der natürlichen Variationsbreite hervorrufen. Folglich 

dient als -Kriterium für die Feststellung von Schäden die Überschreitung der natürlichen Variations-

breite der betroffenen Populationen oder Ökosysteme als betroffener Schutzgüter – mit den in der 

Einleitung beschriebenen praktischen Problemen. Im Konzept der Gleichartigkeit wird ein ökologi-

scher Schaden dann angenommen, wenn die Auswirkungen auf die Umwelt bei Verwendung von 

GVO gravierender sind als Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft. Die Schädlichkeit der 

Umweltwirkungen von GVO im Vergleich zur Schädlichkeit der Umwelt-wirkungen konventionell 

gezüchteter Organismen wird hier als Kriterium verwendet, wobei offen bleibt, ob nicht bereits kon-

ventionelle Praktiken Schäden an Naturschutzgütern mit sich bringen. Es wird hier deutlich, dass bei 

einer kritischen Betrachtung dieser Ansätze keiner alle Anforderungen an eine geeignete generelle 

Schadensdefinition und deren Operationalisierung erfüllt. Die Festlegung eines Schadens bzw. von 

Schäden muss detailliert und ggf. anhand eines fallspezifischen Arsenals von Kriterien vorgehen. Die 

Vielfalt der Schutzgüter im Naturschutz muss dabei sorgfältig berücksichtigt werden, um mögliche 

Schäden an der Natur konzeptionell angemessen strukturieren und – im Sinne des Vorsorgeprinzips – 

möglichst vorab vermeiden zu können. Eine Entscheidung für oder gegen -bestimmte Kriterien ist 

dabei ökologisch und zugleich normativ zu begründen. 
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Abb. 7: Quartiere der Internationalen Naturschutzakademie auf der Insel Vilm 
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7. Vilmer Thesen zur staatlichen Verwaltung im Umwelt- und Naturschutz1  
 

KONRAD OTT, REINHARD PIECHOCKI, THOMAS POTTHAST und NORBERT WIERSBINSKI  

 

Vorbemerkung 

Die Naturschutz- und Umweltverwaltungen in Deutschland befinden sich derzeit in einer schwierigen 

Situation. Einerseits nehmen die Aufgaben durch die neuen gesetzlichen Regelungen innerhalb der EU 

(Wasserrahmenrichtlinie, FFH-Richtlinie u.a.) sowie durch neue internationale Abkommen (Klima-

rahmenkonvention, Übereinkommen über die biologische Vielfalt u.a.) wesentlich zu, während ande-

rerseits der Ruf nach der „Verschlankung“ des Staates, der „Deregulierung“ sowie der „Haushaltskon-

solidierung“ ertönt. Angesichts der dauerhaft gewordenen Finanzkrise der öffentlichen Haushalte 

wächst somit die Gefahr, dass eine populistisch auftretende neoliberale Politik („Reformen“, „Aufga-

ben abgeben“, „Bürokratie-Entrümpelung“) zu einem Abbau von Institutionen führt, der die angemes-

sene Umsetzung der stark angewachsenen gesetzlichen Vorgaben und internationalen Aufgaben ge-

fährden könnte.  

Die Äußerung von Max Weber: „Man hat nur die Wahl zwischen ‚Bürokratisierung’ und 

,Dilettantisierung’ der Verwaltung und das große Mittel der Überlegenheit der bürokratischen Verwal-

tung ist: Fachwissen“ (WEBER 1922, S. 128), scheint heute aktueller denn je. Es wäre aber unergiebig, 

auf die neuen Herausforderungen allein mit der notorischen Forderung nach mehr Stellen und größe-

ren Budgets zu reagieren. Vielmehr sind grundsätzliche Reflexionen zur Rolle staatlicher Administra-

tion erforderlich, um Vorschläge zu einer zeitgemäßen Struktur der Umweltverwaltungen entwickeln 

zu können.  

Vorweg geschickt seien möglicherweise notwendige Anmerkungen zur Rahmung des Folgenden: Dass 

diese Reflexionen die demokratische und föderale Grundordnung der Bundesrepublik mit ihrer Gewal-

tenteilung politisch voraussetzen, versteht sich von selbst. Dass es im gesamten 20. Jahrhundert demo-

kratieskeptische bis offen antidemokratische Grundströmungen im Naturschutz gegeben hat, ist be-

kannt; letztere haben den Naturschutz in den letzten 30 Jahren durchaus beschäftigt, aber inhaltlich 

nicht maßgeblich bestimmt. Uns geht es mit diesem Beitrag um die Stellung des Natur- und Umwelt-

schutzes in der Verwaltung eines komplexen demokratischen Staatswesens. 

Die Thesen gehen zurück auf die 6. Vilmer Sommerakademie: „Staatliche Naturschutzinstitutionen: 

Entstehung – Aufgaben – Herausforderungen“ des Bundesamtes für Naturschutz – Internationale Na-

turschutzakademie Insel Vilm vom 09.-13.07.2006; sie stützen sich hierbei auch auf ein Sondergutach-

ten des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU 2007) sowie die historischen Studien in 

FROHN/SCHMOLL (2006). 

 

 

                                                      
1 Diese Thesen sind bislang noch in keiner Zeitschrift publiziert worden. 
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THESEN 

 

A NATUR- UND UMWELTSCHUTZ ALS STAATSAUFGABE 
 

1. Mit der Gründung der „Versuchsanstalt für Wasser- und Bodenhygiene“ (1901), des „Reichs-

gesundheitsamtes“ (1901) und der „Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege“ (1906) wurden 

Natur- und Umweltschutz zu originären Staatsaufgaben. 

In der deutschen staatstheoretischen Tradition werden Umwelt- und Naturschutz seit dem Ende des 19. 

Jahrhunderts als Staatsaufgaben verstanden. Angesichts der bedrohlich gewordenen Belastung der 

Umweltgüter Wasser, Boden und Luft als Folge der Industrialisierung und Urbanisierung begann An-

fang des 20. Jahrhunderts der Aufbau staatlicher Institutionen, um wissenschaftliche Erkenntnisse über 

die schädlichen Entwicklungen zu gewinnen und Gegenmaßnahmen zu planen. Zu den Aufgaben der 

„Königlich Preußischen Versuchsanstalt für Wasser- und Bodenhygiene“ gehörten u.a. die Überwa-

chung der Situation, die experimentelle Erforschung der Belastungen und Gefahren sowie die Erstel-

lung von Gutachten für die Zentralbehörden. Angesichts der Brisanz der Problematik sowie der hohen 

Akzeptanz in der Bevölkerung war die Versuchsanstalt, die bereits 1907 über 26 feste Mitarbeiter 

verfügte, finanziell gut ausgestattet. Im Gegensatz dazu verfügte die „Staatliche Stelle für Naturdenk-

malpflege in Preußen“ in den ersten Jahren über wesentlich geringere Finanzmittel und erst ab 1910 

über lediglich eine feste Stelle, die Hugo Conwentz als Direktor innehatte. Ohne Entscheidungskom-

petenzen durfte sie lediglich inventarisieren, erforschen und beraten. Naturdenkmäler galten zwar als 

Überbleibsel bzw. ästhetische wertvolle Relikte mit Erinnerungswert, jedoch wurden für deren Erhal-

tung keine Finanzmittel bereitgestellt. Bis in die Mitte der 1970er Jahre war der amtliche Naturschutz 

mit eher schwachen Behörden und beratenden, ehrenamtlich besetzten Stellen ein vor allem ehrenamt-

lich betriebener Naturschutz. 

 

2. Während des Nationalsozialismus wurden zwar formal reichseinheitliche Gesetze auf den 

Gebieten des Natur- und Umweltschutzes verabschiedet, aber aufgrund der kriegsorientierten 

Industrie- und Autarkiepolitik blieben diese weitgehend ohne Wirkung. Zugleich kompromit-

tierte sich der Naturschutz im Nationalsozialismus erheblich.  

Zu Beginn des „Dritten Reiches“ gab es weder im Naturschutz noch im Umweltschutz rechtlich 

reichseinheitlich Normierungen, da alle parlamentarischen Initiativen während der Weimarer Republik 

gescheitert waren. Nach der Errichtung einer diktatorischen und – vor dem Hintergrund der stark föde-

ralen Traditionen Deutschlands ungewöhnlichen – zentralistischen Staatsordnung folgte eine propa-

gandistisch ausgeschlachtete Fülle von Gesetzesinitiativen: Tierschutzgesetz (1934), Reichsjagdgesetz 

(1934), sowie Reichsgesetz gegen Waldverwüstung (1934), Reichsnaturschutzgesetz (1935), Reichs-

naturschutzverordnungen (1935) Wasserverbandgesetz (1937).  

Mit dem Reichsnaturschutzgesetz wurde erstmals ein reichsweit einheitlich gesetzlicher Rahmen for-

muliert, der aufgrund seiner fachlichen Qualitäten nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in BRD als 
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auch in der DDR zunächst weitgehend in Geltung blieb. Der nationalsozialistische Staat betrieb jedoch 

in der Praxis vornehmlich eine symbolische Naturschutzpolitik und setzte durch Meliorationsprojekte 

des Reichsarbeitsdienstes, durch den Bau der Reichsautobahnen, durch Intensivierung der Waldnut-

zung, durch Industrialisierung und den Bau von militärischen Anlagen usw. die Zerstörung von Um-

welt- und Naturschutzgütern fort.  

In den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft wurden die Landschaftspflege, der konser-

vierende Naturschutz sowie der Umweltschutz in den Rang einer Staatsaufgabe gehoben und die Erar-

beitung naturwissenschaftlicher Grundlagen des Natur- und Umweltschutzes fortgesetzt. Mit der 

Raumordnung entstand eine neue Fachdisziplin, die gemäß der nationalsozialistischen Weltanschau-

ung ausgerichtet wurde. Raumordnung und Naturschutz müssen daher im Kontext imperialistischer 

Geopolitik gesehen werden. Das Bestreben, in den eroberten Gebieten Osteuropas ‚germanisch-

arische’ Landschaften herzustellen und große Naturschutzgebiete auszuweisen, ging einher mit Unter-

drückung, Vertreibung und Ermordung der ansässigen Bevölkerung. Hierdurch war vor allem der 

staatliche Naturschutz nach 1945 moralisch und politisch weitgehend kompromittiert.  

 

3. Durch die weltweite Diskussion der „Umweltkrise“ entwickelte sich Anfang der 1970er Jahre 

ein neues Problembewusstsein, das zu einer „umweltpolitischen Wende“ und zu einer neuen 

„Umweltpolitik“ führte.  

Die flächendeckende Belastung der Umweltmedien Boden, Wasser und Luft, die Intensivierung des 

Umweltschutzes in den USA (Gründung der Environmental Protection Agency, EPA, 1970) sowie die 

beginnende internationale Diskussion um die Notwendigkeit eines verbesserten Umweltschutzes (erste 

UN-Umweltkonferenz in Stockholm 1972) zeigten das Krisenbewusstsein auch institutionell an. Die 

Regierung unter Willy Brandt begann im Jahre 1969/70 mit der Ausarbeitung eines umfassenden 

Umweltprogramms für die BRD. Das verabschiedete Sofortprogramm enthielt Entwürfe für ein neues 

Emissionsschutzgesetz, ein Änderungsgesetz zum Wasserhaushaltsgesetz sowie ein Abfallbeseiti-

gungsgesetz. In Folge dessen kam es zum Aufbau von Umweltverwaltungen und zur Gründung des 

Umweltbundesamtes (1974), die angesichts eines viel beklagten Defizits den Vollzug der neuen Ge-

setze gewährleisten sollten. In dieser Periode setzte sich in der Umweltpolitik allmählich eine öko-

systemare Perspektive durch, bei dem es um die Formulierung von Grenz- und Schwellenwerten ging, 

um die Tragekapazität der naturnahen und anthropogenen Ökosysteme abschätzen zu können. Prioritä-

res Ziel war die Gewährleistung der Gesundheit der Bevölkerung, wobei folgende Ziele anvisiert wur-

den:  

• die Etablierung des Vorsorgeprinzips (Umweltplanung auf lange Sicht); 

• die Einführung des Verursacherprinzips, d.h. dass im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft dieje-

nigen die Kosten für die Umweltbelastung tragen, die sie verursachen; 

• das Kooperationsprinzip; 

• die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien; 



88 

• die Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung. 

Die unbestreitbaren Erfolge des technischen Umweltschutzes im Bereich der Luft- und Gewässerrein-

haltung sowie der Abfallbeseitigung können über dessen Grenzen bei der Lösung von Naturschutz-

problemen – Flächenversiegelung, Zerschneidung von Lebensräumen, Artenschwund, Klimawandel, 

Land- und Forstwirtschaft – nicht hinwegtäuschen. Diese fortdauernden Probleme einer naturverträg-

lichen Landnutzung verlangen nach außertechnischen Maßnahmen und einer kompetenten Administ-

ration.  

 

4. Mit der Aufnahme des Artikels 20a in das Grundgesetz erhielt der Umweltschutz 1994 Ver-

fassungsrang. Diese Staatszielbestimmung war keineswegs ein symbolischer  Akt, sondern eine 

rechtlich bindende Forderung nach einer effektiveren Umweltpolitik. 

Die seit den 1980er Jahren intensivierten Diskussionen, den Natur- und Umweltschutz auf der Verfas-

sungsebene zur Geltung zu bringen, führten nach der staatlichen Vereinigung Deutschlands im Kon-

text der Verfassungsreformen 1994 dazu, dass die Staatszielbestimmung des Artikels 20a GG in das 

Grundgesetz aufgenommen wurde. Dass der Verfassungsgeber die Option einer Staatzielbestimmung 

den übrigen Optionen vorgezogen hat (z.B. subjektives Grundrecht auf „gesunde Umwelt“ oder „heile 

Natur“), erweist sich im Kontext einer „Juristenverfassung“ als richtig. Der Zustand von Natur und 

Umwelt wird ohnehin stärker durch die einzelgesetzliche (und nicht zuletzt durch die untergesetzliche) 

Ebene bestimmt, so dass eine Staatszielbestimmung angemessen ist. Staatszielbestimmungen sind 

Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beach-

tung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben – sachlich umschriebener Ziele – vorschreiben. Man kann 

Art 20a GG daher als eine interpretationsoffene Grundsatznorm und als Thematisierungsstrategie ver-

stehen. Daher steht der Staat in der Pflicht, die physischen Lebensgrundlagen des Menschen durch 

geeignete Maßnahmen zu erhalten.  

 

5. Alle substanziellen Rückschritte beim Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie ein Ab-

bau essentieller Institutionen im Natur- und Umweltschutz laufen dem Sinn des Art 20a des 

Grundgesetzes  zuwider. 

Ein wesentlicher Grund für die Aufnahme des Umweltschutzes in das Grundgesetz ist – so eine plau-

sible Interpretation – der unbefriedigende Zustand der Natur- und Umweltqualität gewesen, so dass 

der Art. 20a GG ein Verschlechterungs- bzw. Rückschrittrittsverbot sowie einen Verbesserungsauftrag 

enthält. Eine Staatszielbestimmung und deren Implikationen richten sich primär an die Legislative, 

aber letztlich an alle drei staatlichen Gewalten. Legislative und Exekutive haben erhebliche Gestal-

tungsspielräume bei der Organisation und Programmierung der Umweltverwaltungen. Die Umwelt-

verwaltung wiederum hat vielfältige Gestaltungskompetenzen aufgrund der zumeist unterschätzten 

Bedeutung untergesetzlicher Regelwerke. Es entspricht dem Sinn von Art 20a GG, dass Legislative 

und die oberen Ebenen der Exekutive auch dafür Sorge zu tragen haben, dass die Administration von 
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ihren Kapazitäten her den Herausforderungen des Natur- und Umweltschutzes gewachsen ist. Dies 

schließt Reformen in der Umweltverwaltung keineswegs aus. Allerdings verdient nicht jedwede Ver-

änderung der Verwaltungsstruktur den Namen einer „Reform“. Der Begriff der Reform sollte an die 

Sinngehalte von Art. 20a GG und an die Prinzipien des Umweltschutzes gebunden werden und von 

daher als normativer Maßstab gelten, mit dessen Hilfe Veränderungen in administrativen Strukturen 

und Abläufen bewertet werden können. 

 

6. Angesichts der Finanzkrise der öffentlichen Haushalte führt ein neoliberalistisches Staatsver-

ständnis gegenwärtig zu „Verwaltungsreformen“, die die Problemlösungsfähigkeit der für Na-

tur- und Umweltschutz zuständigen Exekutive verringern. 

Die fiskalpolitischen Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre haben generell zu einer strukturellen 

Unterfinanzierung staatlicher Aufgaben geführt. Davon betroffen sind auch die Umwelt- und Natur-

schutzverwaltungen, die traditionsgemäß keine "starken" Behörden sind. Da Personalkürzungen in 

anderen Bereichen der Verwaltungen politisch nicht opportun sind, treffen die fiskalpolitisch beding-

ten Sparzwänge Umwelt- und Naturschutz vergleichsweise besonders hart. Hinzu kommt, dass die 

Arbeit der Umweltverwaltungen und des behördlichen Naturschutzes häufig Konflikte vor Ort mit 

Investoren, Landnutzern usw. hervorruft, so dass eine Schwächung der Umweltverwaltung für viele 

Politiker wirtschaftspolitische Vorteile und Konfliktreduktionen verspricht. Es ist daher zu befürchten, 

dass die Leistungen der Umweltverwaltungen nicht mehr an den Qualitäten von Natur und Umwelt 

gemessen werden, sondern an Indikatoren, die betriebswirtschaftlichen Modellen entnommen, unkri-

tisch auf Verwaltungshandeln übertragen und mit dem Etikett „Bürgerfreundlichkeit“ ideologisch 

legitimiert werden. Gesetze würden dann unterlaufen, wenn die sie umsetzenden und kontrollierenden 

Behörden so stark geschwächt werden, dass der Gesetzesvollzug darunter leidet. Langfristig liegt es 

aber im wohlverstandenen Interesse aller gesellschaftlicher Gruppen, in den Behörden kompetente und 

handlungsfähige Gesprächspartner vorzufinden.  

 

B „NATUR“ UND „UMWELT“ ALS ÖFFENTLICHE GÜTER 

 

7. Da Umweltqualität und Naturgüter wesentlich kollektive Güter sind, ist die Erhaltung der 

natürlichen Lebensgrundlagen und der Schutzgüter des Umwelt- und Naturschutzes eine vor-

rangige Aufgabe des Staates. 

Die Erhaltung und Förderung kollektiver Güter liegt im öffentlichen Interesse. Dieses öffentliche Inte-

resse (synonym: Allgemeininteresse) muss immer dann durch den Staat gewährleistet werden, wenn 

nicht zu erwarten steht, dass privatwirtschaftliche Aktivitäten diese Güter in einem Ausmaße bereit-

stellen, das den Interessen und Wertvorstellungen aller Bürgerinnen entspricht. Viele ökonomische 

Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die gesellschaftliche Nachfrage nach kollektiven 

Naturgütern höher ist als das derzeitige Angebot. Aus ökonomischer Sicht liegt derzeit eine Unterver-
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sorgung vor, die nicht durch den Markt behoben werden kann, sondern Handlungsverpflichtungen auf 

Seiten des Staates generiert. 

Die ökonomischen Interaktionen eigennutzrationaler Wirtschaftsbürger können administrative Institu-

tionen weder ersetzen noch aus sich selbst heraus erzeugen. Je umfassender und durchdringender das 

Prinzip des rationalen Eigennutzes in der bürgerlichen Gesellschaft wird, umso vielfältiger und unver-

zichtbarer werden die Leistungen einer staatlichen Administration. Zudem darf das Komplexitätsni-

veau der staatlichen Regulierungspraxis nicht hinter dem Komplexitätsniveau der Auswirkungen der 

ökonomischen Aktivitäten zurückbleiben. Die Verwaltung muss den Unternehmen daher gleichsam 

auf Augenhöhe begegnen können – und dies erfordert administrativen Sachverstand (Chemikalien, 

Abfallbehandlung, Landwirtschaft, Forst usw.). Der Glaube, der Staat könne durch moralische Appelle 

an die „Selbstverantwortung“ der Wirtschaftsbürger die Administration überflüssig machen, wäre 

bestenfalls naiv und schlimmstenfalls ideologisch. Das Ausmaß der aktuellen Umweltprobleme zeigt, 

dass die Letztverantwortung bzw. die Garantenstellung des Staates für Belange des Gemeinwohles 

bzw. des allgemeinen öffentlichen Interesses nicht delegierbar ist.  

 

8. Aus der Internationalisierung des Natur- und Umweltschutzes sind für die Bundesrepublik 

neue essentielle Aufgaben entstanden, die ohne Stärkung der staatlichen Institutionen nicht er-

füllt werden können. 

Die europäische Umweltpolitik ist gemäß Artikel 174 Abs. 2 EGV am Prinzip eines hohen Schutzni-

veaus orientiert. Für die Bundesrepublik resultiert hieraus als Mitgliedstaat der EG eine erhebliche 

Verpflichtung zu Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Im Hinblick auf Art. 10 EGV und die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs hat die Umsetzung des europäischen Umweltrechts dabei in 

einer Weise zu erfolgen, die den europarechtlich vorgegebenen Zielsetzungen am besten Rechnung 

trägt  

Die neuen internationalen Abkommen wie die Klimarahmenkonvention und das Übereinkommen über 

die biologische Vielfalt (CBD) haben nicht nur das Verständnis von Natur- und Umweltschutz erwei-

tert, sondern führen zur völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtung, die ohne eine Stärkung der staat-

lichen Institutionen nicht zu bewältigen sind. 

 

C VERWALTUNGSMODERNISIERUNG ANGESICHTS NEUER HERAUSFORDERUNGEN 
 

9. Das Leitbild des Gewährleistungsstaates ist zeitgemäß. 

Ein modernes Staatsverständnis sollte sich mit Blick auf kollektive Güter am Leitbild des Gewährleis-

tungsstaates orientieren. Nach diesem Leitbild nimmt der Staat nicht mehr im Sinne einer umfassen-

den Gemeinwohlverpflichtung alle öffentlichen Aufgaben selbst wahr. Zwar bleibt der Staat unverän-

dert dem Gemeinwohl verpflichtet, allerdings wandelt sich die Erfüllungsverantwortung in eine Letzt-

verantwortung, die mit einer vielfältig instrumentierten Delegation hoheitlicher Aufgaben einhergehen 

kann. Solange die Zielerreichung und Aufgabenerfüllung sichergestellt sind, steht es dem Staat also 
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frei, unterschiedliche Organisationsformen zu wählen, beispielsweise durch so genannte Private-

Public-Partnerships (PPP), Formen der Privatisierung, Stiftungslösungen, Landschaftspflegeverbände 

usw. Dies bedeutet zum einen keineswegs, dass Privatisierung immer die beste Lösung sein muss. Die 

Delegation von Aufgaben an nicht-staatliche Akteure birgt zum anderen aber für staatliche Verwal-

tungen eine „Gefahr“ insofern, als möglicherweise jene Akteure als Konkurrenten der staatlichen Ad-

ministration  auftreten, die bestimmte Aufgaben effizienter und effektiver umsetzen könnten. Eine 

solche Konkurrenz kann durchaus produktiv sein. Letztlich obliegt dem Staat die Kontrolle über die 

nicht staatlichen Akteure. Diese Aufgabe ist nicht wiederum delegierbar. 

Im Rahmen des Konzepts des Gewährleistungsstaates öffnet sich ein großer Spielraum für Debatten 

um die „besten Lösungen“ im Natur- und Umweltschutz. Genau dies ist die ursprüngliche Bedeutung 

des Begriffes von Wettbewerbsföderalismus. Das „Worum?“ des Wettbewerbs bezieht sich auf die 

Suche nach vollzugsorientierten Konzepten und Strategien im Umwelt- und Naturschutz, nicht auf den 

Standortwettbewerb für Gewerbeansiedlungen. 

 

10. Über den herkömmlichen Regelvollzug hinaus zeichnen sich für die bestehenden Umwelt- 

und Naturschutzverwaltungen neue Herausforderung ab. 

Die Verwaltung soll den Aufgaben folgen. Aufgabenerfüllung im Gewährleistungsstaat bemisst sich 

zentral an Herausforderungen. Der Begriff der Herausforderung enthält Bestimmungen, deren Ver-

ständnis für andere Begriffe wie „Reform“, „Modernisierung“ und „Wettbewerbsföderalismus“ von 

Bedeutung ist. Zum einen enthält der Begriff der Herausforderung eine sog. „Salienz“-Komponente, 

die besagt, dass Herausforderungen etwas sind, dem besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden 

sollte. Zum zweiten enthält er eine „response“-Komponente, die besagt, dass Herausforderungen nicht 

ignoriert oder bagatellisiert werden dürfen, sondern dass die Akteure sich ihnen stellen sollen. Zum 

dritten enthält dieser Begriff eine„Aktualitäts“-Komponente, die besagt, dass Reaktionen auf Heraus-

forderungen nicht beliebig in die Zukunft verschoben werden sollte. Behörden müssen auf bestimmte 

Entwicklungen zeitnah reagieren können. Zudem ist bei langfristigen Zielsetzungen (Feinstaub, TA-

Siedlungsabfall) häufig zu beobachten, dass Politik und Verwaltung lange Zeit untätig bleiben („At-

tentismus“) um dann „kurz vor Toresschluss“ in hektische und häufig unkoordinierte Betriebsamkeit 

zu verfallen („Aktionismus“). Diese „Attentismus/Aktionismus“-Doublette ist ein umweltpolitisches 

Schema, das durch Verwaltungs“reformen“ nicht gefördert werden darf. Des Weiteren enthält der 

Begriff der Herausforderung eine „capacity“-Komponente, die besagt, dass man sich Herausforderun-

gen ohne eine angemessene Ausstattung nicht wirksam stellen kann.  

Derzeit stellen sich den Umwelt- und Naturschutzverwaltungen etliche, teilweise neuartige Herausfor-

derungen, die über einen herkömmlichen Regelvollzug hinsichtlich Planung, Konzeptionalisierung 

und Gestaltung hinausgehen: 

• Orientierung an zielorientierten Programmen der EU 

• Partizipation, Kooperation und Kommunikation mit Betroffenen 
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• Umweltpolitikintegration, Koordination im Mehrebenensystem 

• Medienübergreifende Ansätze 

• Bearbeitung persistenter Umweltprobleme 

• Präsenz auf „höheren“ Politikebenen (etwa EU) 

• Arbeit in Normierungsgremien 

• Erfolgskontrolle, Monitoring 

• Prognoseentscheidungen unter Vorsorgeaspekten 

• Politikintegration, Umwelt- und Naturschutz als Querschnittsaufgabe 

• Abbau von Vollzugsdefiziten. 

Diese Herausforderungen erfordern auf Seiten der Verwaltungen ein entsprechendes Kompetenz- und 

Kapazitätsprofil. Daher hat die Umweltpolitik des Bundes und der Länder im Lichte von Art 20a GG 

die Aufgabe, ein Entsprechungsverhältnis zwischen normativen Zielen, Herausforderungen und Ver-

waltungsstrukturen herzustellen bzw. zu bewahren. Daraus leiten sich die Begriffe der Verwaltungs-

modernisierung bzw. -reform ab. Reformen sind genau diejenigen Veränderungen, die Verwaltungen 

in die Lage versetzen, genannte Herausforderungen zu bewältigen. Eine Kommunalisierung des Um-

welt- und Naturschutzes unter den gegenwärtigen Randbedingungen wird absehbar zu dessen Schwä-

chung führen und damit den Herausforderungen nicht gerecht werden. 

 

VORSCHLÄGE UND EMPFEHLUNGEN: 

 

11. Das Anforderungsprofil der Umweltverwaltungen ist neu zu konzipieren. 

Das Anforderungsprofil enthält vor dem Hintergrund der genannten Herausforderungen folgende 

Komponenten:  

• Erfüllung von Querschnittsaufgaben und Kooperation mit der Verwaltung umweltferner Ressorts. 

• Erarbeitung untergesetzlicher Regelwerke und deren Rückbindung an die Legislative. 

• Kontinuierliche Weiterbildung auf komplexen und dynamisch sich entwickelnden Gebieten, d.h. 

Erneuerung und Erweiterung von Fachwissen. 

• Bewältigung langfristiger Planungsaufgaben unter Einbeziehung der Abschätzung von sich verän-

dernden Randbedingungen (Klimawandel) und Langfristrisiken. 

• Aufnahme partizipativer Elemente in Verwaltungshandeln mitsamt entsprechenden Kompetenzen. 

 

12. Angesichts der aktuellen Situation werden die folgenden konkreten Empfehlungen gegeben: 

12.1 Erhaltung der eigenständigen Umweltministerien im Bund und in den Bundesländern, damit 

der Umwelt- und Naturschutz im Konzert der Interessenvertretungen eine eigene Institution im 

Kompetenz- und Machtgefüge behält.  
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12.2 Wesentliche Stärkung der Bundeskompetenzen in der Umweltgesetzgebung, kritische Über-

prüfung der Möglichkeiten zur Abweichung der Länder von Bundesrecht und Auswertung der 

Inanspruchnahme von Abweichungsbefugnissen. 

12.3 Stärkung der Fachgremien in der Umweltministerkonferenz und den Länderausschüssen (LA-

NA, LAWA). 

12.4 Förderung der vorhandenen Gemeinwohlorientierung außerhalb des staatlichen Sektors, insbe-

sondere von Verbänden und Stiftungen im Bereich Natur- und Umweltschutz. 

12.5 Orientierung der Leistungsermittlung und Bewertung der Umweltverwaltungen nicht an be-

triebswirtschaftlichen Indikatoren, sondern ergebnisorientiert an Umweltqualitätsziele. 

12.6 Den Herausforderungen und Aufgaben angemessene Ausstattung der Behörden mit Personal 

und Sachmitteln, damit diese auch ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen können; dabei Stärkung 

des Sachverstandes und der Mitarbeitermotivation durch geeignete Personalpolitik. 

12.7 Entlastung der Umweltverwaltung von unnötiger Arbeit (unangemessene Berichtspflichten), 

d.h. Entlastung der Verwaltung von Bürokratismus. 

12.8 Überprüfung der Effektivität von „Selbstverpflichtungserklärungen“ der Wirtschaft und ggf. 

Korrektur über ein Gesetzgebungsverfahren und Kontrolle durch staatliche Stellen.  

12.9 Verbesserung von Zertifizierungsverfahren und -inhalten durch Überprüfung der Standard 

setzenden Institutionen („Kontrolle der Kontrolleure). 
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8. Vilmer Thesen zur „Biomasseproduktion“1 
 

NORBERT WIERSBINSKI, KATHRIN AMMERMANN, NICOLE KARFYLLIS, KONRAD OTT, 
REINHARD PIECHOCKI, THOMAS POTTHAST und BEATRIX TAPPESER 

 

Vorbemerkung 

Angesichts knapper fossiler Energieträger und der Folgen des Klimawandels sind in den letzten Jahren 

nachwachsende Rohstoffe einschließlich der anfallenden biogenen Reststoffe für die Energiegewin-

nung unter Bezeichnungen wie „Biomasse“, „Bioenergie“, „Biogas“, „Biowärme“ oder „Biosprit“ zu 

Hoffnungsträgern für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung geworden:  

• In den Land- und Forstwirtschaften zeichnet sich angesichts stark steigender Holzpreise eine pro-

fitable Zukunftsperspektive ab; 

• Im Klimaschutz hofft man auf eine erhebliche Senkung des Ausstoßes an CO2, indem fossile 

Brennstoffe durch Biomasse substituiert werden;  

• Die Wirtschaft verspricht sich gute Exportchancen für hochentwickelte Technik auf dem Gebiet 

der alternativen Energieversorgung. 

Alle Anzeichen scheinen dafür zu sprechen, dass sich die Erzeugung von „Bioenergie“ zu einem do-

minierenden Teil eines Marktes entwickelt, der Land-, Forst- und Energiewirtschaft verbindet und 

grundlegend verändert. Mit der stetig steigenden Biomasse-Euphorie nimmt jedoch die Zahl kritischer 

Stimmen zu: 

• Eine ungebremste Massenproduktion nachwachsender Rohstoffe für die Energieproduktion lässt 

eine weitere Intensivierung der Landwirtschaft und damit einhergehend eine Zunahme ökologi-

scher Probleme befürchten; 

• Die Vorzüge der CO2-Bilanz einer industriellen Anbaupraxis sind zumindest für Teile der geplan-

ten Nutzungen ausgesprochen strittig; 

• Die bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeiten zwischen den Industrieländern 

als Energiekonsumenten und den Entwicklungsländern als Anbauländer könnten sich durch die 

Verdrängung des Anbaus von Nahrungspflanzen weiter vergrößern.  

Darüber hinaus sind schwerwiegende Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu befürchten, denn 

ein forcierter Anbau von Energiepflanzen mit den Methoden der industrialisierten Landwirtschaft stei-

gert bereits den Nutzungsdruck auf Naturschutzflächen, beschleunigt die Belastung von Ökosystemen 

und erhöht den Verlust an biologischer und landschaftlicher Vielfalt.  

Maßgebliche nationale Verbände und Institutionen haben die Gefahren und möglichen Fehlentwick-

lungen bereits thematisiert: Hierzu gehören u.a. das Bundesamt für Naturschutz (BfN), der Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Deutsche Rat für Landespflege (DRL), der Natur-

schutzbund Deutschland (NABU), der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind im Jahre 2008 in Natur und Landschaft (83. Jg.) Heft 1, S. 19-25 publiziert worden. 
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(SRU), das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie der Worldwide Fund for Nature 

(WWF).  

Ziel der Vilmer Sommerakademie 2007 war es, mit VertreterInnen dieser Institutionen sowie weiteren 

ExpertInnen die Problemlage zu diskutieren und sich besonders den Grundsatzfragen zuzuwenden: 

hierzu gehören die ethischen Aspekte, die ökonomischen und ökologischen Folgen aus dem Blickwin-

kel der Gerechtigkeit, übergreifende Zielvorstellungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft sowie 

die Problematik der Lebensstile insbesondere in den Industrieländern. Die folgenden Thesen bauen auf 

den Erkenntnissen der genannten Studien auf. Es sei betont, dass diese Thesen kein Konsenspapier der 

beteiligten Personen und Institutionen sind.2 Grundlegende Übereinstimmung bestand jedoch darin, 

dass die verstärkte Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für die Energieproduktion ein wesentli-

ches Potential für eine nachhaltige Entwicklung in sich birgt, wobei es aber unbedingt darauf an-

kommt, sozial- und naturverträgliche Nutzungsformen zu entwickeln. Nachwachsende Rohstoffe stel-

len Biomasse für verschiedenste menschliche Nutzungen zur Verfügung: Nahrungsmittel, Energieträ-

ger, Industrierohstoff und weitere Nutzungsformen der biologischen Vielfalt, so dass stets abzuwägen 

ist, für welches der genannten Felder Biomasse vorwiegend zu nutzen ist. 

 

THESEN 

 

A ZUM BEGRIFF DER BIOMASSE 

 

1. Der naturwissenschaftliche Terminus „Biomasse“ wurde infolge der Energiekrise und des 

Klimawandels normativ aufgeladen und ist zum Symbolbegriff für den Einstieg in ein „Zeitalter 

der erneuerbaren Energien“ geworden.  

In der Ökologie wird unter Biomasse die Gesamtheit der biochemisch synthetisierten Masse an orga-

nischem Material der Organismen bzw. in ökologischen Systemen verstanden. Dieser naturwissen-

schaftlichen Definition folgend, gelten sowohl pflanzliche und tierische Nahrungsmittel, organische 

Energieträger und Industrierohstoffe sowie weitere der Natur entnommene Rohstoffe als „Biomasse“. 

Im deutschen Recht ist mit der „Biomasseverordnung“ eine eigenständige Definition geschaffen wor-

den: „Anerkannte Biomasse“ umfasst hier alle „Energieträger aus Phyto- und Zoomasse“ einschließ-

lich der „Abfälle und Nebenprodukte pflanzlicher und tierischer Herkunft aus der Land-, Forst- und 

Fischwirtschaft“3. 

 

                                                      
2 Sehr verbunden sind wir den TeilnehmerInnen, die sich auf die intensive Diskussion des Thesenantwurfs einge-
lassen haben, und denen wir zahlreiche Anregungen für die weiteren Ausformulierung verdanken.  
3 Biomasseverordnung (18. Aug. 2005) Vgl. BGbl. I Nr. 49 vom 17. Aug. 2005 S. 2419 
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2. Die inflationäre Vielfalt an Wortschöpfungen sowie die äußerst heterogenen Wortverwendun-

gen offenbaren die Wirkungsmächtigkeit konträrer „Öko-Utopien“, die sich im Begriff der 

„Bio-Masse“ widerspiegeln. 

Im Zusammenhang mit der Anfang der 1970er Jahre einsetzenden Diskussionen um die Grenzen des 

Wachstums und die Energie- bzw. Ressourcenkrisen sowie durch die aktuelle Diskussion um den 

Klimawandel hat die Vorsilbe „Bio-“ eine positiv konnotierte Bedeutung erfahren, weil „biologisch“ 

mit erwünschter Natürlichkeit im Sinne von Naturverträglichkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit as-

soziiert wird. Letztlich verbirgt sich dahinter die Sehnsucht, den Anspruch auf völlige Naturbeherr-

schung aufzugeben, sich (wieder) als Teil der Natur zu begreifen und sich als Mensch behutsam einzu-

fügen in die Kreisläufe der Natur. 

Die gegenwärtige Biomasse-Euphorie ist Ausdruck eines für das neoklassische Wirtschaftsverständnis 

charakteristischen Optimismus, die zu Ende gehenden Ressourcen durch neue zu ersetzen und eine 

„Weiter-so“-Politik bzgl. Energieverbrauch und Konsumverhalten zu legitimieren. Dahinter verbirgt 

sich der Anspruch auf grenzenlose Nutzung und Ausbeutung der Natur. Dieser Zugang auf die Natur 

spiegelt sich in der Vielfalt an neuen „Wortungetümen“ wie z. B. Biokraftstoffquotengesetz, Biomas-

sebereitstellungskette, Biomassenutzungskonzepte, Biogaseinspeisungsstrategien, Energiemaispotenti-

alberechnung, Biomassekraftstoffnutzung wider. 

Mit dem normativ aufgeladenen Begriff „Bio-Masse“ werden auf diese Weise in einer Wortkonstruk-

tion die beiden konträren Öko-Utopien wiederbelebt: Die Vorsilbe Bio suggeriert, dass nunmehr alles 

„biologisch“ und „friedvoll“ passieren soll. Die sich anschließenden technizistisch klingenden Wort-

konstrukte spiegeln in Verbindung mit dem Wort Masse die machtvollen Totalansprüche auf Naturbe-

herrschung wider. 

 

B BIOENERGIE, KLIMAWANDEL UND FORTSCHRITTSGLAUBE 

 

3. Eine Energiegewinnung aus Biomasse kann – und muss – zur deutlichen Verminderung der 

Emissionen von Treibhausgasen führen.  

Die weltweite Energiewirtschaft ist an einer Wegscheide angelangt. Dringend notwendig ist die Ab-

kehr von fossilen Energieträgern und die Substitution durch erneuerbare Energieträger. Während bei 

nachwachsenden Rohstoffen in einem Jahr das verbraucht wird, was im nächsten Jahr oder – bei Holz 

– in wenigen Jahrzehnten wieder nachwächst, nutzt die Menschheit bei Kohle, Erdgas und Erdöl in 

einem Jahr das, was die Natur in 500 000 Jahren oder mehr angesammelt hat. Auch Torf gehört als 

fossiles Sekundärprodukt der Zersetzung nicht zu den nachwachsenden Rohstoffen. 

Nachwachsende Rohstoffe können und sollen dazu beitragen, die Folgen des von Menschen verur-

sachten Klimawandels (Temperaturerhöhung, schmelzende Eisschilde, anthropogen verstärkte Natur-

katastrophen) abzuschwächen. Es besteht aber die Gefahr von Fehlentwicklungen, wenn die nach-
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wachsenden Rohstoffe nicht umweltverträglich und klimaschutzorientiert angebaut und genutzt wer-

den. 

 

4. Das Ziel einer Substitution der knapper werdenden fossilen Energieträger durch nachwach-

sende Rohstoffe führt in die Sackgasse, solange der für den Lebensstil der westlichen Welt typi-

sche Energiekonsum beibehalten bzw. gesteigert wird. Notwendig ist die drastische Senkung des 

Energieverbrauchs, die Steigerung der Energieeffizienz sowie eine Suffizienz-Revolution durch 

veränderte Wohlstandsmodelle.  

Nordamerika und Europa verbrauchen gegenwärtig 63 % des weltweit geförderten Mineralöls und 40 

% der verfügbaren Kalorien, obwohl sie nur 16 % der Weltbevölkerung ausmachen. Der zunehmende 

Fleisch-Konsum, der damit verbundene hohe Wasserverbrauch und der Kohlendioxidausstoß sowie 

die Reduktion der Lebensmittelverschwendung müssen zu prioritären Feldern für eine Strategie zur 

Verbesserung der weltweiten Ernährungssicherung werden. Eine umweltverträgliche, nachhaltige 

Biomasseproduktion muss eingebettet sein in eine globale Energiewende, die auf drei Säulen beruht:  

• Suffizienz: Drastische Energieeinsparung durch veränderte Wohlstandsmodelle und Lebenswei-

sen; 

• Effizienz: Rationelle Energieverwendung durch modernste Technologien; 

• Substitution: Nachhaltige Nutzung aller regenerierbaren Energieträger. 

 

5. In den vergangenen 200 Jahren hat das Industriesystem immer größere Mengen an Rohstof-

fen und Energie durch die sozialen und wirtschaftlichen Systeme geschleust. Der notwendige 

Umstieg auf erneuerbare Ressourcen muss einhergehen mit einer Abkehr von einer unreflek-

tierten Wachstumsgläubigkeit und einem naiven Fortschrittsoptimismus. 

In den westlichen Gesellschaften wurde der Knappheit von Energieträgern durch den Umstieg auf 

neue Energiequellen und den damit verbundenen neuen Technologien begegnet, verbunden mit einer 

Globalisierung ihrer Lager- und Abbaustätten: Auf die Knappheit der nachwachsenden Ressource 

Holz folgte die Nutzung fossiler Brennstoffe, insbesondere der Kohle. Auf die „Öl(preis)krisen“ folgte 

der Ausbau der Gasnutzung und zugleich der (nichtfossilen, aber ebenfalls ressourcenlimitierten) 

uranbasierten Atomenergie. Als Antwort auf die Problematik des Klimawandels aufgrund der CO2-

Emissionen fossiler Brennstoffe wird einerseits die Atomenergie weiter propagiert, andererseits auf 

Technologien gebaut, die nachwachsende Rohstoffe einsetzen, um das bestehende  Niveau an Ener-

gieverbrauch zu halten oder sogar auszubauen. Angesichts der weltweiten Verbreitung des westlichen 

Modells der Energienutzung sowie der Risikoproblematik der Atomenergie und der begrenzten Res-

source Anbaufläche ist insgesamt absehbar, dass trotz technischer Innovationen keinesfalls Energie in 

weiter steigendem Ausmaß langfristig, bei geringem Risiko und verlässlich – also nachhaltig - zur 

Verfügung gestellt werden kann. 
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C AUSWIRKUNGEN AUF NATUR UND LANDSCHAFT 

 

6. Nur bei deutlich veränderten Anbausystemen für Energiepflanzen kann einer Verschlimme-

rung der Auslaugung der Böden, einer weiteren Absenkung des Grundwassers und einer Belas-

tung der Umweltmedien, wie sie durch eine industrielle Landwirtschaft verursacht werden, ent-

gegen gewirkt werden.  

Sowohl national als auch international erfolgt die Biomasseproduktion vorwiegend mit den Methoden 

der industrialisierten Landwirtschaft, die weltweit zu den größten Energieverbrauchern zählt. Nach 

wie vor werden hierbei große Mengen an Energie gebraucht, u.a. für die Erzeugung von Dünger und 

chemischen Zusätzen, für den Betrieb und die Wartung der Maschinen, für die Bewässerung, die 

Trocknung und die Verarbeitung von Produkten. Der Einsatz von Pestiziden ist ebenso die Regel wie 

lange Transportwege hin zu zentralisierten Anlagen (u.a. Raffinerien). Eine nachhaltige Biomassepro-

duktion muss zukünftig unter energiesparenden und effizienzsteigernden Rahmenbedingungen erfol-

gen. Hierzu gehören u. a. der Einsatz moderner erneuerbarer Energiesysteme, die optimale Verwen-

dung organischer Abfälle sowie die Zusammenführung von Ackerbau und Viehzucht. Positive Aus-

wirkungen auf den Naturhaushalt wären möglich, wenn bislang intensiv genutzte Ackerflächen durch 

nachhaltige Anbauformen zur Biomasseproduktion abgelöst werden. So könnte z. B. der durch den 

wachenden Flächenanteil von Mais forcierten Bodenerosion durch einen Zweikulturenansatz – energe-

tisch verwertbare Untersaat, Direktsaat oder Mulchen – entgegengewirkt werden, sofern der Wasser-

haushalt davon nicht negativ beeinträchtigt wird. 

 

7. Bei der verstärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe können eine Überbeanspruchung der 

Böden sowie eine Zerstörung von Ökosystemen den Verlust an Biodiversität weiter forcieren.  

Nationale Aspekte: Landnutzungsänderungen zur Schaffung neuer Anbauflächen wie z.B. die Tro-

ckenlegung von Mooren und der Umbruch von Grünland forcieren den Verlust an Biodiversität. Die 

regional starke Konzentration auf einzelne Energiepflanzenarten wie Mais (wegen der hohen Energie-

ausbeute in Biogasanlagen) sowie Raps (wegen der besonderen Eignung zur Biodieselerzeugung) hat 

in verschiedenen Regionen bereits zur Verengung der Fruchtfolgen geführt, die den Verlust an Kultur-

artenvielfalt weiter vorantreiben. Auch eine Intensivierung der Grünlandnutzung zur Produktion von 

Gras-Silage als Koferment von Biogasanlagen zerstört sensible Biotope durch erhöhte Nährstoffzufuhr 

und gesteigerte Schnitthäufigkeit trägt zur Verringerung der Artenvielfalt bei.  

Ein gegenteiliger Effekt könnte erzielt werden, wenn biomassereiche, alte Kulturpflanzensorten als 

Energiepflanzen eine Renaissance erleben könnten. Auf diese Weise ließe sich ein Beitrag für die Er-

haltung der genetischen Vielfalt alter Kulturpflanzensorten leisten. 

Internationale Aspekte: Problematisch ist der neue Trend der Biomasseproduktion besonders für die 

tropischen Regenwälder. Ein Beispiel hierfür ist Malaysia, das jährlich nahezu 5 Millionen Tonnen 

Palmöl produziert. Diese neuen Plantagen sind für knapp 90 % der Regenwaldabholzung verantwort-
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lich, die dort zwischen 1985 und 2000 erfolgten. Weitere 6 Millionen ha Regenwald sollen in Malay-

sia in Palmölplantagen umgewandelt werden. In Indonesien sogar 16,5 Millionen ha. Vergleichbare 

Entwicklungen gibt es in Brasilien hier zur Erzeugung von Zuckerrohr. Diese neue Gefahr für die 

Regenwälder bedeutet weiteren Verlust dieser besonders artenreichen Regionen. 

 

8. Der sich abzeichnende Trend, statt Lebensmittel vermehrt „Energiepflanzen“ zu produzieren, 

kann die Beeinträchtigungen der gewachsenen Kulturlandschaft weiter forcieren und bedeut-

same Sinn stiftende Landschaftsbilder zunehmend zerstören.  

Die Biomasseproduktion wird das gewohnte Bild von Landschaften sowohl auf Acker- und Grünland 

als auch auf Waldflächen wesentlich verändern. Bestimmte Sorten von Mais, Hanf und Chinaschilf 

erreichen beträchtliche Höhen von fünf und mehr Metern und führen zum Verlust von ökologischem 

Strukturreichtum. Monokulturen können zu beträchtlichen Zielkonflikten mit Landschaftsschutz und 

Tourismus führen. Zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung könnte die „Rückkehr“ zu früheren Land-

nutzungsformen wie z.B. Niederwäldern führen. Da in Deutschland die Biomasseerzeugung auf Ä-

ckern die größere Rolle spielen wird, ist über den Einsatz von Mischkulturen, die eine größere struktu-

relle, farbliche und biologische Vielfalt ermöglichen, nachzudenken. Darüber hinaus könnte in den 

Begleitfloren den Ackerwildkrautgemeinschaften neuer Lebensraum gegeben werden.  

 

9. Ungeachtet des zunehmenden Anbaus von Energiepflanzen muss das ehrgeizige Ziel, auf 20% 

der Agrarfläche Deutschlands Ökolandbau zu betreiben, weiter verfolgt bzw. wieder aufge-

nommen werden. 

Viele Studien zum Biomassepotential prognostizieren für die neuen Mitgliedsstaaten der EU Ertrags-

steigerungen von bis zu 100 Prozent in den folgenden 20 bis 40 Jahren. Auch für die alten EU-Staaten 

werden beträchtliche Steigerungen erwartet. Grundlage dieser Erwartungen ist die weitere Industriali-

sierung der Landwirtschaft. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu dem gewünschten Ausbau des 

ökologischen Landbaus, der auf mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet und weni-

ger treibhausgasintensiv ist. Angesichts dieser Konfliktlage sind politische Weichenstellungen not-

wendig. Mittels Mischkulturen und Fruchtfolgen könnte mit Hilfe des Energiepflanzenbaus der Aus-

bau des ökologischen Landbaus befördert werden. Unter ungünstigen Rahmenbedingungen droht eine 

weitere Verdrängung des ökologischen Landbaus auf Ungunststandorte.  

 

10. Die Biomasseproduktion mittels Energiepflanzen birgt die Gefahr, zur Legitimierung der 

aus verschiedenen Gründen ausgesprochen strittigen Agro-Gentechnik beizutragen, und letzt-

lich hierdurch die Erhaltung der Biodiversität weiter zu bedrohen. 

Die derzeit ökonomisch relevantesten Eigenschaften der Agro-Gentechnik sind die Herbizidresistenz 

(HR - mehr als 70% aller GV-Pflanzen) bei Soja, Mais, Baumwolle und Raps sowie die Insektenresis-
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tenz (Bt) bei Mais und Baumwolle. Auf ca. 8 % der Anbaufläche weltweit wachsen Pflanzen mit einer 

Kombination dieser gentechnisch ermöglichten Eigenschaftsveränderungen. 

Groß angelegte Versuche in England haben gezeigt, dass bei einem Anbau von HR-Pflanzen die Viel-

falt der Blütenpflanzen auf dem Acker und vor allem in der Ackerbegleitflora sowie in Folge die an 

und auf ihnen lebenden Insekten deutlich reduziert wird. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Insekten-

resistenz beim Mais auch Nichtziel-Schmetterlinge  und andere Nichtzielorganismen schädigen kann. 

Raps ist aufgrund seiner biologischen Eigenschaften und der Tatsache, dass viele kreuzungsfähige 

Verwandte in Europa anzutreffen sind, nicht koexistenzfähig. Hier würde eine Nutzung langfristig das 

Aus für einen gentechnikfreien Anbau bedeuten. Auch beim Anbau von Mais als Energiepflanze sind 

aufgrund der Windbestäubung Zweifel angebracht, ob bei einer großflächigen Nutzung ein gentech-

nikfreier Anbau weiterhin gewährleistet werden kann. Ein Ausbau von Monokulturen und eine weitere 

Intensivierung des Pestizideinsatzes, wie er durch HR- und IR-Kulturen ermöglicht wird, widerspricht 

den politisch gesetzten internationalen Zielen von „Stop the loss“ und einer umwelt- und biodiversität-

serhaltenden Landwirtschaft. Transgene Bäume sind aufgrund ihrer Langlebigkeit und der erwartbaren 

großflächigen Verbreitung gentechnisch vermittelter Eigenschaftsveränderungen mit einer nachhalti-

gen Forstwirtschaft und einer Erhaltung von Wäldern nicht vereinbar. 

 

D GERECHTIGKEIT, VERANTWORTUNG UND LEBENSSTILE 

 

11. Biomasse ist keinesfalls eine unbegrenzt verfügbare Ressource. Der steigende Biomassebe-

darf führt national sowie international zu einer problematischen Konkurrenz zwischen Nah-

rungserzeugern und Energiepflanzenanbau. 

Erneuerbar bedeutet nicht unerschöpflich: Für nachwachsende Rohstoffe stehen in der Bundesrepublik 

nur begrenzt Produktionsflächen zur Verfügung. Der Anbau von Biomasse, der z. Zt. auf 1,6 Mio. 

Hektar erfolgt, lässt sich bis zum Jahr 2030 höchstens auf bis zu 4 Mio. Hektar vergrößern. Selbst bei 

der zusätzlichen effektiven Nutzung biogener Reststoffe kann die Biomasse zum Primärenergiebedarf 

bis zum Jahr 2030 maximal 10 % beitragen. Sollen die anspruchsvollen Ziele der Bundesrepublik (u. 

a. Vergrößerung des Biokraftstoffanteils an der Gesamtmenge an Otto- und Dieselkraftstoff bis 2020 

auf 17 %!) erreicht werden, ist ein forcierter Import von Biomasse nötig, der jedoch in den Entwick-

lungsländern die problematische Konkurrenz zwischen Nahrungserzeugung und Energiepflanzenan-

bau verstärken kann.  

Die Preise für Nahrungsmittel und für nachwachsende Rohstoffe sind politische Preise, die auf europä-

ischen und nationalen Handelsvereinbarungen, landwirtschaftlichen, industriellen und wissenschaftli-

chen Förderprogrammen beruhen. Diese Instrumente  hätten das Potential, Steuerungsmöglichkeiten 

zu entfalten, um gerechte und nachhaltige Entwicklungspfade zu fördern sowie nicht umweltgerechte 

Maßnahmen politisch in Grenzen zu halten. Hier sind sowohl die EntscheidungsträgerInnen in Politik 

und Verwaltung als auch alle StaatsbürgerInnen in der Verantwortung.  
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12. Die weltweit rapide steigende Nachfrage nach mehr Energie kollidiert mit dem Recht der 

Menschen auf ausreichende Nahrungsproduktion in den Entwicklungsländern.  

Die Euphorie des Biomasseanbaus, und insbesondere der Erzeugung pflanzlicher Treibstoffe („Bio-

sprit“) hat zu einer hochproblematische Konkurrenz zwischen den 800 Millionen Autobesitzern einer-

seits und andererseits den 2 Milliarden Menschen andererseits geführt, die unter der Armutsgrenze 

leben. In den autoreichen USA wird bereits ein Sechstel der gesamten Maisernte des Landes für die 

Treibstoffproduktion verwendet. Doch selbst wenn die USA ihre gesamte Getreideernte für Biosprit 

(Ethanol) nutzen würde, wäre erst 16 % des nordamerikanischen Spritbedarfs für Fahrzeuge gedeckt. 

Dies erklärt den hohen Bedarf an Importen aus den Entwicklungsländern, in denen auf immer mehr 

Flächen Biosprit statt Lebensmittel erzeugt wird. Da in den Entwicklungsländern die Umweltstandards 

niedrig sind und die Ausbeutung humaner und ökologischer Ressourcen hoch, ist der Import von 

Pflanzentreibstoffen aus Entwicklungsländern wesentlich billiger, als die in der EU oder in den USA 

erzeugten vergleichbaren Produkte. Notwendig sind daher verbindliche Standards für importierte 

pflanzliche Treibstoffe und entsprechende Zertifikate. Darüber hinaus muss bei Importen von Pflan-

zentreibstoffen aus Entwicklungsländern sichergestellt werden, dass der Zugang zu Nahrungsmitteln 

für die lokale Bevölkerung vorrangig gesichert ist (Sozialstandards). Solange dies nicht gewährleistet 

werden kann, sollte die EU auf den Import von Pflanzentreibstoffen verzichten. Dies erfordert einen 

Verzicht auf die Ziele der Bundesregierung einen Anteil von 17% regenerativer Energien bei Treib-

stoffen bis 2020 zu erreichen. 

 

13. Nur eine drastische Reduzierung des Energiekonsums und der Lebensmittelverschwendung 

der Industrieländer sowie eine Förderung einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung in den 

Entwicklungsländern können die drohenden ökologischen und sozialen Konflikte um Nahrung 

und Energie vorbeugen.  

Der Bedarf der EU an landwirtschaftlicher Fläche überstieg bereits im Jahr 2000 das eigene Flächen-

kontingent um 18 % aufgrund des hohen Fleischkonsums und der hieraus resultierenden Futtermittel-

importe. Der zu erwartende Anstieg an Importen von Biokraftstoffen könnte diesen Wert auf über 30 

% steigern, d. h., die Befriedigung europäischer Bedürfnisse benötigt riesige Flächen außerhalb Euro-

pas. Dieser Anspruch auf Flächen in den Entwicklungs- und Schwellenländern reduziert die Möglich-

keiten der Bekämpfung von Armut und Hunger und ist ethisch nicht zu rechtfertigen.  

Wenn die Biomasseproduktion instrumentalisiert wird für eine Entwicklung nach dem Motto „Weiter 

so“, dann werden sich die Probleme, die sich aus der ohnehin bereits vollzogenen Überschreitung der 

Tragekapazität der Ökosysteme sowie der sozialen Systeme ergeben, weiter verstärken. Gerade im 

Zeitalter der erneuerbaren Energieträger ist eine „Land-Ethik“ erforderlich. 
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14. Genderaspekte sind bei der Implementierung nachhaltiger Landnutzungsformen verstärkt 

zu berücksichtigen. 

In vielen Teilen der Welt, insbesondere in Entwicklungsländern, leisten Frauen einen Großteil der 

anfallenden land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten, obwohl sie nur in geringem Ausmaß über Land-

besitz, Eigentums- und Pachtrechte verfügen, und nur eingeschränkt am Gewinn aus den Erträgen 

ihrer Arbeit beteiligt werden. Insbesondere die Vorbereitung des Saat- und Pflanzguts und die oft 

mühselige Bewässerung sind – global betrachtet – fast hauptsächlich Frauenarbeit. Im Zuge der Gen-

der Mainstreaming-Offensive der EU ist daher für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen dies-

seits und jenseits der EU die Forderung nach „Fair Play und Equality“ nachdrücklich zu unterstützen. 

In Entwicklungs- und Schwellenländern sind Frauen, und auch die sie begleitenden Kinder, nicht sel-

ten erheblichen Gesundheitsrisiken bei der Landarbeit ausgesetzt, z.B. durch den großflächigen Ein-

satz von Pestiziden und mangelnde Ausrüstung mit Schutzkleidung. Wie in der Lebensmittelprodukti-

on so hat auch beim Anbau energetisch und stofflich genutzter Pflanzen die Gesundheit der Landarbei-

ter und -arbeiterinnen oberste Priorität, vor der Optimierung der Ertragszuwächse. 

In jüngster Zeit wendet sich gerade die entwicklungs- und umweltpolitisch motivierte Forschung der 

Genderthematik zu, weil Frauen als „Wissensressource“ indigenen Wissens um Nachhaltigkeit, v.a. 

der Erhaltung der Biodiversität, in den Fokus der Aufmerksamkeit gelangen. Derartige Forschungen 

und Policy-Strategien sind in Zukunft verstärkt zu unterstützen. 

Nicht zuletzt birgt diese Einsicht auch einen Hinweis für die zu öffnenden Strukturen der hiesigen 

Institutionen und Unternehmen der Agrar- und Forstwirtschaft, aber auch des Naturschutzes, in denen 

Frauen in Führungspositionen bislang immer noch stark unterrepräsentiert sind. 

 

E PRAXISRELEVANZ UND KONKRETE FORDERUNGEN 

 

15. Die derzeit segmentierten Förderansätze zur Biomassenutzung sind zu ersetzen durch eine 

nachhaltige Förderungsstrategie, die die klimaschutzrelevanten Nutzungen optimiert und einen 

nationalen, europäischen und internationalen Ordnungsrahmen für einen umweltgerechten An-

bau schafft. 

Die historisch gewachsenen segmentierten Förderansätze (Biokraftstoff vs. Strom- und Wärmeerzeu-

gung) verhindern die optimale Ausschöpfung der Biomassepotentiale zum Klimaschutz und sind aus 

Sicht des Naturschutzes oft kontraproduktiv. Notwendig ist daher die Entwicklung einer integrierten 

Biomassestrategie, in der u.a. der Vorrang der stofflichen Nutzung von Biomasse vor der Energieer-

zeugung überzeugend begründet wird. Die Biomassenutzung darf nicht isoliert von den anderen er-

neuerbaren Ressourcen wie Sonne, Wind und Wasser hinsichtlich der Klimaschutzpotentiale betrach-

tet werden und auch nicht losgelöst von den Zielen zur Bewahrung der biologischen Vielfalt Stattdes-

sen ist ein bzgl. Klimaschutz optimierter naturschutzverträglicher Einsatz anzustreben. Hierzu findet 

sich in den eingangs erwähnten aktuellen Studien eine Vielzahl von Vorschlägen.  
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16. Weitere konkrete Forderungen 

 

16.1 Die Erkenntnis, dass die Nutzung von Biomasse zur Strom- und Wärmeerzeugung aus Sicht 

des Klimaschutzes wesentlich günstiger ist im Vergleich zur Nutzung von Biomasse als Kraft-

stoff, sollte sich in der politischen Rahmensetzung widerspiegeln. 

16.2 Die Effizienz der Biomassenutzung sollte auf der Grundlage von Energie- und Umweltbilan-

zen vom Anbau bis zur Verwertung mittels entsprechender Förderpolitik gesteigert werden 

(u.a. Nutzungskaskaden, Kraft-Wärme-Kopplung).  

16.3 Die Förderpolitiken sollten mittels vergleichbarer und transparenter Energie- und Umweltbi-

lanzen kontinuierlich evaluiert und optimiert werden; Gesamtwirkungsgrade unterschiedlicher 

Prozessketten sind daher zu beachten. 

16.4 Die Entwicklung von Kleinanlagen (auch für den Export) sowie die Etablierung dezentraler 

Versorgungsnetze (Mikrogasnetze, Wärme) mit Wertschöpfung im ländlichen Raum sollte 

grundsätzlich gefördert werden. 

16.5 Biomasse-Importe aus Entwicklungs- und Schwellenländern dürfen einer umweltschädlichen 

Herstellungspraxis in den Erzeugerländern keinen Vorschub leisten. Notwendig ist daher die 

Einführung rechtlich verbindlicher Standards sowie glaubhafter Nachweissysteme (z.B. Zerti-

fizierungen). 

16.6 Verbindliche umweltfachliche Standards sollen im Rahmen eines internationalen Überein-

kommens zwischen den Import- und Exportstaaten geschaffen werden. Solange dies noch 

nicht gelungen ist, sollte eine einseitige Durchsetzung (national, EU) der Umweltstandards ge-

genüber den Erzeugerländern erfolgen. 

16.7 Die Nutzung der Biomassepotentiale aus der Landschaftspflege und der Tierhaltung (Gülle, 

Festmist) sind dem Anbau von Energiepflanzen vorzuziehen. 

16.8 Beim Anbau von Energiepflanzen ist eine mindestens dreigliedrige Fruchtfolge einzuhalten. 

Schädliche Bodenverdichtungen und negative Auswirkungen auf die Humusbilanz sind zu 

vermeiden sowohl Stickstoffbilanzüberschüsse auf ein geringes Maß zu reduzieren. 

16.9 Die Nutzung alternativer Energiepflanzen und die Entwicklung standortspezifischer Anbau-

systeme (Zwei-Kulturen-Systeme, mehrjährige Kulturen, Mischkulturen, alley cropping) sollte 

durch entsprechende Förderprogramme  gezielt nach ökologischen Zielvorgaben weiterentwi-

ckelt werden. 

16.10 Die bestehenden ökologischen Standards für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion („gute 

fachliche Praxis“ sowie europ. Vorgaben des Cross Compliance) bedürfen der Überarbeitung 

und müssen grundsätzlich auch für den Anbau nachwachender Rohstoffe gelten und umgesetzt 

werden. 
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16.11 Der Bio-Anbau von Energiepflanzen sollte gefördert werden, damit auf chemisch-synthetische 

Pflanzenschutzmittel und mineralische Stickstoff-Düngung verzichtet werden kann (Mindest-

standard: EU-Bio-Verordnung). 

16.12 Auf gentechnisch veränderte Organismen sollte beim Energiepflanzenanbau verzichtet wer-

den, um Risiken für die biologische Vielfalt zu verringern. 

16.13 Beim Biomasseanbau sind die lokalen Schutzgebietsziele zu berücksichtigen (z.B. FFH, SPA) 

wie z.B. die Erhaltung entsprechender Habitatstrukturen für geschützte Vogelarten in EU-

Vogelschutzgebieten. 

16.14 Die Trockenlegung von Mooren sowie der Umbruch von Dauergrünland sind zu verbieten. 

Eine Abschöpfung von Biomasse  darf allenfalls auf degradierten Moorstandorten stattfinden, 

sofern diese wieder vernässt wurden und dieser Nutzung keine Naturschutzziele entgegenste-

hen. 

16.15 Biomasseanbau darf nicht zu Lasten von Primärwäldern erfolgen. 

16.16 Für die Nutzung von Tod- und Schwachholz aus der Forstwirtschaft sind verbindliche Gren-

zen festzulegen. Ein Mindestanteil an Todholz im Wald/Forst ist sicherzustellen und zusätzli-

che Zerschneidungseffekte durch die Erschließung dieser Potentiale sind zu vermeiden. 

16.17 Die Anbauflächen für Energiepflanzen sollten durch Saumstrukturen und Ausgleichsflächen in 

die Landnutzung und Kulturlandschaft eingegliedert werden (z.B. Blühstreifen am Ackerrand, 

artenreiche Waldsäume an Energieholzplantagen; ein Mindestanteil ökologischer Ausgleichs-

flächen ist festzulegen). 
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Abb. 9: Vilm im Klimawandel? 
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9. Vilmer Thesen zum Naturschutz im Klimawandel1 
 

KONRAD OTT, CORDULA EPPLE, HORST KORN, REINHARD PIECHOCKI, THOMAS POTTHAST,  
LIESKE VOGET und NORBERT WIERSBINSKI 

 

Vorbemerkung 

Der Klimawandel und seine Folgen stellen ein zentrales Thema des 21. Jahrhunderts dar – nicht zu-

letzt für den Naturschutz. Bewährte Naturschutzkonzepte werden durch den Klimawandel mit neuen 

Fragestellungen konfrontiert. Wie kann und soll unter solchen Bedingungen Landnutzung gestaltet 

werden? Welche Elemente und Zustände von global sich wandelnder Natur sollen in Schutzprogram-

me und -gebiete einbezogen werden? Wie gehen Akteure und Betroffene mit großen, womöglich irre-

versiblen Verlusten von Natur und Ökosystemdienstleistungen um? Wie kann die Motivation, sich für 

Naturschutz zu engagieren, unter den Bedrohungsszenarien einerseits und dem bereits stattfindenden 

Wandel andererseits erhalten werden? All dies stellt zwar keine völlig neue Problemlage für den Na-

turschutz dar, denn Gefährdung und Verlust von vertrauter Natur gab es schon immer, doch Ausmaß 

und Geschwindigkeit haben eine neue Dimension erreicht und sind  global. Zudem kann „Belohnung“ 

für richtiges Handeln heute angesichts der Langsamkeit der Klimaprozesse erst in einigen Jahrzehnten 

in Aussicht gestellt werden. 

Im fächerübergreifenden Gespräch zwischen VertreterInnen der Ökologie, der Ethik, der Kulturwis-

senschaften und der Naturschutzpraxis wurden diese Themen auf der 8. Vilmer Sommerakademie 

„Natur schützen im Klimawandel“ von 13. bis 17.07.2008 diskutiert. Die folgenden Thesen sollen die 

Debatte um Klimawandel und Naturschutz befördern. Sie wollen sich auch konkret auf die derzeit zu 

gestaltende nationale (deutsche) Anpassungsstrategie richten und diesbezüglich Vorschläge machen. 

Wie auch frühere Thesen der Vilmer Sommerakademien fassen sie Ergebnisse der Sommerakademie 

in pointierter Weise zusammen, bilden aber weder eine Position des BfN noch ein Konsenspapier der 

Tagung. Für intensive und fruchtbare Diskussionen und vielfältige Anregungen danken die verant-

wortlichen AutorInnen allen Teilnehmenden der Sommerakademie; für hilfreiche Kommentare, Kritik 

und Änderungsvorschläge zu früheren Entwürfen der Thesen danken wir  Beate Jessel, Ulrike Doyle, 

Ludwig Fischer, Annette Freibauer, Pierre Ibisch, Harald Jendrike, Walter Joswig, Stefan Kreft, Petra 

Mahrenholz, Nicolai Schaaf, Christel Schroeder. 

 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind im Jahr 2010 in Natur und Landschaft (89. Jg.) Heft 6, S. 229-233 publiziert worden. 
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THESEN 

 

A NATURSCHUTZ ALS CHANCE FÜR KLIMASCHUTZ UND ANPASSUNG  

 

1. Der anthropogen mitverursachte Klimawandel wird weitgehende negative Auswirkungen auf 

die biologische Vielfalt und die Nutzungsfähigkeit ökologischer Systeme haben. 

Nach einer Phase strittiger Diskussion ist mit den wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen des 

jüngsten Reports des Weltklimarats (IPCC 2007) Klarheit geschaffen worden, dass der sich bereits 

manifestierende Klimawandel vor allem anthropogen bedingt ist und zu erheblichen ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Folgen führen wird. Der vierte Sachstandsbericht des IPCC beschreibt ein 

kohärentes Bild einer deutlichen und stärker werdenden Erderwärmung. Der peinliche Fehler der 

Übernahme einer ungesicherten Behauptung hinsichtlich der Abschmelzprozesse im Himalaya in den 

Sachstandsbericht ändert an dem Gesamtbild nichts Wesentliches. Aufgrund des Klimawandels wer-

den weltweit erhebliche Artenverluste erwartet. Dieser Artenschwund resultiert aus dem Verlust von 

Lebensräumen, aber auch daraus, dass aufgrund des extremen Tempos der Veränderungen, aufgrund 

eingeschränkter Wanderungsgeschwindigkeit und -fähigkeit von Arten, aufgrund vorhandener Barrie-

ren sowie aufgrund der veränderten Wechselbeziehungen zwischen den Arten nicht alle klimatisch 

geeigneten Räume besiedelt werden können. Nach dem 4. Bericht des IPCC (2007) belaufen sich die 

derzeit besten verfügbaren Schätzungen für den Anteil aller Pflanzen- und Tierarten, deren Aussterbe-

risiko bei einem durchschnittlichen Temperaturanstieg um 1,5 bis 2,5 Grad Celsius über das Niveau 

von 1990 erhöht wäre, auf 20 bis 30 %. Artenverluste solchen Ausmaßes übersteigen um Größenord-

nungen das, was  durch Evolution neuer Arten wieder ausgeglichen werden könnte. Dessen ungeachtet 

ist weitgehend unstrittig, dass bei einer lokal und zeitlich eingegrenzten, rein quantitativen Betrach-

tung beispielsweise in Mitteleuropa durch Einwanderung Wärme liebender Arten die Artenvielfalt im 

Zuge des Klimawandels kurz- und mittelfristig zunehmen kann. Die Fokussierung auf diese Tatsache 

führt jedoch in die Irre, da sie den Blick auf die negative Gesamtbilanz verstellt. Ähnliches gilt für die 

Nutzungsfähigkeit ökologischer Systeme durch den Menschen. Regionalen Vorteilen wie der Auswei-

tung potenziell landwirtschaftlich nutzbarer Flächen an deren nördlicher Grenze stehen gravierende 

Nachteile in der Landnutzung gegenüber, von denen weitaus mehr Menschen insbesondere in südli-

chen Ländern betroffen sein werden.  

 

2. Bei der Diskussion um das Verhältnis von Naturschutz und Klimawandel ist eine apokalypti-

sche Grundhaltung unangemessen. 

Der Naturschutz neigt gelegentlich dazu, durch "apokalyptische" Visionen die Bevölkerung zu mobili-

sieren. Der Klimawandel mit seinen Gefahren ist besonders geeignet, an diese „apokalyptische Tradi-

tion“ anzuknüpfen. Auch wenn man hierdurch Menschen und politische Institutionen kurzfristig mobi-

lisieren kann, setzen sich langfristig mit immer neuen Untergangsszenarien eher Fatalismus und Re-

signation durch. Apokalyptik verstellt den Blick für naturschutzpolitische Möglichkeiten. Auch unter-
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schätzt die Apokalyptik die gesellschaftlichen Möglichkeiten, sich durch eine Stärkung und Neuorien-

tierung des Naturschutzes teilweise an Klimaveränderungen anzupassen, sofern diese durch eine dras-

tische Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in ihrer Geschwindigkeit verringert und in ihrem 

Ausmaß abgeschwächt werden. Eine politisch proaktive (vorsorgend-handlungsorientierte) Verbin-

dung aus erforderlicher Minderung der Emissionen  und Anpassung auch der Landnutzungssysteme an 

unvermeidbare Klimaänderungen, die konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, ist daher eine sinn-

volle Alternative zu der diffusen Mischung aus Apokalyptik und Fatalismus. 

 

3. Naturschutz kann in bisher weit unterschätztem Ausmaß und zu relativ geringen Kosten zur 

Sequestrierung von Kohlenstoff und zur Anpassung  beitragen. 

Ökosysteme stellen wichtige Speicher bzw. Senken für Treibhausgase dar und bilden die Grundlage 

für Ökosystemdienstleistungen. Rund zwei Drittel der weltweiten terrestrischen Kohlenstoffvorräte 

(Boden und Vegetation), die aktiv am Kohlenstoff-Kreislauf teilnehmen, sind in Böden gebunden. In 

stabilen Humusformen kann Kohlenstoff dort für mehrere tausend Jahre gespeichert werden. In Wäl-

dern dominiert die Vegetation die Kohlenstoff-Sequestrierung. Diese Speicher- und Senkenfunktionen 

könnten durch einen rasanten Klimawandel beeinträchtigt werden. Klima- und Biodiversitätsschutz 

vereint die Bemühung um die Erhaltung der großen Kohlenstoffspeicher der Erde. Durch Natur-

schutzmaßnahmen wie etwa die Erhaltung großer Wald- und Moorgebiete können in signifikantem 

Ausmaß Treibhausgasemissionen verringert werden. So verursachten etwa Brände in tropischen Moo-

ren Indonesiens 1997 Treibhausgasemissionen in der Größenordnung von über 13% der durchschnitt-

lichen globalen Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger (Page et al. 2002). Gleichzei-

tig kann der Naturschutz dazu beitragen, die Anfälligkeit der Ökosysteme gegenüber dem Klimawan-

del – und damit die Folgen des Klimawandels für wichtige Leistungen des Naturhaushaltes – zu ver-

ringern. Schon die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und das Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) betonen die Notwendigkeit, klimapolitische Ziele 

und Naturschutzziele aufeinander abzustimmen. Diesen Aspekten ist im Vergleich zu technikbasierten 

Ansätzen in der Klimapolitik bisher zu wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden, obwohl entsprechen-

de Maßnahmen auf der Grundlage von Ökosystemfunktionen oft sogar kostengünstiger sind und mit 

weiteren positiven ökologischen und sozialen Effekten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ver-

bunden werden können.  

 

4. Das Beispiel „Biomasse“ zeigt, dass Klimaschutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen 

auf Umwelt und Natur und der Rückkopplungen auf das Klima und die Anpassungskapazitäten 

ökologischer und anthropogener Systeme untersucht werden müssen.  

Klimaschutzmaßnahmen können nicht nur Schutzgüter des Naturschutzes beeinträchtigen, sondern 

über die Zerstörung oder Verringerung der Kapazität von Speichern und Senken auch zu negativen 

Auswirkungen auf Arten und auf die Treibhausgasbilanz von Ökosystemen führen. Die Störung öko-

systemarer Prozesse, denen Ökosystemdienstleistungen zugrunde liegen, kann zu einer Verminderung 
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der Anpassungsfähigkeit bzw. zu einer erhöhten Vulnerabilität auch anthropogener Systeme führen. 

So können die im Rahmen der Förderung der energetischen Verwertung von Biomasse bewirkten Flä-

chenausweitungen von Monokulturen drastischere Folgen für die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme 

und die Artenvielfalt haben als die direkten Auswirkungen des Klimawandels. Sie sind daher weder 

im Sinne des Klimaschutzes noch der Anpassungsfähigkeit noch des Naturschutzes zielführend. Die 

weltweit sich abzeichnende Ausweitung von extrem artenarmen Intensivkulturen vornehmlich einjäh-

riger Pflanzen (Mais, Raps, Zuckerrohr u.a.) zur Agro-Treibstofferzeugung belastet die Umwelt durch 

Düngemittel und Pflanzenschutzmittel, hat den Druck auf landwirtschaftliche Flächen enorm gestei-

gert und führt darüber hinaus zur zunehmenden Inanspruchnahme wertvoller Naturschutzflächen. 

Durch diese Entwicklung sind auch die Ernährungsgrundlagen in den ärmeren Ländern der Welt stark 

bedroht. Vielfach geht die Produktion von Biomasse zudem mit der Vertreibung und Entrechtung von 

lokalen Nutzergruppen einher. So Der Anbau erneuerbarer Energieträger darf nicht zur weiteren Na-

turzerstörung und zu Verschärfung sozialer Ungerechtigkeit führen. Aktivitäten mit stark negativer 

Treibhausgasbilanz, wie sie bei der Konversion kohlenstoffreicher Ökosysteme zum Zwecke der Bio-

masseproduktion eintritt, sind abzulehnen. Statt der forcierten Substitution der fossilen Energie durch 

Bioenergie muss in Zukunft das Thema Energiesparen in den Mittelpunkt gerückt werden. In Bezug 

auf die Biomasseproduktion sind die Abschaffung der Beimischungsquote, die Einführung strikter 

Standards für den Energiepflanzenanbau und die Identifikation naturschutzverträglicher Produktions-

formen von großer Dringlichkeit. 

 

B KLIMAWANDEL ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DEN NATURSCHUTZ 

 

5. Die Dynamik des Klimawandels steht im Gegensatz zu in der Vergangenheit häufig dominie-

renden statischen Naturauffassungen und macht eine kritische Auseinandersetzung mit den 

Natur- und Leitbildern des Naturschutzes notwendig. 

Statische Naturbilder stehen im Widerspruch zum Auffassungswandel, der sich in den letzten Jahr-

zehnten in der Ökologie vollzog Die belebte Natur ist nicht durch ein „ökologisches Gleichgewicht“, 

sondern durch vielfältige, dynamische Systemzustände, nicht durch Stabilität, sondern fortwährende 

Veränderung geprägt. Nicht erst angesichts des Klimawandels hat der Naturschutz begonnen, statische 

Naturbilder kritisch zu hinterfragen. War die Orientierung an historischen Referenzzuständen immer 

schon fragwürdig, so wird sie im Zeichen des Klimawandels obsolet. An die Stelle des Bezuges auf 

bestimmte Landschaftsbilder in der Vergangenheit tritt die Aufgabe, konsensuale Leitbilder für be-

stimmte Natur- und Kulturlandschaften zu entwickeln, die auch Möglichkeiten der Renaturierung und 

des Prozessschutzes einbeziehen. 

 

6. Die Dynamik des Klimawandels bietet die Chance, genauer als bisher zwischen erwünschten 

und unerwünschten Veränderungsprozessen von Natur und Landschaft zu unterscheiden. 
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Dass sich Natur und Landschaft auch ohne Zutun des Menschen verändern, ist eine Binsenweisheit. 

Vom Menschen bedingte Veränderungen – wie der Klimawandel – unterliegen jedoch der menschli-

chen Verantwortung. Alle diesbezüglichen Handlungen und Unterlassungen sind daher begründungs-

pflichtig. Vor diesem Hintergrund muss der Naturschutz heute und in Zukunft noch genauer als bisher 

zwischen positiven (erwünschten) und negativen (unerwünschten) Veränderungsprozessen begründet 

unterscheiden. Angesichts des Klimawandels ist das Konzept der „Natürlichkeit“ als Schlüsselkriteri-

um von naturschutzfachlichen Bewertungen ebenso zu überdenken wie das Bild von „heimischen“ 

Arten. Damit lösen sich aber keineswegs alle Schutzgüter in Beliebigkeit auf. Unterschiedliche Leitli-

nien des Naturschutzes (Landschaftspflege, Artenschutz, Prozessschutz) verdienen gleichermaßen 

Anerkennung und können an unterschiedlichen Standorten unterschiedlich priorisiert werden.  

 

7. Die Anpassung des Naturschutzes an den Klimawandel betrifft auch die Planung und Umset-

zung von Maßnahmen. Es gilt, szenarienbasiert Probleme zu antizipieren, entsprechende Hand-

lungen einzuleiten und diese laufend an die aktuellen Entwicklungen weiter anzupassen.  

Vor dem Hintergrund des Klimawandels reicht es nicht mehr aus, auf bereits eingetretene Probleme zu 

reagieren. Es gilt, szenarienbasiert Probleme zu antizipieren und je nach Einschätzung ihrer Plausibili-

tät und ihrer Wirkungen entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Szenarien und Maßnahmen müssen 

regelmäßig überprüft und angepasst werden. Ein solches adaptives Management ist in der Lage, sys-

tematisch und regelmäßig die Effektivität und Angemessenheit der Strategien und der Ziele zu hinter-

fragen. Adaptives Management ist – wie auch die Aufforderung, Naturschutz in angemessenen räum-

lichen und zeitlichen Dimensionen zu betreiben – ein Schlüsselelement des Ökosystemansatzes, wel-

cher nach seiner offiziellen Annahme durch das Übereinkommen über die biologische Vielfalt noch 

weitgehend seiner Umsetzung harrt.  

 

C NATURSCHUTZ ALS ECKPFEILER DER DEUTSCHEN ANPASSUNGS-STRATEGIE 

 

8. Die Verringerung des Anstiegs der atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen (Mitigati-

on) und die Anpassung an die schon stattfindenden und in Zukunft unvermeidlichen Folgen des 

Klimawandels (Adaptation) stellen komplementäre Strategien dar. 

 

Da der anthropogene Klimawandel bereits stattfindet, kann die menschliche Reaktion darauf nicht 

allein in einer Reduktion der Treibhausgasemissionen bestehen. Zusätzlich ist es notwendig, sowohl 

soziale als auch ökologische Systeme auf den schon stattfindenden und in Zukunft teilweise nicht 

mehr vermeidbaren Wandel vorzubereiten: Anpassungsstrategien sind dringend erforderlich. In die-

sem Zusammenhang ist es auch aus Naturschutzsicht zu begrüßen, dass die Bundesregierung an einer 

nationalen Anpassungsstrategie arbeitet.  

Das Verhältnis von Minderung und Anpassung ist komplementär: die beiden Strategien können nicht 

durch einander ersetzt werden, sondern sie ergänzen einander. Minderungsstrategien können nicht auf 
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Anpassungsstrategien verzichten, da in der Vergangenheit erfolgte Emissionen einen Erwärmungsef-

fekt bewirken, der nicht mehr verhindert werden kann, und an den die anthropogenen und ökologi-

schen Systeme daher so gut als möglich angepasst werden müssen. Gleichzeitig stellt Minderung eine 

notwendige Bedingung für den Erfolg von Anpassung dar: Nur wenn die anthropogenen Treibhaus-

gasemissionen schnell und dauerhaft sinken, kann die durch sie hervorgerufene Erwärmung auf ein 

Ausmaß begrenzt werden, an das Anpassung noch möglich ist. Ein ungebremster Klimawandel wird 

dagegen die Anpassungskapazitäten zunehmend überfordern. Dies gilt insbesondere in den Ländern 

des Südens, wo diese Kapazitäten teilweise kaum vorhanden sind, aber auch in den mittleren Breiten-

graden. Die reichen Nationen sind als Verursacher moralisch verpflichtet, einen Teil ihrer ökonomi-

schen technologischen und organisatorischen Ressourcen nicht für die Optimierung ihrer eigenen An-

passungsstrategien zu verwenden, sondern diese für den Aufbau entsprechender Kapazitäten in den 

Ländern des Südens einzusetzen.  

 

9. Aus der Perspektive des Naturschutzes sind Minderung und Anpassung nicht klar zu trennen. 

Durch Naturschutzmaßnahmen und durch nachhaltige Formen der Landnutzung können sowohl die 

Anfälligkeit der Ökosysteme gegenüber dem Klimawandel als auch (durch Senkenmanagement) das 

Ausmaß der Klimaänderung selbst verringert werden. Eine naturschutzkonforme Landnutzung kann 

die Vulnerabilität der Landnutzungen gegenüber klimatischen Veränderungen senken. Gleichzeitig 

kann sie dazu beitragen, bestehende Senken und Speicher zu erhalten und die Treibhausgasbilanz der 

Ökosysteme zu verbessern. So können Maßnahmen, die den Kohlenstoffvorrat im Boden steigern, 

nicht nur zur Kohlenstoffspeicherung und zum Erhalt der Biodiversität beitragen, sie verbessern auch 

den Wasserhaushalt und die Nährstoffzyklen terrestrischer Ökosysteme. Die Grenze zwischen Minde-

rungsmaßnahmen (Mitigation) und Anpassung (Adaptation) ist daher wesentlich unscharf. 

 

10. Naturschutz bietet die Möglichkeit zu Win-Win-Lösungen in Bezug auf Treibhausgasver-

meidung und Anpassung. 

Die Komplementarität von Minderungs- und Anpassungsstrategien bedeutet auch, dass Minderung 

nicht auf Kosten von Anpassung und Anpassung nicht auf Kosten von Minderung  erfolgen sollte. Wo 

immer möglich, sollten Win-Win-Lösungen und Synergien gesucht und umgesetzt werden. Solche 

sind gerade im Naturschutz möglich: Der Schutz von Ökosystemen bewirkt einerseits die Erhaltung 

signifikanter Speicher und Senken und erhöht andererseits über die Stabilisierung von Ökosystem-

dienstleistungen die Anpassungsfähigkeit auch soziokultureller Systeme. Beispiele sind hier erstens 

die Erhaltung von Mooren und Feuchtgebieten als Kohlenstoffspeicher sowie in ihrer ausgleichenden 

Funktion auf den Landschaftswasserhaushalt und das regionale Klima, und zweitens die Auswirkun-

gen einer die Böden schonenden Bewirtschaftung auf die Kohlenstoffspeicherung in den Böden und 

auf die Bodenfruchtbarkeit. Andere Beispiele sind die Funktion von Wäldern als Kohlenstoffspeicher, 

als Lebensraum, aber auch für den Lawinenschutz und die Bodenbefestigung an Hängen. Prinzipiell 

sollte ein an den Synergiepotentialen zwischen Minderung und Anpassung ausgerichteter Naturschutz 
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darauf abzielen, heutige Kohlenstoffsenken und -speicher (insbesondere alte Wälder, Moore und 

Feuchtgebiete sowie kohlenstoffreiche Böden, v.a. unter Grünland) zu erhalten sowie angepasste land- 

und forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden zu entwickeln, die trotz der zu erwartenden Kli-

maveränderungen Speicher- und Senkenpotenziale sowie die Produktivität erhalten (vgl. auch SRU: 

Umweltgutachten 2008: Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels , Tz. 234).  

 

11. Der Naturschutz sollte einen Kernbestandteil der deutschen Anpassungsstrategie bilden.  

Der Klimawandel und der Verlust an Biodiversität sind zentrale Umweltprobleme des 

21. Jahrhunderts. Ihr Zusammenhang wird seit Langem diskutiert. Schon die Klimarahmenkonvention 

(UNFCCC) und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) betonen die Notwendigkeit, 

klimapolitische Ziele und Naturschutzziele aufeinander abzustimmen. Durch (1) die Abstimmung 

dieser Ziele im Rahmen einer hervorgehobenen Bedeutung des Naturschutzes in der Deutschen An-

passungsstrategie, (2) einer Abstimmung der Anpassungs- mit der Biodiversitätsstrategie und (3) die 

Berücksichtigung von Synergiemöglichkeiten und potenziellen Konflikten mit dem Naturschutz in der 

Klimapolitik der Bundesregierung und (4) einer Verknüpfung der drei Politikfelder (Anpassungsstra-

tegie, Biodiversitätsstrategie sowie Klimapolitik) im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

könnte Deutschland eine Vorreiterrolle im Klima- und Naturschutz einnehmen.  

Die Verwirklichung von Naturschutzzielen bietet große und relativ kostengünstige Synergiepotentiale 

für Klimaschutz (Minderung) und Anpassung. Aus diesem Grund sollte der Naturschutz in der deut-

schen Anpassungsstrategie nicht einen Aspekt unter vielen darstellen, sondern einen Eckpfeiler der 

Strategie bilden. Im Einklang mit dem Naturschutz sollte die Anpassungsstrategie in Bezug auf die 

Landschaft bzw. Landnutzungssysteme darauf abzielen, Kohlenstoffspeicher und -senken langfristig 

zu erhalten und angepasste Landnutzungssysteme zu entwickeln. Das Erreichen dieser Ziele ist eine 

notwendige Voraussetzung dafür, dass sich anthropogene Systeme erfolgreich an den Klimawandel 

anpassen können.  

 

12. Naturschutz im Zeichen des Klimawandels sollte darauf abzielen, Kohlenstoffspeicher zu 

erhalten, angepasste Landnutzungssysteme zu entwickeln und die Landschaft durchlässig zu 

machen für die Migration von Arten. 

Biologische Vielfalt stellt auf allen Ebenen, d.h. von der genetischen Vielfalt innerhalb von Arten über 

die Artenvielfalt bis hin zur Vielfalt der Ökosysteme in der Landschaft, eine wichtige Voraussetzung 

für Anpassungsreaktionen dar. Um Arten Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten im Hinblick auf die 

Folgen des Klimawandels zu eröffnen, muss die gesamte Landschaft für Migration durchlässig wer-

den. Das Natura 2000-Netz sollte zusammen mit der Idee eines Biotopverbundes gestärkt und weiter 

ausgebaut werden, um die notwendigen Rückzugsgebiete und Kernlebensräume bereit zu stellen. Wei-

terhin weist die Forderung nach Durchlässigkeit zurück auf die Forderung nach gestufter Berücksich-

tigung von Naturschutzaspekten in der gesamten Fläche. Hierzu kommt es entscheidend darauf an, die 

verschiedenen Landbewirtschaftungssysteme naturverträglich zu gestalten. In Bezug auf die Landwirt-



118 

schaft ist dazu die Gute Fachliche Praxis auch mit Blick auf die Belange des Klimaschutzes und der 

Anpassung auszubauen und umzusetzen. Dabei sind insbesondere Regelungen zum Grünlandumbruch 

und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes stringent zu gestalten und der 

Einsatz von stickstoffhaltigen Düngern zu reduzieren. Außerdem sollten die Mittel für Agrarumwelt-

maßnahmen vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen bei Agrarpreisen und Fördersummen an-

gemessen ausgestaltet und der Anteil des Ökologischen Landbaus auf 20% erhöht werden. Weitere 

Synergiemöglichkeiten zwischen Naturschutz, Klimaschutz und Anpassung (z.B. bei der Entwicklung 

von Agroforstsystemen) sollten geprüft werden. In Bezug auf die Waldbewirtschaftung darf die stei-

gende Nachfrage nach Holz nicht dazu führen, dass von den Zielen des ökologischen Waldumbaus 

abgerückt wird. Die Erhaltung von Kohlenstoffspeichern muss weltweit auch in großen Schutzgebie-

ten erfolgen, die von der Nutzung so weit wie möglich ausgenommen werden (z.B. alte Wälder, Moo-

re und Feuchtgebiete) oder naturverträglich bewirtschaftet werden (etwa im Fall von kohlenstoffrei-

chen Böden unter Grünland). Die diesbezüglichen Errungenschaften des deutschen Schutzgebietsnet-

zes sollten daher konsequent erhalten und ausgeweitet werden. 

 

13. Die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel unterstreicht die Bedeutung einer 

naturverträglichen Gestaltung der gesamten Landnutzung. 

Der Naturschutz bedarf zu seiner Begründung keineswegs eines globalen Umweltproblems wie den 

Klimawandel. Ein durch den Klimawandel ausgelöster Impuls für den Naturschutz ist jedoch darin zu 

sehen, dass die Notwendigkeit der Anpassung eine zusätzliche Perspektive eröffnet, in der die Bedeu-

tung einer naturverträglichen Gestaltung der gesamten Landnutzung und eines proaktiv vorsorgenden 

und nicht nur reaktiv handelnden Naturschutzes noch stärker „ins Auge springen“. 
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Abb. 10: Vilm als Ort eines naturverträglichen Tourismus 
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10. Vilmer Thesen zu Tourismus und Naturschutz1 
 

THOMAS POTTHAST, LUDWIG FISCHER, KONRAD OTT, REINHARD PIECHOCKI und  
NORBERT WIERSBINSKI 

 

Vorbemerkung 

Die ökologische Bilanz des Tourismus ist ambivalent: Einerseits haben natürliche Lebensräume tou-

ristisch einen hohen Stellenwert, was Möglichkeiten für ihren Schutz eröffnet. Geeignete Maßnahmen 

können bei der lokalen Bevölkerung und dem touristischen Publikum das Verständnis für schützens-

werte Naturräume wecken und vertiefen.2 Andererseits bedeutet Tourismus mehr Verkehr, mehr Zer-

siedlung, mehr Ressourcenverbrauch und mehr Umweltbelastung. Hoher Besucherdruck gefährdet 

wertvolle Landschaften und Naturareale.  

Seit 1950 ist die internationale Tourismusbranche in Bezug auf die Touristenzahlen Jahr für Jahr um 

durchschnittlich 6,4% auf einen Höchststand von mittlerweile 922 Millionen angewachsen. Dies ist 

umso bedeutsamer, als der Tourismus in vielen Ländern zu einem der stärksten Wirtschaftssektoren 

geworden ist, durch den gegenwärtig weltweit fast 650 Milliarden Euro umgesetzt werden, wobei die 

Tendenz stetig steigend ist. Die jährliche Zuwachsrate bei den Einnahmen ist von 1995-2007 mit 

durchschnittlich 4 % angegeben (Stand 2008, UNWTO 2008: 1).  

Mit der Wahrnehmung des Klimawandels sind die Treibhausgasemissionen durch die Flugreisen stär-

ker als bisher in den Fokus gerückt, denn der durch den Tourismus bedingte Flugverkehr trägt erheb-

lich zu den anthropogenen Ursachen des Klimawandels bei. Dem Reiseverhalten der Deutschen 

kommt dabei durchaus eine Schlüsselrolle zu, denn in der Rangfolge der reisefreudigsten Nationen 

belegt Deutschland seit vielen Jahren den ersten Rang vor den USA und Großbritannien (UNWTO 

2009: 10). Als ‚Reiseweltmeister’ unternahmen die Deutschen 2008 insgesamt 64 Millionen Urlaubs-

reisen (FUR 2009: 2). Stetige 30% davon blieben und bleiben innerhalb Deutschlands, wohingegen 

70% der Urlaubsreisen ins Ausland führen (FUR 2009: 3). Geänderte Zielpräferenzen zusammen mit 

verbesserter Erreichbarkeit, z.B. durch Billigflieger, führen im letzten Jahrzehnt zu vermehrter Nut-

zung des Flugzeugs zu Lasten des PKW und vor allem der Bahn (FUR 2009: 5). Dementsprechend 

groß sind auch die Auswirkungen auf Fauna und Flora sowie Boden, Wasser und Luft geworden. Wie 

erheblich das Ausmaß der Umweltbelastungen ist, veranschaulichen die folgenden Zahlen: Die Ur-

laubsreisen der Deutschen führten im Jahr 2001 zu Treibhausgasemissionen in Höhe von fast 76 Mil-

lionen Tonnen. Auf die Inlandsreisen entfielen hiervon 8,6 Mio. t (11,3%), während durch die Aus-

landsreisen 67,2 Mio. t (88,7%) Treibhausgase emittiert wurden.3 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen sind im Jahre 2010 zur Publikation in der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung 

eingereicht worden und befinden sich in Druck. 
2 Vgl. Engels / Job-Hoben (2009). 
3 BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Nationales Klimaschutz-

programm 2005. Sechster Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe „CO2-Reduktion“. Reihe Umweltpoli-
tik des BMU. Berlin 2005). Neuere Berichte beziehungsweise Daten waren sind hierzu leider nicht zu ermit-
teln. 
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Es kann also vor diesem Hintergrund nicht die Frage sein, ob ein Reiseverhalten, wie es sich in 

Deutschland und in der gesamten „westlichen Welt“ entwickelt hat, allen Menschen in den Industrie-

staaten und den Schwellenländern zustehen könnte oder sollte. Stattdessen muss das grundsätzliche 

Ziel sein, den „ökologischen“ ebenso wie den „sozialen Fußabdruck“ des Reisens so klein wie mög-

lich zu halten, denn eine Globalisierung des westlichen Reisestils ist nicht nachhaltig. Gleichwohl ist 

allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, durch Reisen sich und andere kennen zu lernen. Es ist 

aber höchst zweifelhaft, ob eine bloße Imitation des westlichen Reisestils dem Ziel (inter-)kultureller 

Begegnung wirklich dienlich sein kann. Vielmehr müssen selbstverständlich gewordene Praktiken des 

touristischen Reisens generell zur Debatte gestellt werden. Der Sinn des Reisens kann nicht sein, sich 

an möglichst vielen Orten bloß aufgehalten zu haben.  

Deutschland könnte eine Vorreiterrolle bei Alternativen eines verträglichen Tourismus spielen, was 

nicht zuletzt eine stärkere Kooperation von Naturschutz und Tourismus erfordert. Hervorzuheben ist, 

dass die Reisebranche in Form von ausführlichen Umweltinformationen, dem Öko-Audit, der Etablie-

rung eines „Umweltsiegels“, der Veranstaltung von Umweltwettbewerben, der Einrichtung von Um-

weltnetzwerken Wesentliches zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus betragen kann und soll.  

Gerade weil die vorherrschenden Formen des Tourismus – vor allem des Ferntourismus – erhebliche 

globale soziale und Umweltprobleme mit sich bringen, steht die Menschheit heute vor folgender Auf-

gabe: Die Tourismus-Praktiken sind so zu verändern, dass ihre schädlichen Auswirkungen minimiert 

und zugleich die positiven Möglichkeiten für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung genutzt wer-

den. Es ist dabei nicht ausreichend, nur kleine Bereiche des Tourismus naturverträglicher zu gestalten. 

Vielmehr gilt es, das Gesamtsystem des Tourismus so grundlegend zu verändern, dass gerechte gesell-

schaftliche Strukturen, gewachsene Kulturlandschaften und die Reste von Wildnis erhalten werden 

und dass durch die Art des praktizierten Tourismus dem Klimawandel nicht Vorschub geleistet wird. 

Diese Veränderungen sollen insgesamt ein neues „Ethos des Reisens“ befördern. 

Mit den Vilmer Thesen zu Naturschutz und Tourismus soll die Diskussion darüber vorangebracht 

werden. Sie sind ein Ergebnis der 9. Vilmer Sommerakademie „Balkonien statt Amazonien? – Tou-

rismus und Naturschutz“, die vom 12.-16. Juli 2009 an der Internationalen Naturschutzakademie auf 

der Insel Vilm statt fand. Die Sommerakademie ist ein jährliches Forum, das Personen aus Natur-

schutzbehörden und Naturschutzverbänden, Umweltpolitik, Natur- Geistes- und Sozialwissenschaften 

sowie weitere Interessierte zusammenbringt, um grundlegende Themen des Naturschutzes inter- und 

transdisziplinär zu reflektieren. Die Thesen stellen kein Konsenspapier aller Teilnehmenden dar, son-

dern werden allein von den Autoren verantwortet. Für fruchtbare Diskussion danken wir allen Teil-

nehmenden, wertvolle Hinweise zu früheren Entwürfen der Thesen verdanken wir Mira Beinert 

(Bonn), Wolfgang Günther (Kiel), Hans-Gerd Marian (Berlin), Dr. Uta Stenzel (Rostock), Prof. Dr. 

Wolfgang Strasdas (Eberswalde), Dr. Peter Zimmer (München) sowie Silke Lachnit (Tübingen). 
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THESEN 

 

A FORMEN UND HISTORISCHER WANDEL DES TOURISMUS 

 

1. Das touristische Reisen wurde seit etwa 1800 zunehmend zu einem Bestandteil des Lebens in 

der bürgerlichen Gesellschaft, wobei der Landschaft als Projektionsfläche der Menschen für 

ihre Sehnsüchte eine Schlüsselrolle zukommt. 

Im Kontext der Aufklärung hatte sich im 18. Jahrhundert das Interesse an Welterfahrungen, an frem-

den kulturellen Traditionen sowie am „Naturzustand“ des „wilden“ Menschen verstärkt. Die Bildungs-

reisen des gehobenen Bürgertums bedeuteten nicht nur die Aneignung neuen Wissens, sondern auch 

die Auseinandersetzung mit den eigenen persönlichen und nationalen Werten. Damals wurde der 

Grundstein für den heutigen Ferntourismus gelegt. Motive wie Erkenntniserweiterung, Stärkung des 

eigenen Körpers und geistige Erholung rückten in den Vordergrund. Nach dem Beispiel von Albrecht 

von Haller (1708-1777) und Jean Jacques Rousseau wurde nach dem Leitsatz ‚retour à la nature’ ge-

handelt. „Der Unmoral und dem Luxus der Städte“ (OPASCHOWSKI 2002: 42) wurde der Kampf ange-

sagt. Auch deshalb sind die Berichte von Weltreisenden wie James Cook und Johann Georg Forster zu 

Bestsellern geworden und hatten ein regelrechtes Reisefieber in bürgerlichen Kreisen geweckt. Die 

neue Faszination am Reisen spiegelte sich in einer zunehmenden Zahl von Reisebeschreibungen wi-

der. Tourismus als Bezeichnung für Bildungs- und Vergnügungsreisen vor allem ins Ausland fand um 

1810 erstmals Aufnahme in ein deutsches Wörterbuch. Den ersten deutschen Verlag für Reisehandbü-

cher begründete K. Baedeker im Jahre 1827. 

Ein aus der Romantik entwickeltes Naturbild verstärkte im 19. Jahrhundert die zivilisationskritische 

Tendenz, die schon in den frühen Reisemotivationen enthalten war – Reisen wurde zum Versuch einer 

Flucht vor und Befreiung von der zunehmend entfremdeten industriellen Welt und zu einer Suche 

nach auf der Suche nach Anschauung vermeintlich ursprünglicher und natürlicher Lebensformen.4 Mit 

dem aus Kuraufenthalten entstandenen Küstentourismus kam als wesentliche Komponente für die 

weitere Entwicklung das Motiv der ‚Stärkung der Gesundheit’ hinzu. 

So unterschiedlich auch die Motive für das touristische Reisen waren und sind (Erholung, Entspan-

nung, Zerstreuung, Abenteuer, Selbstfindung, Geselligkeit, Bildung), so spielt die Erfahrbarkeit von 

Landschaft eine Schlüsselrolle. Wesentlich für das Phänomen Tourismus ist die Tatsache, dass die 

Erfahrung von (Natur)Landschaft ein Mittel zur ‚Kompensation’ der Belastungen und Zwänge der 

Alltagspraxis wird.5  

 

                                                      
4 Symptomatisch waren unter anderem die Begeisterung für den Pazifik mit seinen exotischen Inseln (Tahiti), die 

Faszination für Indien und China im 18. Jahrhundert sowie der „Orientalismus“ im 19. Jahrhundert. 
5 Vgl. Wagner 1983; Bausinger et al. (1991); Rojek & Urry (1997). 
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2. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieg die Anziehungskraft des Tourismus durch veränderte 

soziale und ökonomische Rahmenbedingungen. Reisen wurden zu einer sozialen Errungen-

schaft.  

Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen für die Entstehung des Tourismus gehörten die Trennung 

von Arbeit und Freizeit in zwei separate Bereiche sowie die Revolutionierung der Mobilität als Folge 

des technologischen Fortschritts. 

War das Reisen im 18. und 19. Jahrhundert beschränkt auf Teile des Adels und privilegierte Bildungs-

bürger, so erreichte der Tourismus in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht zuletzt durch die Eisen-

bahn auch zunehmend andere Schichten der Bevölkerung1874 wurden in Deutschland erste gesetzli-

che Regelungen für das Urlaubsrecht geschaffen (OPASCHOWSKI 2002: 48). Zwar verhalfen diese Re-

gelung und die Ausweitung des Eisenbahn- und Dampfschiffnetzes nicht allen Bevölkerungsschichten 

zu erholsamen Reisen (Arbeiter und Bauern blieben weiterhin ausgeschlossen), jedoch schob sich das 

Kleinbürgertum als neue touristische Gruppe in den Vordergrund des Reisegeschäfts („Natürliche 

Grenzen und soziale Kontraste verloren zunehmend an Bedeutung“; OPASCHOWSKI 2002: 47). Sich 

gegenseitig beeinflussende Prozesse der Industrialisierung förderten den Massenreiseverkehr. Ursache 

hierfür waren vor allem die Ausweitung der Schulbildung, das Wachsen des Wohlstands sowie die 

politischen Bestrebungen zur Verbesserung des Lebensstandards auch für die Werktätigen. Nach 1900 

breitete sich der Inlandtourismus der Arbeiterschaft (Touristenverein „Die Naturfreunde“), aber auch 

innerhalb der bürgerlichen Jugendbewegung („Wandervogel“) aus. Diese Demokratisierung des Rei-

sens stellt eine wichtige Errungenschaft einer Gesellschaft dar, die auf gesellschaftliche Teilhabe aus-

gerichtet ist.  

 

3. Der Tourismus – entstanden als „Fluchtversuch“ vor der Industrie – wurde in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts selbst zur Industrie. Diese Entwicklung hat auch Kritik an den da-

mit verbundenen Folgen hervorgerufen. 

Mit der Entfaltung des Kapitalismus scheiterte der immer stärker werdende Tourismus in seinem An-

spruch, eine befristete „Befreiung von der industriellen Welt“ zu sein, denn die Reise wurde selbst 

zum Bestandteil der Warenwelt. Im 20. Jahrhundert prägten den Tourismus zunehmend drei Elemente, 

die jede industrielle Produktion charakterisieren: Normierung, Montage und Serienfertigung. Die 

Normierung erfolgt durch die Reiseführer, die die Sehenswürdigkeiten festlegen, und zunehmend 

durch die Reiseanbieter, die erstrebenswerte Ziele und Aufenthaltsorte vorgeben. Die Montage der 

genormten Reiseziele wird über Pauschalarrangements vorgenommen und mit vorgefertigten Grup-

penreisen sowie der organisatorischen Steuerung großer Touristenströme beginnt die Serienfertigung, 

so dass das Konsumgut Tourismus zur Massenproduktion wird. Die Entfaltung des modernen Touris-

mus enthielt aber von Anbeginn an immer gegenläufige Strömungen: Das „alternative Reisen“ seit den 

1960er Jahren, der Extrem- und Abenteuer-Tourismus oder der seit den 1970er Jahren propagierte 

„sanfte Tourismus“, die allesamt auf die Verheißungen von Ursprünglichkeit und Natürlichkeit ver-
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weisen, bilden stets neu die Abgrenzung zu den Anderen, den „Massentouristen“.6 Zugleich aber meh-

ren sich die Belege, dass neben positiven ökonomischen Effekten von Ferntourismus – sei er „pau-

schal“ oder auch „alternativ“ – erhebliche Nachteile für das lokale soziale, kulturelle und nicht zuletzt 

auch das Umweltgefüge der Zielgebiete entstehen können. Die so genannten „Bereisten“ selbst begin-

nen ihre Kritik am Ferntourismus zu artikulieren und sich zu organisieren. 

 

4. Tourismus ist stets Gegenstand politischer Funktionalisierung gewesen. Im „Kalten Krieg“ 

stand der Ferntourismus des „Westens“ für Freiheit, Wohlstand und Grenzenlosigkeit, während 

Reiseverbote im „Osten“ das Synonym für Unfreiheit waren. 

Gerade die Wanderbewegung des 19. Jahrhunderts war Teil einer Bewegung der Zivilisationskritik, 

die zum Zwecke nationalistischer, später völkischer Politik funktionalisiert wurde. Eine politisch be-

deutsame Form des Massentourismus entstand in Deutschland während des Nationalsozialismus in 

den 1930er Jahren („Kraft durch Freude“) durch erschwingliche Angebote von Tagesausflügen und 

Gruppenreisen für breite Kreise. So wurden bis 1939 über 43 Mio. Reisen organisiert, wobei das Rei-

sen stark ideologisch instrumentalisiert wurde und totalitäre Züge annahm (OPASCHOWSKI 2002: 49). 

Prora auf Rügen steht exemplarisch für einen völkischen Massentourismus, der auf Eroberungsfeldzü-

ge vorbereitete, die von manchen Soldaten zumindest in den ersten Kriegsjahren als Abenteuerreisen 

in Europa und Nordafrika interpretiert wurden. 

Nach dem 2. Weltkrieg entstand in den (politisch und geografisch) westlichen Teilen Deutschlands ein 

Massentourismus, in dem vor allem Auslands- und Fernreisen im Mittelpunkt standen. Seit den 1960er 

Jahren wurde hierdurch der Tourismus zu einem herausragenden Wirtschaftsfaktor, wobei das Reisen 

durch große Touristikunternehmen nahezu komplett durchkommerzialisiert wurde. Neben der Frei-

heits- und Bildungsverheißung wurde die Hebung des Sozialprestiges zum zweiten Hauptgrund des 

Reisens im so genannten Wirtschaftswunder – die Reisedestinationen wurden zu sozial-ökonomischen 

Positionsgütern. 

Im östlichen Teil Deutschlands wurde das Faktum, nicht frei – vor allem nicht in westliche Länder – 

reisen zu können, zunehmend als Symptom für die Bevormundung empfunden. Zugleich wurden im 

Rahmen der sozialistischen Jugendorganisationen die Inlandsreisen und der touristische Austausch mit 

den sozialistischen „Bruderländern“ zur ideologischen Erziehung genutzt. Reisen galten als Beloh-

nung für politisches Wohlverhalten. 

Generell gibt es, jenseits der politischen Funktionalisierungen touristischer Praktiken, eine direkte 

Verbindung zwischen der Intensität sowie Reichweite des touristischen Reisens und dem Stand der 

technisch-industriellen Entwicklung bzw. dem erreichten Lebensstandard in den unterschiedlichen 

Ländern. Innerhalb der Industriestaaten mit ihrem hohen bis sehr hohen touristischen Reiseaufkom-

men markieren, trotz der allgemeinen Rechts auf Urlaub, unterschiedliche Formen des Reisens durch-

aus immer noch soziale und politische Distinktionen. Die Exklusivität der Reiseziele gewinnt an Be-

                                                      
6 Vgl. Krippendorff et al. 1988; Ellenberg et al. 1997 
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deutung und wird durch „high end“-Angebote stets aufs Neue gewährleistet, so dass unter dieser Per-

spektive selbst Formen des Weltraumtourismus nur konsequent erscheinen.  

 

B TOURISMUS UND NATURSCHUTZ IN DEUTSCHLAND7 

 

5. Weil die Träger der um 1900 entstehenden Naturschutzbewegung im beginnenden Massen-

tourismus eine Bedrohung für schützenswerte Naturbereiche sahen, herrschten im Naturschutz 

zunächst tourismusfeindliche Tendenzen vor. 

Ernst Rudorffs 1880 erschienener Aufsatz „Über das Verhältnis des modernen Lebens zur Natur“, der 

als Gründungsmanifest des Naturschutzes gilt, enthält eine fundamentale Kritik am Tourismus, weil 

ihm der „fatale Beigeschmack der Geschäftsmäßigkeit“ anhafte und weil er jeder Landschaft „das 

Gepräge des Entweihten, Verbrauchten“ aufdrücke. Hier dominierte das Bestreben, die Natur und 

Landschaft nicht für die Menschen, sondern vor den Menschen – dem „Reisepöbel“ (Rudorff) – zu 

schützen. Aus diesem Grunde war anfangs in Kreisen der Naturschützer auch wenig Bereitschaft vor-

handen, mit den neu entstandenen Alpen- oder Wandervereinen zu kooperieren. Stattdessen erklärte 

der Naturschutz den „Kampf den Wanderunsitten!“ Man schrieb dem Tourismus zu, er sei eine der 

wesentlichen Ursachen für die Zerstörung gewachsener Kulturlandschaften, und bekämpfte ihn daher. 

Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass die Idee des Naturschutzes selbst aus dem städti-

schen Bildungsbürgertum kommt, für das der Musikwissenschaftler Rudorff hier nur stellvertretend 

genannt ist. 

 

6. Mitte der 1920er Jahre gewann eine soziale Strömung im Naturschutz an Einfluss, die die von 

der Natur angeblich entfremdeten und entwurzelten „Massen“ an die Naturdenkmäler, Kultur-

landschaften sowie Pflanzen und Tiere heranführen wollte.  

Nach der Novemberrevolution von 1918 stand der Naturschutz in Deutschland vor der Aufgabe, in der 

pluralistischen Gesellschaft der Weimarer Republik mehr und andere Akzeptanz als bisher zu finden. 

Hans Klose kritisierte daher den elitären Habitus vieler Naturschützer sowie die mangelnde Sensibili-

tät gegenüber weiten Kreisen der Bevölkerung. Er gründete 1922 den „Volksbund Naturschutz“ mit 

dem Ziel: „Hin zu den Naturdenkmälern, zu den geeigneten Schutzgebieten! Heran an die Pflanzen!“. 

Nunmehr thematisierte der Naturschutz die emotionale, heilsame und soziale Bedeutung ländlich ge-

prägter Kulturlandschaft für die in Großstädten zusammen gedrängten Menschen. 1927 entstand der 

Naturschutzring Berlin-Brandenburg als Zusammenschluss von etwa 20 Organisationen, die ein Inte-

resse an der Erhaltung der heimatlichen Natur hatten. Die sozialpolitischen Naturschutzansätze reprä-

sentierten allerdings zunächst nur eine Minderheitenposition. Dies änderte sich mit der Propagierung 

eines „Volksnaturschutzes“ sowie der Hinwendung zu den arbeitenden Massen und der revidierten 

Einstellung des Naturschutzes zum Tourismus, die im Vergleich zum Kaiserreich zu einem grundle-

                                                      
7 Vgl. zu diesem Abschnitt die Beiträge im Sammelband Frohn et al. 2009 
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genden Positionswechsel führten: Das Recht auf Erholung der Bevölkerung in der Natur wurde nun 

vom Naturschutz ausdrücklich anerkannt. 

 

7. Das gemeinsame Interesse von Naturschutz und Tourismus an „gewachsener“ Kulturland-

schaft und an Wildnisrelikten führte nach 1950 zu neuen Allianzen: national in der Naturpark-

bewegung und international bei der Ausweisung von Nationalparks. 

Ganz auf der Linie der 1920er Jahre wurde vor allem seit Ende der 1950er Jahre zur Zeit des „Wirt-

schaftswunders“ in Deutschland die Notwendigkeit einer „Naherholung“ und entsprechender Gebiete 

geltend gemacht. Dies betraf auch das Motto: weg vom „Glasglockennaturschutz“, also der Bewah-

rung von Naturdenkmälern und Naturschutzgebieten, hin zu einer Pflege der gesamten Landschaft.  

Erfolgreicher Ausdruck dieser Entwicklung war die Naturparkbewegung mit dem Verein „Natur-

schutzparke“: Zwischen 1957 und 1980 entstanden 62 Naturparke auf einer Gesamtfläche von etwa 

20% des Bundesgebietes, wobei mehr als 180 Millionen DM aus dem öffentlichen Haushalt in das 

Naturparkprogramm flossen. Hinter dieser Entwicklung stand die Vision einer neuen Naturpolitik als 

Gesundheits- und Sozialpolitik. Der Inlandtourismus wurde so tendenziell zum Partner eines sich neu 

formierenden Naturschutzes.  

Im internationalen Kontext entstanden in dieser Zeit weltweit immer mehr attraktive Nationalparke, 

die einen Boom des Natur-Ferntourismus auslösten, weil nun zunehmend auch touristisch erschlossene 

Naturgebiete zur Verfügung der Reisenden standen. Außerhalb reiner Schutzgebiete hat auch der glo-

bale Jagdtourismus erheblichen Umfang angenommen.  

Dass diese Partnerschaften zwischen Naturschutz und Tourismus nicht spannungsfrei verlaufen konn-

ten und können, liegt auf der Hand: Event-Management und Inszenierungen von Natur einerseits ste-

hen Forderungen des Arten- und Biotopschutzes zur Besucherlenkung und Störungsreduktion gegen-

über. Insofern ist die Allianz konfliktträchtig und durchaus von Zerrüttung bedroht. 

 

8. Die Ökologiebewegung verstärkte seit den 1970er Jahren die im Tourismus wirksame Sehn-

sucht nach „unberührter Natur“ und nach „authentischer Geschichte“: Sie wurde zur neuen 

Triebfeder eines Ferntourismus, der die Dialektik des Reisens weiter entfaltet.  

Bereits seit der Entstehungszeit des Tourismus ist die Sehnsucht, Natur als „unberührte Wildnis“ oder 

als „unzerstörte Landschaft“ zu erleben, ein Schlüsselleitbild: Die „edlen Wilden“ bzw. die in an-

scheinend direkter Verbundenheit mit der Natur lebenden Landbewohner, wurden als Menschen idea-

lisiert, die fernab von allen Zwängen der modernen Gesellschaft eine vorbildliche menschliche Exis-

tenzform repräsentierten. Seither steht das Leitbild einer Harmonie von Mensch und Natur in Form 

von intakter Landschaft und authentischer Geschichte im Zentrum des touristischen Blicks, mit dem 

das „Frühere“, „Verlorene“ und „Andere“ gesucht wird. In etwas anderer Weise wurde „Wildnis“ 

bzw. „ursprüngliche“, erhabene Natur zum Traum von Freiheit und das Reisen dorthin zum Versuch, 

der eingespielten sozialen Ordnung und ihren Zwängen zumindest vorübergehend zu entkommen. 

Aber die Erfahrung, dass die Reise zu den Sehnsuchtszielen mit der Ankunft vieler Touristen das er-
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hoffte Ursprüngliche und Authentische unweigerlich zerstört, zählt zur Dialektik des Tourismus: Die 

vermeintlichen Geheimtipps „alternativer“ Reiseführer wurden rasch zu den Destinationen der Tou-

rismusindustrie. Diese Dialektik erneuert sich mit der „Ökologiebewegung“: Zwar wurde die Sensibi-

lität für eine Gefährdung von Natur und Landschaft erhöht, aber gleichzeitig drohte mit dem Ansturm 

auf die letzten Wildnisgebiete über kurz oder lang deren Zerstörung in Form der Verwandlung in „zi-

vilisierte“ Reiseziele. Ausdruck solcher Ambivalenz ist die Diskrepanz beim gut situierten Teil der 

deutschen Bevölkerung, die einerseits ökologisch bewusst lebt und gleichzeitig einen erheblich höhe-

ren Anteil an Fernreisen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt verbucht. Die grundlegende 

Dialektik des Tourismus entfaltete sich immer deutlicher und wirkmächtiger als „negative Dialektik“ 

(Adorno) einer globalisierten Tourismusindustrie. Dabei stechen obszöne Phänomene ins Auge: auf-

wändig bewässerte Golfplätze in der Wüste, Luxussafaris in Gebiete, in denen sich die einheimische 

Bevölkerung in ihrer „Einfachheit“ und „Ursprünglichkeit“ zur Schau stellt sowie  Weltraumtourismus 

und auch Katastrophentourismus. 

 

C PERSPEKTIVEN EINES NACHHALTIGEN TOURISMUS8 

 

9. Die ökologischen, sozialen und kulturellen Belastungen durch den Tourismus sind drastisch 

zu reduzieren. Da die Tourismusindustrie sich nicht von allein wandeln wird, erfordern diese 

Maßnahmen auch rechtliche Vorgaben und Rahmensetzungen. 

Die Strategien und Konzepte für einen nachhaltigen Tourismus müssen zukünftig verschiedene Ansät-

ze umfassen: eine umweltbewusste Verkehrsmittelwahl (Bahn, Bus, Fahrrad), verändertes Reisever-

halten (Energieverbrauch pro Tag reduzieren, Nahziele statt Fernziele), freiwillige individuelle Kom-

pensation von Reiseemissionen, Betriebsoptimierung (Flugverkehrsmanagement, Auslastungsraten, 

Hotelmanagement usw.), Ausrichtung von Infrastruktur und Bebauung bzw. Beherbergung auf ver-

trägliche, langfristige Nutzungen, aber auch Anpassung an die soziale und kulturelle Lebenswelt der 

Tourismusziele, eine Betonung von Entschleunigung und Erfahrungshaltigkeit statt reinen Event-

Charakters und anderes mehr.  

Die Zerstörung von Lebensräumen, der Rückgang der Biodiversität und der Klimawandel mit seinen 

weiteren Auswirkungen sind globale Probleme, für deren Lösung nationale Regelungen nicht ausrei-

chen. Auf internationaler Ebene – zwischen den Mitgliedstaaten der EU und durch völkerrechtliche 

Vereinbarungen der Staaten – sind für die Tourismusindustrie und insbesondere für alle touristischen 

Beförderungsträger Handlungsoptionen und Regeln seitens der Politik verbindlich festzulegen und 

deren Umsetzung zu garantieren. 

Damit verbunden ist eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen. 

• Eine Einführung der Kerosinsteuer auf europäischer bzw. internationaler Ebene muss die Wettbe-

werbsgleichheit von Flugzeug zu Bus und Bahn befördern und den Inlandstourismus stärken. Zu-

                                                      
8 Für einen frühen Beitrag dazu vgl. Becker et al. 1996 
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dem befördert die derzeitige deutsche und europäische Bahnpolitik den falschen Umstieg auf „Bil-

ligflieger“ auch national. Die vor allem durch Flugreisen bedingten hohen Emissionen lassen sich 

durch eine gezielte Stärkung der Attraktivität des Inlandstourismus maßgeblich zurückfahren. 

Nach EU-Richtlinien ist zwar ab 2012 auch der Luftverkehr in den europäischen Emissionshandel 

einzubeziehen, aus Gesichtspunkten des Klimaschutzes sind die Vorgaben jedoch unzureichend. 

So werden zunächst nur 15 % der Zertifikate versteigert. Im Übrigen können Luftfahrtbetreiber 

Zertifikate beantragen, die kostenfrei zugeteilt werden. Im Gegensatz dazu muss der elektrische 

Schienenverkehr, als vergleichsweise umweltfreundlicher Verkehrsträger, 100 % seiner Emissi-

onszertifikate ersteigern. Die Beförderungsträger – der Schienen-, Seeschifffahrt-, Straßen- und 

Luftverkehr – müssen entsprechend ihres Anteils am CO2-Ausstoß und ihrer Klimawirkung gleich 

behandelt werden. Auf diese Weise werden Wettbewerbsverzerrungen, die sich klimaschädlich 

auswirken können, vermieden und Verlagerungen zu klimafreundlichen Reisearten gefördert.  

• Im Inland bzw. für Reisen in benachbarte Länder kann und muss eine deutlich verbesserte Anbin-

dung und Erschließung der Regionen durch Bahnfernverkehrsverbindungen sowie attraktive An-

gebote im öffentlichen Nahverkehr erfolgen, hier geht es um das Stichwort ‚Mobilität am Reise-

ziel’. 

• Die Reduzierung der Abfallerzeugung durch touristische Unternehmen, die Minimierung des Ein-

satzes von knappen Ressourcen, sowie der zunehmende Einsatz erneuerbarer Ressourcen sind 

wichtige Ansätze für eine weitere Verringerung der ökologischen Belastungen. Ein erster beispiel-

hafter Schritt ist die Energiekampagne des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands.  

• Neue Touristische Ballungszentren und Großprojekte sind zu vermeiden bzw. vorhandene „Bet-

tenburgen“ strengsten Prüfungen ihrer tatsächlichen und zu erwartenden ökologischen, sozialen 

und kulturellen Auswirkungen zu unterziehen. Die Förderung „sanfter“ touristischer Mobilität, 

ressourcenschonender Aufenthalte und naturverträglicher Erlebnisräume (Dichte und Attraktivität 

öffentlicher Verkehrsmittel, Wander- und Radtourismus, dezentrale Beherbergung, erleichterte 

(Mehrfach- und Umnutzungen in strukturschwachen Gebieten, regionale und lokale Netze der In-

formation und Betreuung usw.) muss verstärkt werden. 

• Für die Entwicklungs- und Schwellenländer sind Fördermittel und Unterstützungen an entspre-

chende Auflagen zu binden. Der Verbleib eines hohen Teils der touristischen Wertschöpfung in 

den Zielländern ist zu sichern und zu kontrollieren. Dazu gehört das Verbot entsprechender all-

inclusive-Angebote ohne lokale Beteiligte. 

• Durch Festsetzung von Grenzen der Kohlendioxidfreisetzung (pro Kopf und Jahr), effektivere 

Energiesteuern, Emissionsabgaben, Emissionsobergrenzen mit Emissionshandel, sowie Verbesse-

rung des Gesetzes über erneuerbare Energien müssen die Nationalstatten bzw. die EU und interna-

tionale Organisationen den Rahmen für einen nachhaltigen Tourismus schaffen, in dem sich dann 

alle Akteure zu bewegen haben. 
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10. Die durch Tourismus entstehenden Kosten müssen internalisiert werden, d.h., die Touris-

musindustrie muss die notwendigen finanziellen Aufwendungen für die nachhaltige Entwicklung 

von Natur und Landschaft sowie den Klimaschutz mit übernehmen.  

Wer am Tourismus verdient, muss sich finanziell an der Beseitigung von dessen sozialen und Um-

weltkosten beteiligen. Natur und Landschaft gehören zu den kollektiven Naturgütern, von denen die 

Tourismusbranche maßgeblich profitiert. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Stellenwert 

„intakter“ Natur und Landschaft sowie von sauberem Wasser und Luft bei Touristen weiter gestiegen. 

„Um sich im Urlaub erholen zu können, möchten heute über 90% der Befragten auch Natur erleben. 

Deshalb achten mehr als 60% der Befragten auf die Umweltqualität am Urlaubsort. Für 45,5% der 

Befragten ist das Motiv Natur erleben als wichtig, und 41,3% stufen diese Funktion sogar als sehr 

wichtig ein“ (KIRSTGES 2003: 112).  

Die Erhaltung von Natur und Landschaft und die Renaturierung degradierter Areale in Verbindung mit 

neuen regionalen Ansätzen werden somit zu einer zentralen Aufgabe von Naturschutz und Tourismus. 

Es wäre unfair, wenn die Gesellschaft die Kosten für den Naturschutz aufbringen müsste, während die 

Tourismusindustrie davon einseitig profitiert, was einer Dauersubventionierung entspräche. Eine re-

gelmäßige Evaluierung der Einflüsse des Tourismus auf Natur und Umwelt in Deutschland und die 

Veröffentlichung der Ergebnisse ist zu gewährleisten. Zu fordern ist Kostenwahrheit im Tourismus 

und eine Art touristischer Gesamtrechung, konkret: 

1. Die Wertschöpfung durch den Tourismus in einer Region ist zu ermitteln. 

2. Die anteilige Verteilung auf Einheiten der Tourismusbranche ist absolut und prozentual zu bestim-

men. 

3. Die Inanspruchnahme öffentlicher Güter ist zu ermitteln. 

4. Die Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen (Stadtreinigung, Müllentsorgung, Sicherheit) 

ist zu bestimmen. 

5. Die Umweltkosten hinsichtlich Energie, Flächen, biologischer Vielfalt usw. sind zu ermitteln 

6. Kulturelle und soziale Kosten sind, obwohl zu einem entscheidenden Teil nicht monetär beziffer-

bar, einzubeziehen 

Kosten wären prozentual zum Anteil an der Wertschöpfung mit zu übernehmen, weil diese zum Teil 

auf der Nutzung des kollektiven Gutes Natur und Landschaft beruht.  

Zur Feststellung und zugleich zur anzustrebenden Reduktion der Umweltkosten sind folgende Maß-

nahmen angezeigt: 

• Für touristische Anbieter muss der Ausweis von Emissions- und Ressourcenbilanzen, sozialen 

Standards und Einbindungen in ökologische und soziokulturelle Rahmen und Ausgleichsmaßnah-

men obligatorisch werden. 

• Tourismusunternehmen sollten durch eine umwelt- und klimabewusste Informationspolitik die 

Reiseentscheidungen der Touristen nachhaltig beeinflussen und emissionsintensive und anderwei-

tig umweltschädliche Reiseangebote vermeiden. 
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• Ein klimafreundliches „Carbon-Management“ erfordert die kontinuierliche Messung von Emissio-

nen, die Reduktion durch umweltfreundliche Verkehrsmittel sowie Energieeffizienz, die Substitu-

tion durch erneuerbare Energien sowie den Ausgleich nicht vermeidbarer Emissionen nach höchs-

ten Standards.  

 

11. Durch neue Formen der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung ist die 

beträchtliche Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Reiseverhalten abzubauen und eine 

neues „Ethos des Reisens“ zu entwickeln.  

Die bisherigen Formen der Umweltbildung haben es nicht vermocht, die auffallende Diskrepanz zwi-

schen Bewusstsein, Haltung und Verhalten nachhaltig zu verringern. Neue Wege einer effektiveren 

Umweltbildung zu entwickeln, ist daher eine der großen Herausforderungen für die Pädagogik, die 

Psychologie und Umweltethik im 21. Jahrhundert.  

Ein angemessenes Verständnis der Besonderheiten der touristischen Zielgebiete, Kenntnisse über die 

Tier und Pflanzenwelt sowie Wissen über die regionalspezifischen Kulturen und Traditionen sind eine 

wesentliche Grundlage für eine respektvollere Haltung gegenüber Mensch und Natur. Hier hat Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung die konkrete Aufgabe, ein neues „Ethos des touristischen Reisens“ 

anzuregen. 

Eine deutliche und nachhaltige Veränderung im Reiseverhalten, hin zu einem ökonomisch, ökologisch 

und soziokulturell verantwortbaren Tourismus, wird allerdings nur im Zuge der Transformierung von 

Lebensstilen möglich sein. Entscheidend dürfte dabei sein, über eine bloße Begrenzungs- und Ver-

zichtsethik hinaus zu gelangen, um zu neuen Konzeptionen eines Guten Lebens zu gelangen. Gerade 

der Tourismus ist ein Feld, in dem sich „Gewinne“ z.B. aus Entschleunigung, erfahrungsgebundener 

Mobilität, Erweiterung von Sinneswahrnehmungen, Entdeckung verschütteter Potenzen im Nahbe-

reich (Ernährung, Traditionswissen, Naturausstattung), Rückgang auf elementare Körperlichkeit und 

Ähnliches durch gezielte Angebote erlebbar machen lassen. Dies könnte zum Wandel von leitenden 

Lebensstilen beitragen. 

 

12. Ein stärkeres Gewicht auf dem Inlands- bzw. regionalen Tourismus ist aus Klimaschutz-

gründen angezeigt. Die Entwicklung neuer „Natur-Erlebnis-Angebote“ ist die natur- und land-

schaftsverträgliche Ausrichtung des Tourismus weiter zu fördern. 

Mobilität und insbesondere der Flugverkehr im Bezug zum Klimawandel sind ein Hauptproblem des 

Tourismus. Daher ist eine Entscheidung der Reisenden in den Industriestaaten, den Sommerurlaub im 

eigenen Land bzw. der Region – politische Grenzen sich hier nicht von Bedeutung, sondern Entfer-

nungen – zu verbringen, ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Allerdings erfordert dies nicht nur 

einen erheblichen Umbau der touristischen Infrastruktur, sondern es würde auch zu einer weiteren 

Belastung der regionalen Gewässer- und Gebirgsökosysteme führen. Entsprechend streng sind die 

Angebote für einen attraktiven Inlandstourismus – ebenso wie die des Ferntourismus – auf ihre ökolo-
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gische und landschaftliche, aber auch auf ihre infrastrukturelle und soziale Verträglichkeit hin zu ent-

wickeln und zu prüfen. 

An Natururlaub Interessierte sind überdurchschnittlich für einen naturintensiven Urlaub in der Region 

oder anderenorts im Land ansprechbar. Mit der Schaffung neuer attraktiver Erlebnismöglichkeiten, 

z.B. im Wander-, Rad- und Kanutourismus, in der Verbindung von Natur- und Kulturerleben, in der 

Erkundung von Folgelandschaften und historischen Infrastrukturen wie etwa alte Kanäle und Gleis-

strecken oder Straßensäume lässt sich proportional die Zahl der Inlandstouristen weiter vergrößern und 

ein ‚sanftes Reisen’ fördern. Dies setzt unter anderem die gezielte und gegebenenfalls subventionierte 

Erhaltung bzw. angepasste Umnutzung traditionaler Kulturlandschaften (z.B. Weinbergterrassen, Ma-

gerwiesen, Almen, halboffene Weidelandschaften) voraus, ebenso die Stärkung verträglicher Natur-

nutzungen (z.B. klassische Küstenfischerei, extensive Schafbeweidung) und die Transformation bzw. 

Rückführung intensiver Nutzungen (etwa Robben- und Vogelbeobachtungen statt ‚harter’ Muschelfi-

scherei). 

Für die Entwicklung neuer Naturerlebnis-Angebote ist ein dauerhafter und effektiver Informations-, 

Abstimmungs- und Kooperationsprozess von Tourismus und Naturschutz mit den Partnern aus Land-, 

Forst- und Gewässerwirtschaft notwendig. Zu denken ist, dass es vielerorts bereits hervorragende Na-

tur-Erlebnis-Angebote gibt, die allerdings zu wenig bekannt sind. 

Das Regionalmarketing sowie die regionalen Wirtschaftskreisläufe hinsichtlich qualitativer und un-

verwechselbarer Produkte und Leistungen sind dauerhaft und effektiv zu fördern. 

 

13. Der Tourismus als einer der Hauptfinanzquellen für Entwicklungsländer muss durch nach-

haltige und klimafreundliche Anpassungsstrategien gefestigt und verträglich gestaltet werden.  

Der Tourismus gehört in mehr als 80% der Entwicklungsländer zu den wichtigsten Devisenquellen 

und trägt daher ein entscheidendes Potential zur Armutsminderung.9 Dabei ist allerdings zu klären, 

wer vom Tourismus tatsächlich profitiert, d.h. ob die Devisen tatsächlich sozial gerecht und umwelt-

bezogen nachhaltig wirken. Zugleich ist die Entwicklung von Anpassungsstrategien erforderlich, die 

die Entwicklungsländer vor drastischen Einbußen schützen, wenn der sich der Ferntourismus reduzie-

ren sollte. Hierzu gehören die Entwicklung weniger klimasensibler Segmente (z.B. Kulturtourismus, 

„sanfter“ Natururlaub, beides eher im hochpreisigen Segment), die Bevorzugung einheimischer und 

regionaler Märkte, die Verringerung des Devisenabflusses sowie die Umsetzung von Emissionsaus-

gleichprojekten im eigenen Land. Es sei hier jedoch betont, das Ferntourismus in Entwicklungsländern 

eine Vielzahl von sozialen und Umweltfragen mit sich bringt, die einerseits sehr differenzierten Beur-

teilung im Detail bedürfen, andererseits auf sehr generelle Themen internationaler Entwicklungszu-

sammenarbeit und Gerechtigkeitsthemen verweisen. Nicht nur, aber insbesondere in den Entwick-

                                                      
9 Bericht der Bundesregierung: Nachhaltiger Tourismus als Chance. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/077/s0-einleitung-
nachhaltiger-tourismus-als-chance.html 
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lungsländern ist eine zielorientierte Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an Planungs- und 

Entscheidungsprozessen zu sichern. 

 

14. Für ein touristisches Reisen muss - im Zuge einer unabweisbaren Veränderung unserer Le-

bensstile - andere, auf die natürliche und menschliche Umwelt eingestellte Qualitäten bekom-

men. 

Touristisches Reisen ist Bestandteil einer in den letzten sechs bis sieben Jahrzehnten unerhört ange-

wachsenen und beschleunigten, allgemeinen und globalen Mobilität. Nicht nur unter Aspekten des 

Klimaschutzes wird sich diese exzessive Mobilität, noch viel mehr ihr prognostiziertes, enormes 

Wachstum, nicht mehr verantworten lassen. Eine bloße Abmilderung ihrer Effekte (z.B. Emissionen, 

gigantische Infrastrukturmaßnahmen, globale Ortlosigkeit, Verschärfung sozialer Diskrepanzen) wird 

nicht ausreichen, auch nur aktuelle Klimaschutzziele, geschweige denn Nachhaltigkeit der Wirt-

schafts- und Lebensformen zu erreichen. 

Die humanen Errungenschaften eines in den Industriestaaten nahezu allgemein in den Lebensstandard 

eingebetteten Tourismus sind nicht zwangsläufig an exzessive, globale Mobilität gebunden, auch nicht 

an die industrialisierten Formen der Tourismusangebote. Entlastende Orts- und Milieuwechsel, Erfah-

rung anderer Lebenswelten, Wahrnehmung beeindruckender Naturszenerien, Erholung durch zweck-

freie körperliche Betätigung und weitere positive Potentiale touristischer Aktivitäten können auch 

durch andere, verträgliche Formen der Mobilität und der Urlaubsaufenthalte erreicht werden, bis hin 

zu einem erneuerten Verständnis und zeitgemäßen Praktiken der Muße, und sei es beim Urlaub in 

„heimatlichen Gefilden“. Ein mit seinen leitenden Konzeptionen auf die Erschließung solcher Potenti-

ale eingestellter Naturschutz kann einen wichtigen Beitrag zur unabdingbaren Wende auch im moder-

nen Tourismus leisten. Hierbei muss sich der Naturschutz stärker als bisher in touristische Prozesse 

und Entwicklungen einbringen. Die Politik muss den Naturschutz als den wichtigsten Akteur bzgl. der 

Bewahrung der Kulturlandschaften sowie der Wildnisrelikte so stark machen, dass er zukünftig zum 

gleichberechtigten Partner des Tourismus wird.  

Für den Übergang zu einem neuen Verständnis und einer neuen Praxis des „guten Reisens“ seien ab-

schließend fünf notwendige Bausteine formuliert: 

• Wertbezogene (axiologischen) Intuitionen eines guten Reisens sollten offensiver als bisher zum 

Thema gemacht werden, um die „Nachfrageseite“ zu gestalten. 

• Selbstverpflichtungen der Tourismusbranche sollten auf der „Angebotsseite“ eine Feinsteuerung 

übernehmen. 

• Staatliche Regulierung als Rahmensteuerung ist unerlässlich angesichts der beteiligten Akteure, 

Institutionen und deren Interessenlagen. 

• Angebote der Naturbildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind stärker mit dem 

Tourismus zu verbinden; nachzudenken wäre über diesbezügliche Verpflichtungen für solche An-

gebote. 
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• Die Finanzierung des lokalen und regionalen Naturschutzes muss entsprechend der Bedeutung und 

der Wertschöpfung maßgeblich auch über den Tourismus erfolgen. 

 

Literatur 

BAUSINGER, H., BEYRER, K., KORFF, G. (Hg.) (1991): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen 

Tourismus. München: Beck 

BECKER, CH., JOB, H., WITZEL, A. (1996): Tourismus und nachhaltige Entwicklung. Grundlagen und 

praktische Ansätze für den mitteleuropäischen Raum. Darmstadt: Wiss. Buchgesellsch. 

BMU – BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (Hrsg.) 

(2005): Nationales Klimaschutzprogramm 2005. Sechster Bericht der Interministeriellen Arbeits-

gruppe „CO2-Reduktion“. Reihe Umweltpolitik des BMU. Berlin. Online einsehbar unter: 

www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/auswirkungen-demographischer-

wandel-tourismus-kurzfassung-deutsch,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf). 

(zuletzt gesehen 20.6.2010) 

DTV – DEUTSCHER TOURISMUSVERBAND (DTV) (2008): Tourismus in Deutschland 2007. Zahlen – 

Daten. http://www.deutschertourismusverband.de/content/files/zdf%202008.pdf (zuletzt gesehen 

20.6.2010) 

ELLENBERG, L., SCHOLZ, M. BEIER, B. (1997): Ökotourismus. Reisen zwischen Ökonomie und Öko-

logie. Heidelberg Berlin Oxford: Spektrum 

ENGELS, B., JOB-HOBEN, B. (Bearb.) (2009): Nachhaltiger und naturverträglicher Tourismus – Strate-

gien, Erfolgsfaktoren und Beispiele zur Umsetzung. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Natur-

schutz (Naturschutz und Biologische Vielfalt 79). 

FUR FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT URLAUB UND REISEN E.V. (2009): Reiseanalyse. Kiel 

www.fur.de/fileadmin/user_upload/Reiseanalyse_RA09_Erste_Ergebnisse.pdf (zuletzt gesehen 

20.6.2010) 

FROHN, H.-W., ROSEBROCK, J., SCHMOLL, F. (Hg.) (2009): „Wenn sich alle in der Natur erholen, wo 

erholt sich dann die Natur?“. Naturschutz, Freizeitnutzung, Erholungsvorsorge und Sport – ges-

tern, heute, morgen. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (Naturschutz und Biologi-

sche Vielfalt 75). 

KIRSTGES, T. (2003): Sanfter Tourismus: Chancen und Probleme der Realisierung eines ökologieori-

entierten und sozialverträglichen Tourismus durch deutsche Reiseveranstalter. 3. Auflage. Mün-

chen/Wien. Oldenburg Verlag 2003 

KRIPPENDORF, J. ZIMMER, P., GLAUBER, H. (Hg.) (1988): Für einen anderen Tourismus. Probleme - 

Perspektiven - Ratschläge. Frankfurt/M. Fischer (fischer alternativ 4114).  

OPASCHOWSKI, H. W. (2002): Tourismus. Eine systematische Einführung - Analysen und Prognosen. 

3. Auflage. Freizeit und Tourismusstudien. Leske und Budrich. 

ROJEK, CH. URRY, J. (ed.) (1997): Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory. London 

and New York: Routledge 



137 

UNWTO – UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (2009): Tourism Highlights 2008 

Edition, World Tourism Barometer. www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm (zuletzt gesehen 

20.6.2010) 

UNWTO – UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (2010): Tourism Highlights 2009 

Edition, World Tourism Barometer 

www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights09_en_LR.pdf (zuletzt gesehen 

20.6.2010) 

WAGNER, M. (1983): Das Gletschererlebnis. Visuelle Naturaneignung im frühen Tourismus. In: 

GROßKLAUS, G., OLDEMEYER, E. (Hg.): Natur als Gegenwelt. Beiträge zur Kulturgeschichte der 

Natur. Karlsruhe: von Loeper, S. 235-264.  





139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 11: Solarenergieerzeugung sowie Landschaftspflege im Siedlungsbereich von Vilm 
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11. Vilmer Thesen zu Ökonomie und Naturschutz1 
 

KONRAD OTT, REINHARD PIECHOCKI, THOMAS POTTHAST, BURKHARD SCHWEPPE-KRAFT und  

NORBERT WIERSBINSKI 

 

Vorbemerkung 

Die Geschichte der Industrialisierung ist auch eine Geschichte der Verdrängung von Natur aus den 

ökonomischen Theorien und Berechnungen: Arbeit und Kapital wurden zu den bestimmenden Größen. 

Diese Verdrängung wirkt sich bis heute in komplexer Weise aus. Das Bewusstwerden der Ressour-

cenknappheit und die ökologischen Krisen der 1970er Jahre förderten die Einsicht, dass die Bewah-

rung von Natur (wieder) Eingang in die ökonomischen Modelle finden muss. Die Nachhaltigkeitsde-

batte ist der deutliche und sichtbare Ausdruck dafür (vgl. HELD 2009). Die Reintegration von Natur in 

die Modelle und Schemata der Ökonomik (Wirtschaftswissenschaft) ist in den vergangenen Jahren 

fortgeschritten und hat sich auch theoretisch diversifiziert.  

Das Memorandum „Ökonomie für den Naturschutz“ führender deutscher Umweltökonomen macht 

eine Differenz zwischen den Erkenntnissen der Naturschutzökonomik und den realen Wirkkräften von 

Märkten geltend: „Natur ist ein Kapital, das sich zu erhalten lohnt. Der Reichtum der Natur wird je-

doch schwerlich gegen die Kräfte eines globalisierten Marktes zu sichern sein. Erfolg versprechender 

ist es, den Markt selbst als ein Instrument im Naturschutz zu gebrauchen – Naturschutz ökonomisch zu 

betreiben“ (HAMPICKE ET AL. 2009: 3). 

Ökonomische Bewertung von Natur ist mithin eine Forderung bzw. Maxime der aktuellen Natur- und 

Umweltschutzschutzdebatte. Der Naturschutz, der sich eher über außermonetäre Werte als über Preise 

definiert, sollte keine Scheu vor ökonomischen Bewertungen haben, sondern sich mit deren Grundan-

nahmen, Methoden, Möglichkeiten und Grenzen auseinandersetzen, was auch die Berücksichtigung 

der Ethik zwingend erfordert.  

Mit den Vilmer Thesen wollen wir zur kritischen und konstruktiven Diskussion der Zusammenhänge 

zwischen der Ökonomie, ihren Theorien und Methoden mit Bezug auf den Naturschutz einladen. Die 

Thesen entstanden als Resultat der 10. Sommerakademie „Natur auf der Rechung – zur politischen 

Ökonomie des Naturschutzes“, die vom 18.-22. Juli 2010 an der Internationalen Naturschutzakademie 

auf der Insel Vilm stattfand. Wir danken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für eine ausgespro-

chen fruchtbare Diskussion eines früheren Entwurfs dieser Thesen. 

 

                                                      
1 Die Vilmer Thesen zu Ökonomie und Naturschutz sind Ende September 2010 zur Publikation in Natur und 

Landschaft eingereicht worden. 
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THESEN 

 

A. VERDRÄNGUNG VON NATUR 

 

1. Die seit dem späten 18. Jahrhundert entstehende „reine“ Ökonomik war ausgerichtet am na-

turwissenschaftlichen Ideal der Quantifizierung und ging einher mit der Verdrängung konkre-

ter Natur aus den ökonomischen Theorien und Berechnungen. 

Während sich bis in das 17. Jahrhundert die Ökonomik noch auf die Analyse naturnaher Praktiken wie 

der Brauerei, der Imkerei, der pflanzlichen und tierischen Produktion oder aber den Lagertechniken 

für Lebensmittel konzentrierte, in denen der konkrete Stoffwechsel mit der Natur eine zentrale Rolle 

spielte, löste sich im folgenden Jahrhundert das ökonomische Denken von diesen Praktiken ab. Nach 

einer Periode der ökonomischen Klassik (A. SMITH, D. RICARDO, K. MARX) setzte sich am Ende des 

19. Jahrhunderts die neoklassische Schule durch, die eine subjektive Wertlehre mit Elementen des 

ethischen Utilitarismus und einer mathematischen Formalisierung verband. Die Quantifizierung der 

Ökonomie orientierte sich an den damals vorherrschenden „exakten“ Naturwissenschaften und Öko-

nomik wurde als „Mechanik des Nutzens“ bezeichnet. Individuelle Personen werden als rationale Nut-

zenmaximierer modelliert („homo oeconomicus“). 

Natur in Form natürlicher Ressourcen wurde zwar als essentiell für den Produktionsprozess angese-

hen, doch spielte deren mögliche Knappheit noch keine Rolle. Sie wurde daher aus Theorie und Praxis 

der Ökonomik zunehmend ausgeblendet.  

 

2. Die in der Nationalökonomie des 18. Jh. vorherrschende Dreigliedrigkeit von „Kapital-Arbeit-

Boden“ wurde in der Neoklassik zur zweigliedrigen Struktur „Kapital-Arbeit“ transformiert, 

was die Ausblendung der Natur aus der Ökonomie forcierte. 

Für die Physiokraten des 18. Jahrhunderts galt der Boden noch als der Schlüsselfaktor für alles Wirt-

schaften; die Ökonomie war in den Naturzusammenhang eingebettet. Eine Denkweise, die Wertschöp-

fung allein der Landwirtschaft zubilligte, konnte aber theoretisch nicht aufrechterhalten werden. Au-

ßerdem verloren die Eigenschaften und die Knappheit des Bodens mit der Einführung planmäßiger, 

vor allem mineralischer Düngung aus ökonomischer Sicht an Bedeutung, weil nunmehr das für die 

Intensivierung der Produktion erforderliche Sachkapital als der limitierende Produktionsfaktor galt. 

Eine entscheidende Ursache für bis heute die Umwelt zerstörendes Verhalten liegt in der Überzeu-

gung, die Endlichkeit natürlicher Ressourcen spiele keine Rolle, d.h. Naturstoffe seien quasi unbe-

grenzt verfügbar. David Ricardo hat hierfür 1817 das Wort „inexhaustible“ geprägt. Auch für Karl 

Marx ist Natur unbegrenzt verfügbares Rohmaterial und es sei allein die kapitalistische Wirtschafts-

weise, die zu Naturzerstörung führe.  

In der Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden Neoklassik wurde die gesonderte Erwähnung des Bo-

dens in der Regel als überflüssig erachtet. Natur ging als unerschöpflicher „Input“ ohne eigenen sub-
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stantiellen Wert in die Produktion ein. Insofern kann eine Naturvergessenheit der neoklassischen Öko-

nomie konstatiert werden. In Spezialökonomiken wie Forst- und Agrarwirtschaft blieben jedoch im-

mer konträre Auffassungen vom ökonomischen Wert der Natur (Wachstum der Wälder, Fruchtbarkeit 

der Böden) erhalten. 

 

3. Bis in die 1970er Jahre dominierte der Glaube an ein unbegrenztes Wachstum als Folge einer 

immerwährenden Erneuerung des von Menschen hergestellten Kapitals. Seither wird über die 

von der Natur gesetzten Grenzen des Wachstums diskutiert. 

Die Ölpreiskrisen Anfang der 1970er Jahre führten zur Debatte um die grundsätzliche Begrenztheit 

der natürlichen Ressourcen, die seither eine zunehmende Rolle in Theorie und Praxis der Ökonomik 

spielt. Zugleich wurde in der Debatte um die „Umweltkrise“ die weitgehend unreflektierte Wachs-

tumsgläubigkeit hinterfragt. Das 1972 erschienene Buch „Die Grenzen des Wachstums“ markiert die-

sen Wandel: Durch ein unbegrenztes, exponentielles Wirtschaftswachstum könnten bald die ökologi-

schen Grenzen der Erde überschritten werden und die Menschheit noch vor dem 21. Jahrhundert auf 

einen jämmerlichen Zustand zurückfallen: politische Krisen, Zusammenbruch der Industrie, drasti-

scher Rückgang der Bevölkerung, Rückfall zu sehr einfachen Lebensverhältnissen. Obwohl sich diese 

Prognosen in den folgenden Jahrzehnten zumindest in ihrer Globalität als falsch erwiesen, blieben die 

Grenzen des Wachstums in einer endlichen Welt ein zentrales Thema.  

Allerdings haben Ökonomen darauf hingewiesen, dass einzelne Knappheiten durch Substitutionspro-

zesse beseitigt werden können und dass ein steigendes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes theore-

tisch mit immer weniger Naturverbrauch und Umweltverschmutzung möglich ist. Viele vertrauen 

darauf, dass sich bei steigendem materiellem Wohlstand Präferenzen vieler Menschen auf eine gute 

Umweltqualität richten werden und Investitionen zunehmend „grüner“ werden. Aus diesen Denkfor-

men gehen heutige Ansätze eines „Green New Deal“ hervor. Kritiker dieses Ansatzes wiederum wei-

sen auf die Auslagerung „schmutziger“ Branchen und Natur verbrauchender Praktiken (Soja, Palmöl, 

Baumwolle) in die Länder des Südens hin; sie fordern grundsätzliche Veränderungen in den Grundla-

gen von Produktion und Konsumption. Diese Kontroverse wird auf der Ebene der Wirtschaftspolitik 

ausgetragen, führt aber auch zu Kontroversen auf der Theorieebene. So ist der neoklassischen Schule 

eine Theoriekonkurrenz in der Form von Ökologischer Ökonomik, Neomarxismus, Feministischer Re-

Produktivitäts-Ökonomik und Degrowth-/Postwachstums-Ökonomik erwachsen. Die Neoklassik ist 

als Theoriegrundlage nicht mehr unangefochten und dies gilt insbesondere für den Bereich der Natur-

bewertung.  
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B. NATUR UND NACHHALTIGKEIT IN DER ÖKONOMIK 

 

4. Mit dem 1713 in der Forstwirtschaft formulierten Prinzip einer nachhaltigen Nutzung wurde 

erstmals gefordert, die Produktionskraft als ökologische Größe und die Ernte als ökonomische 

Größe aufeinander abzustimmen. 

Der Schöpfer des Nachhaltigkeitsbegriffs, der Forstmann Hans Carl von Carlowitz, prognostizierte 

1713, man werde in Zukunft an Holz „große Noth leiden“, falls man nicht lernt, die Produktionskraft 

des Waldes und die Holzernte aufeinander abzustimmen. Das Prinzip, nicht mehr zu ernten als auf 

natürliche Weise nachwachsen kann, ist zwar in der Forstwirtschaft (teilweise) umgesetzt, aber bis 

heute noch keine generell akzeptierte Maxime einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise geworden. Bei-

spiele für nicht-nachhaltige Wirtschaftsweisen sind die Überfischung der Weltmeere sowie die Abhol-

zung der Tropenwälder und die Übernutzung der Agrarflächen, letztere insbesondere hinsichtlich Bo-

dendegradation und Bodenverlust. Allerdings verfügen wir mit der Nachhaltigkeitsidee über eine Tra-

ditionslinie, die auch für heutige ökonomische Debatten fruchtbar gemacht werden kann. 

Der 1987 veröffentlichte Bericht der „World Commission on Environmental and Development“ 

(WCED) der Vereinten Nationen führte die Idee des „Sustainable Development“ – im im deutschspra-

chigen Raum „Nachhaltige Entwicklung“ – in die politische Diskussion ein. Von diesem so genannten 

„Brundtland-Bericht“, der als normativen Rahmen das Ziel einer dauerhaften Befriedigung der Be-

dürfnisse aller Menschen einschließlich der künftigen Generationen innerhalb der ökologischen Trag-

fähigkeit der Erde wählte, führte ein direkter Weg zum Weltgipfel von Rio 1992, der von allen Staaten 

die Entwicklung nationaler Nachhaltigkeitsstrategien fordert. Parallel zu politischen Nachhaltigkeits-

strategien entstanden in den Wissenschaften verschiedene Entwürfe einer Nachhaltigkeitstheorie. 

 

6. In der neoklassischen Ökonomik wird von der prinzipiellen Substituierbarkeit des Naturkapi-

tals ausgegangen. Die Kritik daran führte in den 1990er Jahren zur Unterscheidung der Kon-

zepte einer „schwachen“ und einer „starken“ Nachhaltigkeit. 

Die Nachhaltigkeitsidee kann konzeptionell höchst unterschiedlich ausgearbeitet werden. Unter Na-

turkapitalien sind alle diejenigen Bestandteile der belebten und der unbelebten Natur zu verstehen, die 

für Menschen einen Nutzen stiften können, also Lebensgrundlagen, die ihnen bei der Ausübung ihrer 

Fähigkeiten zugute kommen können oder aber funktionelle und strukturelle Voraussetzungen hierfür 

darstellen. Auch nutzenstiftende kulturelle Werte von Natur sind anzuerkennen (etwa die Erfahrung 

des Naturschönen). Die Schlüsselfrage, wie eine faire Hinterlassenschaft für die zukünftigen Generati-

onen zu gestalten ist, führt zu der Problematik, in wieweit sich Naturkapitalien durch Human- und 

Sachkapitalien befriedigend ersetzen („substituieren“) lassen.  

Aus der Perspektive einer schwachen Nachhaltigkeit in der Tradition der neoklassischen Ökonomie ist 

eine Substitution zwischen allen Kapitalien so gut wie unbegrenzt möglich. Es muss nur früh genug in 

geeignetes Sach- und Humankapital investiert werden. Das Konzept einer starken Nachhaltigkeit geht 



145 

dagegen davon aus, dass Naturkapital prinzipiell zu erhalten ist. Diese Kontroverse lässt sich in fol-

genden Fragen deutlich machen: Inwieweit lässt sich Naturkapital substituieren? Ist die Substitution 

ökonomisch sinnvoll? Darf man überhaupt das Naturkapital substituieren? Wird die Substitution über-

haupt gewünscht?  

Gemäß einer „starken Nachhaltigkeit“ ist sowohl das Können als auch das Wollen und Dürfen unbe-

grenzten Substituierens von Naturkapitalien fragwürdig. Daher sollte zukünftig unser kollektives Han-

deln nach einer sogenannten „Constant Natural Capital Rule“ (CNCR) erfolgen. Diese Grundregel 

starker Nachhaltigkeit lässt sich zu einem Regelwerk ausdifferenzieren, dass sich auf unterschiedliche 

Arten von Naturkapitalien bezieht. Angesichts der vergangenen und gegenwärtigen Übernutzungen 

von Naturkapital ist es sinnvoll, in dieses Regelwerk eine Investitionsregel aufzunehmen. Dieser Regel 

zufolge muss zukünftig in Bereiche wie den ökologischen Waldumbau, die Förderung der Boden-

fruchtbarkeit, die Renaturierung von Gewässern, den Aufbau von Fischbeständen usw. verstärkt inves-

tiert werden. Die CNCR-Regel enthält somit ein Verschlechterungsverbot, die neue Investitionsregel 

einen Verbesserungsauftrag, der große Spielräume der Gestaltung belässt. Im Rahmen starker Nach-

haltigkeit können bspw. die Eingriffsausgleichregel und Renaturierungsmaßnahmen gerechtfertigt 

werden. Diese Konzeption impliziert allerdings keine direkte Aussage darüber, ob starke Nachhaltig-

keit mit kontinuierlichem Wachstum des BIP (un)vereinbar ist. Diese Konzeption erlegt dem realen 

Wirtschaften Beschränkungen hinsichtlich des Umgangs mit Naturkapitalien auf, aber sie setzt keine 

bestimmte ökonomische Theorie notwendig voraus (vgl. OTT/DÖRING 2008).  

 

7. Eines der Anwendungsgebiete der neoklassischen Ökonomik ist die heutige Umweltökonomik, 

die auch den Zweig der Naturschutzökonomik ausgebildet hat. 

Die Umweltökonomik befasst sich mit den Opportunitätskosten und Nutzen von Veränderungen in 

Natur und Umwelt. Sie kann den ökonomischen Wert sog. primary values (alles Wasser, die Fotosyn-

these, das Sonnenlicht, Leben) monetär nicht erfassen, sondern beschränkt sich auf die ökonomische 

Analyse marginaler Veränderungen. Umwelt und Natur werden als kollektive Güter konzipiert. Die 

Umweltökonomik versucht Umweltverschmutzung und Verknappung der Naturgüter in Schäden (ne-

gativen Nutzen) und Kosten zu transformieren. Anknüpfend an Kosten-Nutzen-Analysen wird hierbei 

die monetäre Bewertung der Natur weiterentwickelt, u.a. durch die Erhebung von Kosten für Repara-

tur- bzw. Wiederherstellungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Zu diesen objektbezogenen Monetarisie-

rungsstrategien treten subjektbezogene, nachfrageorientierten Strategien (Zahlungsbereitschaftsanaly-

sen), z.B. bezüglich der ästhetischen Bedeutung von Natur für tourismusrelevante Gebiete. Damit 

kann eine ökonomische Grundlage für den Schutz wertvoller Landschaften geschaffen werden. Das 

entscheidende Argument einer von der neoklassischen Ökonomik ausgehenden Umwelt- und Natur-

schutzökonomie ist, dass die Nutzen des Umwelt- und Naturschutzes dessen Kosten bei weitem über-

steigen. Aus umweltökonomischer Sicht spricht viel dafür, dass in Deutschland die Nachfrage nach 
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Natur das derzeitige Angebot übersteigt, also eine Unterversorgung der Bevölkerung mit Naturgütern 

vorliegt, die durch das Marktgeschehen nicht wirksam behoben werden kann.  

Die gegenwärtigen Ansätze der neoklassischen Naturschutzökonomik geben häufig das Ideal auf, den 

optimalen Zustand von Umwelt, Natur und Landschaft ermitteln zu wollen, und stützen sich auf sog. 

Standard-Preis-Ansätze, in denen ein politisch festgelegtes Ziel vorausgesetzt wird; die ökonomische 

Analyse befasst sich dann mit der Frage, wie dieses Ziel mit einem Minimum an Kosten erreicht wer-

den kann oder auf welche Weise ein bestimmtes Budget so einzusetzen ist, dass möglichst viele Natur-

schutzziele erreicht werden können.  

Die neoklassische Naturschutzökonomik verfügt mittlerweile als „state of the art“ über ein breites 

Spektrum von Methoden zur Ermittlung von Kosten und Nutzen, wobei sie dabei der subjektiven 

Wertlehre als eine ihrer Grundlagen verbunden bleiben.  

 

8. Seit Ende der 1980er Jahre versucht die „Ökologische Ökonomik“ den Blickwinkel der neo-

klassischen Ökonomik zu verlassen, und neben der Produktion auch die Reproduktion der Na-

tur in Theorie und Praxis einzubeziehen. 

Die Grundthese der Ökologischen Ökonomik besagt in etwa, dass das bestehende globalisierte Wirt-

schaftssystem sich nicht konsequent als Teilbereich des umfassenderen Ökosystems der Erde verste-

hen könne. Die fundamentale Einbettung von Gesellschaft in Natur könne auch von der Umweltöko-

nomik nicht adäquat erfasst bzw. modelliert werden. Als Gegenentwurf entstanden verschiedene An-

sätze einer „ökologischen Ökonomik“. Gemeinsam ist ihnen, natürliche Grenzen des Wirtschaftens zu 

betonen und auf die Produktivität der lebendigen Natur hinzuweisen. Die Unterscheidung zwischen 

neoklassischer und ökologischer Ökonomik wird von den einzelnen Autoren auf sehr unterschiedli-

chen Ebenen vorgenommen, z. B. auf der Ebene des verwendeten Instrumentariums oder aber auf der 

Ebene des grundlegenden Verhältnisses zum kapitalistischen Wirtschaftssystem. In der ökologischen 

Ökonomik lassen sich mehrere Ausrichtungen unterscheiden: 

• Ökologische Ökonomik als Nachhaltigkeitsökonomik einschließlich der Frage nach relativen und 

absoluten Grenzen; 

• kapitalismuskritische Ökologische Ökonomik, die theoretisch die Bedeutung von Produktionsver-

hältnissen für die jeweiligen Spezifika des menschlichen Stoffwechsels mit Natur betonen und 

wirtschaftspolitisch meist ein grundlegend neues Wirtschaftssystem fordern; 

• kulturalistische Ökologische Ökonomien, die ein neues Wirtschaftssystem auf der Grundlage ver-

änderter Lebensstile, Geschlechtsverhältnisse, Anerkennungsformen und Tauschorganisationen 

fordern.  

In gewisser Weise sorgen die heutigen Ansätze dafür, dass sich der Theorienpluralismus in der Öko-

nomie, der am Ende des 19. Jahrhunderts noch existierte, neu formiert. Die Nachhaltigkeitsökonomik 

tritt (so gesehen) das Erbe der alten Spezialökonomien von Forst, Landwirtschaft und Fischerei an, 

während die kapitalismuskritischen Strömungen auf einer öko-marxistischen Grundlage ruhen und die 
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kulturalistischen Ansätze sich für die vielfältigen sittlichen Ordnungen interessiert, in die ökonomi-

sches Handeln an und mit Natur eingebettet ist oder sein sollte. 

Die Prämissen, Fragestellungen und Methoden dieser Richtungen sind uneinheitlich. Ein integratives 

neues theoretischen Paradigma existiert derzeit nicht. Insofern vollzieht sich die ökonomische Bewer-

tung von Natur in einem komplexen theoretischen Spannungsfeld.  

 

C PERSPEKTIVEN DER INWERTSETZUNG VON NATUR 

 

9. Dem Naturschutz steht eine kritische ökonomische Aufklärung erst noch bevor. 

Die Einstellungen vieler Naturschützer zur ökonomischen Bewertung von Natur sind ambivalent. Ei-

nerseits lehnen sie die „Bepreisung“ von Natur intuitiv ab, andererseits erhoffen sie sich von der Öko-

nomik eine politische Aufwertung des Naturschutzes durch „richtige“ Zahlen. Die Erwartungen des 

Naturschutzes an Ökonomen sind zugleich hoch und von tiefem Misstrauen begleitet. Eher wenige 

Menschen im Naturschutz sind mit Prämissen, Methoden, Ansätzen und Konzepten modernen öko-

nomischen Denkens im Detail vertraut. Regelmäßig kommt es zu Konfusionen zwischen der theoreti-

schen und der wirtschaftspolitischen Ebene. Vorwürfe an theoretische Ökonomen gehen häufig „an 

die falsche Adresse“. Der Naturschutz sollte eine falsche Scheu gegenüber ökonomischen Argumenten 

aufgeben und sie stattdessen sinnvoll nutzen, um den Wert als physische Lebensgrundlage und die 

anderweitigen Wertschätzungen von Natur deutlich zu machen. Abzulehnen ist jedoch ein rein strate-

gisches Verhältnis zur Ökonomik, mit ihrer Hilfe in einer von ökonomischen Denkformen geprägten 

Gesellschaft den Naturschutz nur besser „vermarkten“ wollen. Vielmehr ist der Naturschutz als gesell-

schaftspolitische Bewegung gut beraten, seine grundlegenden Begründungen nicht in der Ökonomik, 

sondern auf dem Gebiet der Umweltethik zu formulieren.  

 

10. Während die monetäre Inwertsetzung von Biodiversitäts-Elementen den Blick für Gratisleis-

tungen der Natur und auch subjektive Wertschätzungen schärft, ist der Versuch, den wahren 

ökonomischen Gesamtwert der Biodiversität zu ermitteln, methodologisch und moralisch zwei-

felhaft.  

Die außerordentliche Wirkung der Berechnungen des ehemaligen Weltbankökonom Nicholas Stern zu 

den ökonomischen Folgen des Klimawandels hat weltweit die Hoffnung geweckt, in analoger Weise 

die Folgen des Biodiversitätsverlustes ökonomisch zu bewerten. Daher wurde im Anschluss an den 

Stern-Report, der eine Intensivierung der Klimaschutzpolitik ökonomisch rechtfertigte, 2007 auf dem 

G-8 Umweltministergipfel in Potsdam die Initiative zum TEEB-Report („The Economics of Ecosys-

tems and Biodiversity“) ins Leben gerufen, um die Kosten des Verlustes von Biodiversität bzw. den 

Nutzen ihrer Erhaltung ökonomisch zu beziffern (vgl. TEEB 2010). 

Mit Hilfe von Inwertsetzungen bestimmter Bestandteile der Biodiversität, wie z.B. dem Schutz der 

Kraniche im Kontext eines naturnahen Tourismus oder dem Schutz besonders artenreicher Lebens-
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räume lässt sich deutlich machen, dass in vielen einzelnen Fällen die Erhaltung von Arten einen größe-

ren Nutzen stiften kann als deren Ausrottung infolge unterbleibender Schutzmaßnahmen. Im Gegen-

satz dazu sind Versuche, den monetären Wert der gesamten Biodiversität festzulegen, zum Scheitern 

verurteilt, weil ökonomische Bewertungen methodisch stets an eine grenznutzenbezogene Betrachtung 

gebunden sind, wie z.B. in der konkreten Frage, ob es ökonomisch sinnvoll ist, eine bestimmte be-

grenzte Fläche Urwald in eine Viehweide oder eine Palmölplantage umzuwandeln. In der viel zitierten 

Arbeit von COSTANZA ET AL. (1998), die den Gesamtwert der Biodiversität auf 33.000 Milliarden US-

Dollar pro Jahr schätzt, sind in unzulässiger Weise Werte aufaddiert worden, die durch solche grenz-

nutzenbezogenen Betrachtungen gewonnen wurden. Dies trifft ebenso für PIMENTEL ET AL. (1997) zu, 

die den Gesamtwert auf 2.928 Milliarden US-Dollar pro Jahr kalkulierten.  

Die Vielfalt des Lebens ist ein sog. primary value, der sich der Monetarisierung entzieht. Daher sind 

aufaddierte Zahlenwerte für den weltweiten Gesamtwert aller Element der Natur im besten Fall als 

politische Signale zu betrachten. Da der Gesamtwert der Biodiversität ebenso unberechenbar ist wie 

der Wert der Atmosphäre, der Schwerkraft, des Sonnenlichtes oder des Wassers, wird man von der 

Ökonomie immer nur die Bewertung überschaubarer Veränderungen erwarten können. Diese können 

die Entwicklung robuster, Zielsysteme, wie sie etwa in der nationalen Biodiversitätsstrategie formu-

liert sind, in einigen Fällen sinnvoll unterstützen. Den für eine gesellschaftliche Akzeptanz nötigen 

politischen Prozess können sie aber keinesfalls ersetzen. Wenn klare Ziele gesetzt sind, kann die Öko-

nomik ihre eigentliche Stärke ausspielen, denn sie verfügt über ein methodisches Instrumentarium, mit 

Hilfe dessen eine effektive und effiziente Umsetzung der NBS erfolgen kann.  

 

11. Natur „in Wert zu setzen“ ist zwar ein sinnvoller Ansatz, jedoch keineswegs ein Allheilmittel. 

Die Inwertsetzung hat methodische, empirische, strategische, politische und auch moralische 

Grenzen. 

Eine Ökonomisierung und Monetarisierung von Natur birgt die Gefahr einer monetären Eindimensio-

nalität der Betrachtung. Methodische Grenzen offenbaren sich u.a. bei den Versuchen, einen „ange-

messenen“ Geldwert für Natur als Heimat, für die Schönheiten der Natur sowie für spirituelle Einstel-

lungen gegenüber der Natur festlegen zu wollen. Die empirischen Grenzen zeigen sich, wenn man 

neben den direkten und indirekten Nutzwerten auch alle so genannten Optionswerte monetarisieren 

wollte. Die politischen Grenzen der Inwertsetzung zeigen sich in der Tatsache, dass rational begründe-

te Preise der Natur keine wirkliche Sicherheit für deren Erhaltung bieten, denn ökonomische Rationa-

lität führt nicht zwingend zu entsprechenden Entscheidungen der Politik. Dies haben ökonomisch un-

vernünftige Entscheidungen nicht erst in jüngster Zeit deutlich gemacht. Eine kritische Rezeption und 

Verwendung ökonomischer Theorien und Methoden wird den Naturschutz jedoch stärken. 
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